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Stefan Schönfelder

Nach dem Extremismus

Unsere Tagung «Gibt es Extremismus?» im Januar 2010 und die daraus entstan-
dene Publikation waren für die Beteiligten eine große Herausforderung, aber auch 
ein großer Erfolg und die entstandenen Thesen und Beiträge trafen auf großes 
Interesse. Die Publikation war schon nach wenigen Monaten vergriffen und ist noch 
als Download erhältlich. Die Tagung im Januar 2011 mit dem Titel «Ordnung und 
Unordnung (in) der Demokratie» und die hier vorliegende erweiterte Dokumenta-
tion geben uns nun die Gelegenheit, die 2010 aufgeworfenen Fragen zu vertiefen, zu 
erweitern und zu aktualisieren.

Der Totalitarismus- und Extremismusbegriff hat in Wissenschaft und Politik seit 
den 1990er Jahren eine neue Konjunktur erfahren. Mit dem Extremismusansatz soll 
eine «gute demokratische Mitte» gegen seine politischen Feinde auf der rechten, wie 
auf der linken Seite in Stellung gebracht werden. Obwohl dieser Ansatz wissenschaft-
lich mehrheitlich abgelehnt und ad absurdum geführt wurde, ist er in den Ordnungs-
vorstellungen politischer Verantwortungsträger_innen fest verankert und dient als 
akzeptiertes Mittel im politischen Meinungskampf. Gerade diese Funktion des Extre-
mismusbegriffs sagt mehr über das Demokratieverständnis seiner Verfechter_innen 
aus, als über die Gemeinsamkeiten von «Rechten» und «Linken». Die Extremis-
musformel soll die bestehende politische Ordnung stabilisieren und konservieren. 
Demnach ist die Auseinandersetzung mit der Extremismusformel auch immer eine, 
die das Verhältnis von Ordnung und Demokratie betrifft: Welche Ordnung schafft 
Demokratie, welche Ordnung braucht Demokratie? Wie viel «unordnende» bzw. 
Ordnung in Frage stellende Kritik verträgt die Freiheitlich Demokratische Grundord-
nung? Beim Versuch der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen trafen wir immer 
wieder auf die Bedeutung von Inklusions- und Exklusionsprozessen, die durch die 
ordnende Funktion der Demokratie reproduziert werden. Entgegen dem Demokra-
tieverständnis der Verfechter_innen des Extremismusansatz, kann Demokratie auch 
als ein notwendig unfertiges Projekt verstanden werden, dessen Perspektive nicht 
allein in der Ordnung, sondern vielmehr im Änderbaren, Vorläufigen, in der Inklu-
sion und immer größeren Ausdehnung, kurz: im Versprechen aufgeht. Aus diesem 
Grund wurden auf der Tagung «Ordnung und Unordnung (in) der Demokratie» die 
ordnenden und exklusiven Dimensionen, wie auch die öffnenden, wandelbaren und 
inklusiven Dimensionen der Demokratie zum zentralen Thema gemacht.

Am Beispiel von Migrant_innen wird die Frage, für wen diese politische Ordnung 
überhaupt eine Gültigkeit besitzt, sehr deutlich. Workshop 1 unserer Tagung nahm 
einen besonderen Blickwinkel ein, um diese Fragen zu erweitern und beschäftigte 
sich mit illegaler Migration, speziell mit den Bootsflüchtlingen, die versuchen, über 
das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. An den physischen Grenzen unserer 
Demokratien zeigen sich auch politische Grenzen ihrer Ordnung, Grenzen von Recht 
und Demokratie. Illegale sind per se außerhalb der gewünschten Ordnung und 
stellen diese in Frage, denn sie verlangen eine Reaktion und - so meinen wir - eine  O
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Veränderung der Ordnung. Ihre eigene Welt ist die «Welt der entgrenzten Grenze, ohne 
Klarheit, ohne jede Ordnung und Sicherheit», wie Julia Schulze Wessel schreibt. Silja 
Klepp zeigt dies in ihrem ausführlichen und über den Workshop hinaus gehenden 
Beitrag nicht nur sehr eindrücklich auf, sie stellt auch einzigartiges empirisches 
Material für die Auseinandersetzung mit dem europäischen Grenzregime gegenüber 
Bootsflüchtlingen zur Verfügung.

Im Sinne einer vertieften Auseinandersetzung mit der Extremismusformel und ihren 
Implikationen war die Debatte um den «Linksextremismus» aus unserer Sicht ein 
Thema, dem wir uns stellen wollten. Workshop 2 macht sehr deutlich, wie der Extre-
mismusansatz zu einem mehr oder weniger willkürlichen Ausschluss von politischen 
Meinungen und Gruppen aus dem Bogen der demokratischen Ordnung und damit 
aus der akzeptierten Debatte konstruieren hilft. Frank Schubert wird anhand der 
unklaren Definitionen und Vorstellungen des vermeintlichen Phänomens aufzeigen, 
wie der «Linksextremismus» zu einem politischen Instrument derjenigen gemacht 
wird, die die Definitionsmacht über den Begriff inne haben.  Gerade der Beitrag von 
Andrea Hübler kann dabei aber auch zeigen, wie eine Subsumierung von Erschei-
nungen, Meinungen, Handlungen und – in diesem Fall auch – Straftaten nicht eine 
verständliche Kategorie schafft, sondern Realität unklar werden lässt oder sogar 
verfälscht. Wo Begriff und Formel des Extremismus und hier speziell des Links-
extremismus Ordnung in der Demokratie erreichen soll, schaffen sie nur eine 
einseitig motivierte politische Stigmatisierung und formelhafte Rechtfertigung von 
Herrschaftsausübung.

Die Kritik an der praxisfremden Simplifizierung einer Reihe von Phänomenen 
durch Zusammenfassung unter einen Sammelbegriff und die Instrumentalisierung 
der Extremismusformel kann also auch hier verdeutlicht und vertieft werden.

Weitere Aspekte der Kritik am Begriff des Rechtsextremismus und der zu Grunde 
liegenden Extremismusformel sind die vermeintlich klare Grenzziehung zwischen 
demokratischen und antidemokratischen Haltungen und das statische Bild einer gut 
gefügten, demokratischen Ordnung.

Workshop 3 befragte Demokratie und Ordnung als sich ergänzende, sich spannungs-
reich anregende und gegensätzlich-konstruktive Verhältnisse. Es zeigt sich, dass im 
besten Sinne radikale Vorstellungen von Demokratie als Lebensform diese nicht als 
institutionellen Rahmen, sondern eher inhaltlich-substanziell anhand von Grund-
sätzen wie Menschenrechten, Gleichheit und Freiheit definieren, wie Elena Buck 
ausführt. In diesem Sinne entsteht die Dynamik der Demokratie auch immer wieder 
durch das Einreißen von Ordnung.

Die abschließende Podiumsdiskussion unserer Tagung nahm sehr aktuelle und 
konkrete Vorgänge zum Anlass: Bei der Verleihung des Sächsischen Förderpreises 
für Demokratie im November 2010 in der Dresdner Frauenkirche war es zu einem 
Eklat gekommen. Der für den Hauptpreis nominierte Verein, das Alternative Kultur-
und Bildungszentrum Pirna e.V. (akubiz) lehnte die Annahme der mit 10.000 Euro 
dotierten Trophäe ab, weil er die damit verbundene Unterzeichnung einer «Antiex-
tremismusklausel»  nicht befürwortete. In der Folge hatten diese und ähnliche 
Klauseln im Zusammenhang mit der Ausreichung von Fördermitteln durch die 
Sächsische Staatsregierung und die Bundesregierung heftige mediale und politische  O
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Auseinandersetzungen hervorgerufen. Vor diesem Hintergrund wurden auf dem 
Podium Demokratie- und Ordnungsmodelle in Theorie und Praxis diskutiert. 

Christian Avenarius, der als Oberstaatsanwalt vorrangig Ordnung in der 
Demokratie herstellt, aber auch immer wieder neu bestimmen muss, findet in 
Ordnung und «Unordnung» zwei Prinzipien innerhalb demokratischer Gesell-
schaften, die jeweils ihre Berechtigung haben, soweit sie nicht versuchen sich gegen-
seitig auszuschließen. Die sogenannte «Extremismusklausel» ist für ihn aber eher ein 
Beispiel für eine die demokratische Kultur lähmende Ordnungspolitik.

Doris Liebscher kritisiert über eine detaillierte Analyse der «Extremismusklausel» 
hinaus den Rahmen, den die Klausel und das formelhafte Bekenntnis zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung für eine politische und kritische Zivilgesellschaft zu 
setzen versucht und ruft zu einer aktiven Aneignung und Gestaltung demokratischer 
Kultur auf: Partizipation und Streit statt Fahneneid.

Ich danke allen Beteiligten der Organisationsgruppe – Julia Schulze Wessel, Michael 
Nattke und Stefan Kausch für die außerordentlich engagierte Vorbereitung der 
Tagung, den Autor_innen für die vertiefenden Arbeiten an den Texten dieser Publi-
kation. Anne Mehrer gilt unser ausdrücklicher Dank für die kurzfristige und profes-
sionelle Annahme der Moderation des Abschlusspodiums. Julia Schulze Wessel und 
Michael Nattke will ich ausdrücklich auch für die kritische und konstruktive Ausei-
nandersetzung mit den eingereichten Texten danken. So können wir auf eine weitere, 
außerordentlich spannende und vielseitige Publikation in unserem gemeinsamen 
Engagement für eine lebendige demokratische Kultur blicken.

Dresden im Mai 2011

Stefan Schönfelder
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen
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Die Ordnung und die Anderen.
Über Migrantinnen und Migranten und die Grenzen 
der Demokratie.
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Julia Schulze Wessel 

Die Ordnung und die Anderen.
Über Migrantinnen und Migranten und die Grenzen 
der Demokratie.

Die Migrationspolitik in Europa ist gespalten: Auf der einen Seite sollen Möglichkeiten 
verbessert werden, Einwanderung zu erleichtern, auf der anderen Seite verstärken 
europäische Staaten ihre Grenzkontrollen, um Migrantinnen und Migranten mit 
immer größerem Aufwand vor ihren Grenzen zu halten. Es gehört seit Jahren zu 
den auch offen formulierten Strategien europäischer Migrationspolitik zwischen 
erwünschten und unerwünschten Migrantinnen und Migranten zu unterscheiden. 
Im Jahr 2008 brachte der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble die Strate-
gien europäischer Migrationspolitik folgendermaßen auf den Punkt: «Wir machen 
aus Europa keinen Bunker […] Sondern wir steuern Wanderungsbewegungen auf 
der Welt. […] Wir bekämpfen illegale Migration und wir steuern legale Migration.»1 
Diese sogenannte «illegale Migration», speziell die Bootsflüchtlinge, die versuchen, 
über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, standen im Zentrum des Workshops. 
Denn sie fordern die Ordnung auf vielfältige Weise heraus, stellen Fragen an tradierte, 
unhinterfragte Selbstverständlichkeiten politischer Ordnung. Sie verweisen auf die 
Grenzen von Recht und Demokratie, stehen für die Anderen der Ordnung, für dieje-
nigen, die Gegenbild der Staatsbürgerinnen sind.

Während also einige Zuwanderer, wie Studentinnen, Saisonarbeiter, ausgebil-
dete Computerspezialistinnen und andere Fachkräfte eher auf die integrativen und 
damit ordnungsbestätigenden Momente von Demokratie und Rechtsstaat verweisen, 
können die Bootsflüchtlinge vielmehr als Figuren der Unordnung beschrieben 
werden. Denn sie unterlaufen die Regeln der Ordnung, halten sich nicht an die 
Vorgaben der Migrationspolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten, 
widerstehen Recht und Gesetz und umgehen migrationspolitische Kontrollen. Die 
Europäische Union wiederum reagiert auf diese Wanderungsbewegungen mit immer 
schärfer werdenden Kontrollen. So hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten an 
den Küsten des Mittelmeeres vieles verändert, das macht Silja Klepp in ihrem Beitrag 
deutlich. Zuvor unsichtbare Grenzen geraten heute in den Mittelpunkt öffentlicher 
Aufmerksamkeit, derzeit auch wieder ausgelöst durch den Umbruch in den nordafri-
kanischen Staaten: «Im Mittelmeerraum ist in den letzten Jahren vieles in Bewegung 
geraten: Kaum beachtete nationale Grenzen sind zu umkämpften EU-Außengrenzen 
geworden.»2

Auf den unterschiedlichen politischen und rechtlichen Ebenen versucht die 
Europäische Union seit Jahren die Migranten, die sich nicht an die vorgegebenen 
Regeln der Migration halten, außerhalb ihres Territoriums und außerhalb ihres 
Rechtssystems zu halten. Die Frage danach, wer zu den Ausgeschlossenen gehört, 

1	 Zitiert nach: Storost (2010).
2	 Klepp (2011), S. 11.
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wird heute nicht auf dem Territorium oder an der konkreten Landesgrenze verhan-
delt, sondern bereits weit vorher.3 Wie z. B. Fabrizio Gatti, ein italienischer Journa-
list, der sich mit Flüchtlingen auf den Weg der berüchtigten afrikanischen Transit-
routen begeben hat, zeigt, wirkt sich die europäische Politik bis in den afrikanischen 
Kontinent aus.4 Wenn der Druck Europas auf Libyen zunimmt, dann schließt Libyen 
seine Grenzen noch konsequenter, so dass gar kein Durchkommen mehr ist. Das hält 
Auswanderwillige jedoch nicht davon ab, sich überhaupt auf den Weg zu machen. 
Er endet lediglich früher, d. h. mitten in der Wüste. So werden die Grenzen für die 
Migrantinnen immer weiter in den Süden bzw. durch die EU-Osterweiterung in den 
Osten verschoben. Damit entsteht die Paradoxie, dass Grenzen zwar immer diffuser 
werden, aber gleichzeitig für die Migrantinnen aus Nordafrika immer schwerer zu 
überwinden sind.

Durch die Vorverlagerung der Grenzen kommt es immer wieder zu Rechtsver-
letzungen auf hoher See. So betreibt z.B. Italien, nach Darstellung eines Europa-
Rat Berichtes,5 seit 2009 eine offensive Rückführungspolitik von Migrantinnen 
und Migranten, die auf kleinen Booten versuchen, über das Mittelmeer Italien zu 
erreichen. Werden die Bootsflüchtlinge in internationalen Gewässern aufgegriffen, 
werden sie, ohne eine weitere Prüfung, ob sie z.B. asylberechtigt sind oder nicht, 
direkt nach Libyen oder Algerien zurückgeschoben.

In dieser Rückführungspolitik scheint es keine Ausnahmen zu geben. Kinder und 
Minderjährige werden ebenso wie Schwangere abgeschoben. Auch befinden sich 
immer wieder Personen unter den Abgeschobenen, die laut UNHCR ein Anrecht 
auf internationalen Schutz gehabt hätten. Und ihre Anzahl ist nicht gering: Allein 
zwischen Mai und Juli 2009 waren es 97 Menschen von ca. 600 Zurückgeschobenen. 
Italien befindet sich also, das wird immer wieder von verschiedenen Organisationen 
angemerkt, bestenfalls in einer rechtlichen Grauzone bzw. verstößt mit dieser Politik 
gegen geltendes - auch internationales - Recht.6

Damit haben sich die Grenzen weit über die konkrete Grenze des Territoriums 
ausgedehnt und ihren Charakter und ihre Bedeutung dadurch verändert. Insofern 
muss auch das Bild von der Festung Europas korrigiert werden. Es passt nicht mehr, 
um die gegenwärtige Realität zu beschreiben. Denn das Bild lebt von einer spezi-
fischen Grenze, von hohen, einen konkreten Raum umgrenzenden Mauern, die 
überwunden werden müssten, um innerhalb der Festung anzukommen.7 Aber die 
Grenzen beschreiben keine eindeutige Linie mehr, sondern sie begegnet den Flücht-
lingen weit vor den territorialen Landesgrenzen und werden immer schwieriger zu 
überschreiten. Selbst wenn sie auf dem Territorium eines Landes der Europäischen 
Union angelangt sind, bedeutet es nicht, die Grenze überwunden zu haben, denn sie 
begegnet ihnen in anderen Formen, wie z.B. den Auffanglagern.8

Die Lager, die sowohl außerhalb als auch innerhalb der Europäischen Union 
für die Aufnahme von illegalen Einwanderern errichtet worden sind, gehören zu 

3	 Vgl. dazu auch: Samers (2003),  S. 21.
4	 Gatti (2010).
5	 Council of Europe (2010).
6	 Zu den Menschenrechtsverletzungen auf hoher See siehe: Fischer-Lescano/Tohidipur (2007) 

und Weinzierl (2009).
7	 Siehe z. B. Euskirchen/Lebuhn/Ray (2009): S. 73, S. 77 f.
8	 Zur Veränderung der Grenze siehe verschiedene Aufsätze in: Hess; Kasparek (2010).
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den zentralen Institutionen, mit denen der Ausschluss unerwünschter Migran-
tinnen faktisch und symbolisch zum Ausdruck gebracht wird. Lager machen den 
Ausschluss aus der demokratischen Rechtsgemeinschaft deutlich. Sie können sich 
zwar auf dem Territorium eines Rechtsstaates befinden, bergen jedoch immer die 
Gefahr, Regeln und Situationen außerhalb des geltenden Rechts zu schaffen und 
damit bestimmten Menschen auch die Grundrechte zu verweigern. Das zeigen die 
vielen Berichte von Menschenrechtsorganisationen und Journalisten über die Situa-
tion in den sogenannten Auffanglagern an den südlichen und östlichen Grenzen der 
Europäischen Union.9 An ihnen wird deutlich, dass sich die irregulären Zuwanderer 
in der ständigen Gefahr befinden, nicht außerhalb irgendeiner Rechtssprechung zu 
stehen, sondern außerhalb des Rechts überhaupt.10 Ob sie misshandelt werden oder 
nicht, scheint mehr von der persönlichen Einstellung des Personals abzuhängen, als 
dass es rechtlich gesichert wäre – auch das hat Fabrizio Gatti, der sich in ein Lager auf 
Lampedusa eingeschleust hat, eindrücklich gezeigt.11 Das Lager kennzeichnet das 
Außerhalb, den abgegrenzten Raum inmitten einer anderen Ordnung.

Lager markieren damit eine Grenze, die nicht an territoriale Grenzen gebunden 
ist, sondern die sich mitten in den Gesellschaften befindet, in denen die konkreten 
Landesgrenzen eine immer geringere Rolle spielen. Die Verschiebung der Grenzen 
in die Gesellschaften hinein und gleichzeitig über die territorialen Landesgrenzen 
hinaus bringen eine gegenläufige Entwicklung hervor: Denn der für die europäischen 
Bürgerinnen geschaffenen grenzenlosen Bewegungsfreiheit steht die zunehmende 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit irregulärer Migrantinnen gegenüber.

Die Bootsflüchtlinge können als Figuren der politischen Ordnung bzw. außer-
halb der Ordnung verstanden werden, die die Grauzonen des Rechts aufdecken oder 
auch auf den Rechtsbruch verweisen. Sie markieren damit die Ränder der Ordnung, 
ihre Grenzen, sowohl in territorialer als auch in normativer Hinsicht. Das ist das 
zentrale Thema des Beitrages von Silja Klepp. Sie zeigt am Beispiel von Frontex, wie 
in der Flüchtlingsabwehr die normativen Grundlagen der Ordnung an ihre Grenzen 
stoßen. Migrationspolitik hat damit nicht nur Auswirkungen auf die Zuwanderer, 
sondern wirkt direkt in die Demokratien selbst zurück, deren Legitimation sich aus 
den Menschenrechten speist. Die irregulären Flüchtlinge verweisen auf den Wider-
spruch universell deklarierter Rechte, die bis heute nur von partikularen Staaten 
eingelöst werden können.12 Sie hinterfragen die Ordnung durch ihre Wanderung, die 
Kontrollen und Regeln zu umgehen versucht. Menschen, die aus unserer verrecht-
lichten Gesellschaft herausfallen, stellen die Grundfesten des Selbstverständnisses 
moderner demokratischer Rechtsstaaten in Frage. Sie passen nicht in die Trias von 
Bürger (als Träger von Rechten), Staat und Territorium, sondern sind auf den (mehr 
oder weniger) rechtsfreien Raum «zwischen» den Nationalstaaten verwiesen13 und 
fordern die etablierten Mitgliedschaftskonzepte heraus. 

9	 In diesen Lagern können Menschen ihnen zustehende Rechte kaum in Anspruch. Selbst das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf medizinische Versorgung werden verwei-
gert. Zu Italien siehe beispielsweise die zahlreichen Berichte des ARD Korrespondenten Stefan 
Troendle, einzusehen unter www.tagesschau.de.

10	 Agamben (2002): S. 175-190.
11	 Gatti (2010)
12	 Arendt (1991): S. 452-470.
13	 Haddad (2003): S. 297. Ju
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Die Flüchtlinge selbst leben in einer Welt der Unordnung, der Flüchtigkeit und der 
Unsicherheit. Michel Agier hat die Welt der Flüchtlinge als eine Art post-politische 
Welt bezeichnet, in der keine Gemeinsamkeit diese Gruppe zusammenhalten würde, 
weder eine ethnische noch eine, die auf gemeinsame Interessen gegründet ist. Das 
einzige unmittelbare Interesse, das alle Flüchtlinge miteinander teilen, ist der Wille 
zum Überleben. Es ist eine eigene Welt, deren Grundlage aus individuellen Erfah-
rungen der unendlichen Wanderungen, den langen, ungewissen Aufenthalten in 
Transitlagern oder Gefängnissen besteht, die geprägt sind von der brüchigen Bezie-
hung zu Gesetz, Recht und Staaten. Staaten, die sie ausgewiesen oder aufgenommen 
haben14 – oder, die sie nicht aufzunehmen bereit sind und sie vor ihren territorialen 
Grenzen halten. In diesem Sinne ist die Welt der Flüchtlinge die Welt der entgrenzten 
Grenze, ohne Klarheit, ohne jede Ordnung und Sicherheit. Sie ist eine Welt des 
Dazwischen, des weder drinnen noch draußen, des weder hier noch da, eine Welt der 
ständigen Veränderungen, auch im Verhältnis zur demokratischen Ordnung.

Agamben, Giorgio (2002): Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a. M.
Agier, Michel (2008): On the Margins of the World. The Refugee Experience Today. Aus dem Französi-

schen von David Fernbach, Cambridge.
Arendt, Hannah (1991): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 

Totale Herrschaft, Frankfurt a. M.
Council of Europe (2010): Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment from 27 to 31 July 2009, http://www.cpt.coe.int/documents/ita/2010-inf-14-eng.
pdf, 1.3.2011.

Euskirchen, Markus/Lebuhn, Henrik/Ray, Gene (2009): Wie Illegale gemacht werden. Das neue 
EU-Grenzregime. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 53. Jg., H. 7, S. 72-80.

Fischer-Lescano, Andreas/Tohidipur, Timo(2007): Europäisches Grenzkontrollregime. Rechtsrahmen 
der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX. In: Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, 67. Jg., H. 4, S. 1219-1277.

Gatti, Fabrizio (2010), Bilal. Als Illegaler auf dem Weg nach Europa. Aus dem Italienischen von Friede-
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Haddad Emma (2003): The Refugee. The Individual between Sovereigns, in: Global Society. Jg. 17 (July 
2003), S. 297-322.
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Klepp, Silja (2011): Europa zwischen Grenzkontrolle und Flüchtlingsschutz: Eine Ethnographie der 
Seegrenze auf dem Mittelmeer, Bielefeld.

Samers, Michael: An Emerging Geopolitics of Illegal Immigration in the European Union. Paper 
prepared for the European Journal of Migration and Law», http://www.liv.ac.uk/ewc/docs/
Samers-paper11.2003.pdf, 4.2.2011.

Storost, Ursula (2010): Menschen ohne Papiere. In: Deutschlandfunk, Studiozeit, 10.6.2010, http://
www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/1200756/, 1.3.2011.

Weinzierl, Ruth (2009): Menschenrechte, Frontex und der Schutz der gemeinsamen EU-Außengrenze. 
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Martin Möllers/ Robert Christian van Ooyen (Hg.), Europäisierung und Internationalisierung 
der Polizei, Bd. 1, Frankfurt a. M., S. 339-362.

14	 Agier (2008): S. 10 f.
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Silja Klepp 

Asyl an der Grenze: 
EU-Grenzschutz auf See und die Frontex-Mission 
Nautilus II

Durch die Verlagerung des Flüchtlingsschutzes an die Grenzen der EU1 haben sich 
neue Entwicklungen ergeben, die auf dem Mittelmeer besonders starke Auswir-
kungen haben: Zum einen wird der Zugang in die Länder der EU für Flüchtlinge 
immer schwieriger und ist auf See rechtlich umstritten. Es ist unklar, wo und 
inwieweit der Grundpfeiler des internationalen Flüchtlingsrechts, das Gebot des 
Non-Refoulement2, auf dem Mittelmeer Gültigkeit hat. Dieses Gebot untersagt es, 
Personen in einen Staat zurückzuweisen, wo sie schwerwiegenden Menschen-
rechtsverletzungen ausgesetzt wären und enthält die Verpflichtung, ihnen Zugang 
zur Prüfung ihres Asylbegehrens zu gewähren. Zum anderen ist besonders bei den 
gemeinsamen Patrouillen der neuen europäischen Grenzagentur Frontex jedoch 
strittig, wer für aufgegriffene Migranten und ihr Asylgesuch verantwortlich ist. Da 
Frontex in Zukunft im europäischen Grenzschutz und damit auch im Flüchtlings-
schutz eine immer wichtigere Rolle spielen wird, ist die Klärung dieser und anderer 
offener Fragen auf dem Mittelmeer von großer Bedeutung.

 
Die Mitgliedsländer der Europäischen Union sind bei der Handhabung und Durch-
führung von Kontrollen auf dem Mittelmeer, den so genannten interceptions, tief 
gespalten. Besonders deutlich werden diese rechtlichen und politischen Konflikte 
innerhalb der EU bei den Frontex-Missionen auf dem Mittelmeer, die den Auftrag 
haben, die gemeinsamen Außengrenzen der EU zu kontrollieren. Die weit reichenden 
Implikationen dieser Einsätze, auch für das europäische Flüchtlingsrecht, werden in 
diesem Beitrag dargestellt und erörtert. Dabei geht es um Fragen der europäischen 
Integration und Harmonisierung des Flüchtlingsschutzes und um Dynamiken, die 
dabei wirksam werden können. Durch die Untersuchung der Entwicklungen im 
Mittelmeerraum lassen sich auch Aussagen zu Aushandlungsprozessen in Transnati-
onalisierungsprozessen von Recht treffen.

1	 Siehe dazu zum Beispiel: Klepp (2011).
2	 Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951, Artikel 33 
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 Ziele und Aufgaben von Frontex

Die Agentur mit dem lautmalerischen Namen Frontex (von Französisch frontière 
exterieure), die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außen-
grenzen, wurde am 26. Oktober 2004 mit der Verordnung (EG) 2007/20043 gegründet. 
Der Beschluss der so genannten Frontex-Verordnung (Frontex-VO) markiert auch den 
Beginn der Institutionalisierung der europäischen Grenzsicherung. Die Agentur soll 
hier näher vorgestellt werden, da sie für die Zukunft des europäischen Grenzschutzes 
und damit auch für den Flüchtlingsschutz von zentraler Bedeutung sein wird. Frontex 
erhält durch den Auftrag, ein einheitliches Vorgehen an den EU-Außengrenzen auf 
Grund einer gemeinsamen rechtlichen Basis zu schaffen,4 eine machtvolle Position. 
Hier werden rechtliche Fragen konkretisiert und Kernentscheidungen für die Zukunft 
der EU-Grenzsicherung und für den EU-Flüchtlingsschutz getroffen. Der operative 
Betrieb der Grenzschutzagentur wurde am 3. Oktober 2005 aufgenommen, ihr Sitz 
liegt in Warschau. Laut Verordnung hat Frontex vor allem die Aufgaben, die operative 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich der Außengrenzen zu koordinieren, 
Risikoanalysen zu erstellen, die EU-Länder sowohl bei der Ausbildung von Grenz-
schutzbeamten und in Situationen zu unterstützen, die eine verstärkte technische 
und operative Hilfe an den Außengrenzen erfordern. Ebenso koordiniert Frontex 
Rückführungsaktionen der Mitgliedsländer und führt sie mit durch.

Über diese Aufgaben hinaus soll Frontex die Zusammenarbeit mit nationalen 
Geheimdiensten suchen und kann in der Kooperation mit den Partnereinrichtungen 
OLAF (Europäisches Amt zur Betrugsbekämpfung), Eurojust (Einheit für justizielle 
Zusammenarbeit der Europäischen Union) und Europol (Europäisches Polizeiamt) 
auf deren Datenbanken zugreifen. In Artikel 13 und 14 der Frontex-Verordnung ist 
festgelegt, dass Frontex eigenständige Kooperationen und Arbeitsabkommen mit 
Institutionen von Drittländern und Internationalen Organisationen eingehen kann. 

Für die operative Arbeit der so genannten Frontex-Missionen hat der stellver-
tretende Exekutivdirektor von Frontex, Gil Arias, auf einem europäischen Polizei-
kongress im Februar 2007 das vierstufige Modell der Zugangskontrolle von Frontex 
vorgestellt: Die erste Stufe der Kontrolle sieht dabei schon im Herkunftsland die 
Zusammenarbeit mit Verbindungsbeamten und Kooperationsabkommen vor, die 
möglichst früh irreguläre Migrationsbewegungen in Richtung Europa verhindern 
sollen. Die zweite Stufe, Across the Border genannt, zielt auf die Kooperation mit 
den direkten Nachbarländern der Europäischen Union ab. Die dritte Stufe betrifft 
schließlich die Kontrollen an den eigenen Außengrenzen und die vierte Stufe der 
Grenzüberwachung findet im EU-Binnenraum statt.5 Frontex schließt mit diesem 
Stufenmodell, das auf die Durchführung von Kontrollen und auf die Einflussnahme 
der EU in einem ausgedehnten Grenzraum abzielt, an die oben skizzierten Entwick-
lungen in der EU-Grenz- und Migrationspolitik an.6

3	 Verordnung EG (2004).
4	 European Council on Refugees and Exiles (2007): S. 11.
5	  ebd. S. 20.
6	  Ein ähnliches vierstufiges Modell zum Schutze der EU-Außengrenzen findet sich schon im 

Schengen Katalog: EU-Schengen-Katalog (2002).
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Im Jahr 2007 wurden insgesamt 24 Frontex-Missionen organisiert. Frontex hat keine 
eigenen Soldaten, sondern setzt sich aus den teilnehmenden Nationen an einzelnen 
Missionen und deren Streitkräften zusammen. Grundsätzlich gilt, dass Frontex nur 
auf die in der so genannten toolbox von den Mitgliedsländern bereit gestellten Gerät-
schaften zurückgreifen kann.

Im Vergleich zu verschiedenen Institutionen der EU, die bis in die 1990er 
Jahre geschaffen wurden und eher den Charakter von Foren zum Austausch und 
zur Informationsvernetzung hatten, verfügt Frontex über einen weit reichenden 
operativen Auftrag und hoheitliche Befugnisse. Die Grenzschutzagentur wird von 
einem Exekutivdirektor geleitet, der vom Verwaltungsrat der Agentur auf Vorschlag 
der EU-Kommission ernannt wird. Der Verwaltungsrat setzt sich aus Vertretern 
der Mitgliedsländer sowie der anderen Schengen-Länder und zwei Vertretern 
der EU-Kommission zusammen. Er fällt seine Entscheidungen mit der absoluten 
Mehrheit seiner Mitglieder. Nach Auffassung von Fischer-Lescano und Tohidipur ist 
die Leitung von Frontex dabei ein Beispiel für die Integration der Exekutive in die 
Agentur und für die mangelnde Kontrolle der Agentur außerhalb ihrer eigenen Struk-
turen.7

Nautilus II - «We have no idea where they are going…»8

In allen Papieren der EU-Institutionen, die in den letzten Jahren zum Umgang mit der 
südlichen Seegrenze produziert wurden, wird die Bedeutung betont, die der Ausbau 
der südlichen Seegrenze für die Entwicklung eines gemeinsamen integrierten Grenz-
schutzsystems habe.9 Zentral für die Entwicklung des EU-Grenzschutzsystems sei 
dabei die Solidarität unter den Mitgliedstaaten, vor allem mit den am stärksten von 
irregulärer Migration betroffenen EU-Mittelmeeranrainern. Als wichtigstes Instru-
ment zum gemeinsamen Grenzschutz wird regelmäßig der Ausbau der Frontex-
Kapazitäten genannt. Die schnelle Entwicklung der Agentur und die Steigerung des 
Frontex-Budgets in wenigen Jahren um ein Vielfaches trägt den großen Erwartungen 
an Frontex Rechnung. Die offenen rechtlichen Probleme, die bei der gemeinsamen 
Überwachung der EU-Seegrenzen durch Frontex aufgetaucht sind, kreisen vor allem 
um die Frage, wie beim Abfangen und Aufbringen von Migrantenbooten zu verfahren 
sei, da «an diesen Operationen Kräfte verschiedener Mitgliedstaaten teilnehmen, die 
sich nicht immer über Art und Zeitpunkt des Abfangens einig sind.»10 

Im Folgenden werden hauptsächlich auf Grund von Interviews, die mit Komman-
deuren der maltesischen Armee (Armed Forces of Malta - AFM) geführt wurden, die 
in die Frontex-Mission Nautilus II involviert waren, die rechtlichen und operativen 
Schwierigkeiten dargestellt, welche die noch jungen Frontex-Missionen im Mittel-
meer mit sich bringen. Die rechtlichen Unstimmigkeiten auf europäischer Ebene 
setzten sich dabei in den Frontex-Missionen auf See fort. Auch durch internationales 
Recht ist das Aufbringen der Migrantenboote nicht klar geregelt. Ohne praktische 

7	 Fischer-Lescano/Tohidipur (2007).
8	 Interview mit Brian Vassallo, Direktor des UNHCR auf Malta, am 26.09.07 in seinem Büro in La 

Valletta.
9	 Siehe zum Beispiel: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006): S. 2.
10	 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006): S. 12.
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Leitlinien und einheitliche Regelungen für den Umgang mit Migranten auf See 
haben die Missionen im Jahr 2006 dennoch ihre praktische Arbeit in gemeinsamen 
Einsätzen auf dem Mittelmeer aufgenommen. Die rechtlichen Lücken sind mit 
zum Teil gravierenden Unsicherheiten für die Sicherheitskräfte vor Ort verbunden. 
Die rechtlichen Unklarheiten bieten jedoch auch einen Handlungsspielraum, der 
von den Beamten im nationalen Interesse der einzelnen Länder ausgefüllt wird. So 
werden viele Entscheidungen im Umgang mit Bootmigranten zum Beispiel von ad 
hoc-Komitees der Sicherheitskräfte getroffen. Auch innerhalb der Frontex-Mission 
spielt die bedrängte «Fronstaatenperspektive» des Frontex-Gastlandes Malta, das 
sich als «Bollwerk gegen die afrikanische Migration»11 sieht, dabei eine entschei-
dende Rolle. Wie sich zeigt, kann diese Perspektive im Prozess der Europäisierung 
eine wirkungsmächtige Rolle bei der Entwicklung des Flüchtlingsschutzes im Grenz-
raum und anderswo einnehmen, die über die nationalstaatlichen Grenzen Maltas 
weit hinausgehen.

Offene Fragen 

Die erste Phase der Nautilus II Mission begann am 25. Juni und wurde am 27. Juli 
2007 überraschend eingestellt. Während dieser ersten Phase von Nautilus II wurden 
innerhalb der «operational area» 401 Migranten auf See entdeckt (detected), weitere 
63 außerhalb dieser Zone.12 

Schon die kurzen Informationen zur ersten Phase von Nautilus II, die von 
Frontex veröffentlicht wurden, lassen verschiedene Fragen in Bezug auf das Vorgehen 
auf See aufkommen, vor allem vor dem Hintergrund der rechtlichen Unsicherheiten: 
Was genau bedeutet «detected» und was passiert, wenn Frontex-Einheiten auf 
Migrantenboote treffen? Wo liegt die «operational area» von Frontex? Reicht sie bis 
in libysche Gewässer? Vor allem die Frage der Zurückschiebung nach Libyen stellte 
sich mit einem Blick auf das Ziel der Mission, das sich folgendermaßen liest: »Aims: 
Joint Operation aimed at combating illegal immigration coming from North Africa 
countries via the EU maritime borders in the Central Mediterranean area and disem-
barking in Malta and Lampedusa.”13 Wie geht das erklärte Ziel, die Migranten von der 
Anlandung auf Lampedusa und Malta abzuhalten, mit dem Hauptpfeiler des europä-
ischen Flüchtlingsschutzes, dem Gebot des Non-Refoulement zusammen?

Dies waren einige der Fragen, die ich im Gespräch mit maltesischen Komman-
deuren, involviert im Frontex-Einsatz Nautilus II, Phase 2, klären wollte. Die Mission 
Nautilus II, Phase 2 der europäischen Grenzschutzagentur Frontex wurde vom 9. 
September bis zum 14. Oktober 2007 durchgeführt. Drei involvierte Armed Forces of 
Malta (AFM)-Kommandeure der Frontex-Mission empfingen mich zum Gespräch 
und zudem ein maltesischer Geheimdienstmitarbeiter, der für die Mission abgestellt 
war. 

11	 Interview mit Mario Abela, Sprecher des Innenministeriums, am 18.09.2007 in einem Saal des 
Ministeriums.

12	 Frontex (2007 a).
13	 Frontex (2007 b).
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«There is no body of international law which covers it» 

Kommandeur Carmel Borg ist für die operative Leitung der Marineeinsätze von AFM 
verantwortlich. Als Vertreter seines Landes reist er regelmäßig nach Brüssel, um 
an der Erstellung der Frontex-Leitlinien für Einsätze auf See mitzuwirken. Für den 
Seerechts-Experten ist klar, dass alle Frontex-Einsätze mit internationalem Seerecht 
konform gehen müssen. Doch auf dieser Ebene gebe es bei dem Aufbringen von 
Migrantenbooten innerhalb von Frontex-Einsätzen auf Hoher See Lücken, so der 
Kommandeur: 

»The fact is, if you look at the current status of international law it doesn’t 
really facilitate this type of interception operations. […] There is no body 
of international law which covers it. Now again we have said that stateless 
vessels on the High Sea are subject to anyone’s jurisdiction, but A you have to 
have something in your national law which covers it and Malta hasn’t and B 
you have to talk about proportionality…»14

Keine der internationalen Konventionen15, die Borg anspricht, und die direkt oder 
indirekt das Abfangen von Booten auf See betreffen, regeln, wie genau mit Migran-
tenbooten auf Hoher See zu verfahren ist. Zwar ist es laut UNCLOS möglich, ein 
unbeflaggtes Boot durch Sicherheitskräfte auch auf Hoher See aufzubringen, weil 
dann nicht das «Recht auf friedliche Durchfahrt»16 gilt. Doch wie Borg formuliert, 
habe Malta dazu eigentlich keine nationale Handhabe, könne also nur im Rettungs-
fall regulär eingreifen. Außerdem sei es äußerst gefährlich für alle Beteiligten, ein 
Migrantenboot gegen den Willen der Reisenden auf See anzuhalten.17 Am Ende 
unseres Gesprächs betont Borg nochmals, dass die allgemeine Mission von Frontex 
auf dem Mittelmeer aus seerechtlicher Sicht auf tönernen Füßen steht: »The state of 

14	 Interview mit Carmel Borg, Kommandeur der Armed Forces of Malta, am 22.09.07 im Hauptquar-
tier der Armed Forces of Malta, Luqua Barracks. 

15	 Kommandeur Borg spricht hier verschiedene internationale Abkommen an, die sich direkt oder 
indirekt mit dem Abfangen von Schiffen oder Booten auf See befassen. Es geht um die Wiener 
Konvention gegen den illegalen Handel mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen von 
1988, um das sogenannte «Palermo-Protokoll» (Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität) aus dem Jahr 2000 und um das schon angesprochene Seerechtsabkommen UNCLOS von 
1982.

16	 Das «Recht auf friedliche Durchfahrt» ist ein wichtiges Konzept des internationalen Seerechts. 
Es findet sich im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (1982): Abschnitt 3, Artikel 
18-32. 1833 UNTS 397. BGBl. II 1994 S. 1798. Das amerikanische Verteidigungsministerium 
definiert es in Anlehnung an das Abkommen in verkürzter Form folgendermaßen: «The right 
of all ships to engage in continuous and expeditious surface passage through the territorial sea 
and archipelagic waters of foreign coastal states in a manner not prejudicial to its peace, good 
order, or security. Passage includes stopping and anchoring, but only if incidental to ordinary 
navigation or necessary by force majeure or distress, or for the purpose of rendering assistance 
to persons, ships, or aircraft in danger or distress.»

17	 Zur Problematik, Migrantenboote auf See auszubremsen, vergleiche auch: Klepp (2007): S. 
43-49.
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mission as an agency is to protect Europe’s external borders, whether if they have an 
adequate legal background is the question, especially at sea.»18 

Die komplexe rechtspluralistische Konstellation der europäischen Frontex-
Einsätze, zusammengesetzt aus nationalstaatlichen Verbänden, die auch auf Hoher 
See operieren, weist somit nicht nur auf europäischer Ebene Lücken auf, die durch 
die fehlenden Einsatz-Leitlinien noch verstärkt werden. Das Aufbringen von Migran-
tenbooten auf See ist auch durch internationales Recht nicht gedeckt.

Nautilus II trifft Entscheidungen -  
Die Schaffung von Recht durch street-level-bureaucrats19

Von Andrew Fenek, koordinierender Kommandeur der Nautilus II Mission, 
erhoffe ich mir einige Information zum Einsatz vor Ort. Fenek ist ebenfalls Marine-
Kommandeur der Armed Forces of Malta (AFM). Da Malta die Mission angefordert 
hat und Gastland von Nautilus II ist, ist er als maltesischer Kommandeur für diese 
Aufgabe abgestellt worden.

Fenek erklärt mir, dass Frontex–Missionen zu Beginn des Jahres von Frontex 
geplant werden: »With specific dates in mind and the asset and then the member 
states decide which asset they allocate to this operation and than Frontex will do an 
assessment how much the operation will cost using this assets. And according to the 
budget it will modify the operation.»20 

Bis zu 80% der Kosten des Einsatzes würde Frontex direkt übernehmen, bis zu 
20% hingegen die Mitgliedsländer, die für Teilkosten ihrer eingesetzten Gerätschaften 
und Sicherheitskräfte aufkommen, so Fenek. Er betont, dass Frontex zwar zahle, aber 
die Zusammenarbeit nur koordiniere und nicht für die Missionen verantwortlich sei. 
Alle Entscheidungsmacht liege bei den Mitgliedsländern. »It is a very difficult situa-
tion for Frontex. They do a good job, but they have limited resources. They have no 
vessels or aircraft. They can not order the tools…»21 

Immer wieder unterstreicht Fenek, dass Frontex nur eine Mittleraufgabe 
übernehme, die EU-Mitgliedsländer müssten die Gerätschaften und Streitkräfte 
abstellen. Frontex, so Fenek, sei für den Frontex-Einsatz nicht verantwortlich, 
sondern die Mitgliedsländer. Wer hat jedoch die Verantwortung bei einem Einsatz 
auf See? «The national officials are responsible for their crew at sea.»22 erklärt Fenek. 
Doch wie gestaltet sich die Zusammenarbeit, handelt es sich bei Frontex-Missionen 
doch um eine gemeinsame europäische Unternehmung mit unterschiedlichen 
nationalen Rechtsgrundlagen? 

18	 Interview mit Carmel Borg, Kommandeur der Armed Forces of Malta, am 22.09.07 im Haupt-
quartier der Armed Forces of Malta, Luqua Barracks. 

19	 Lipsky (1980).
20	 Interview mit Andrew Fenek, Kommandeur der Armed Forces of Malta und hauptverantwort-

licher Kommandeur der Frontex Nautilus II Missionen auf Malta 2007. Das Interview fand am 
05.10.2007 im Büro des Kommandeurs auf dem Hafengelände der Marineeinheit der Armed 
Forces of Malta statt.

21	 ebd.
22	 ebd.
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Fenek bemüht sich, mir die gemeinsame operative Entscheidungsfindung zu erläu-
tern: 
«I am the coordinator of the Nautilus mission. So we sit around the table in the 
coordination centre which is at Luqua and we discuss how we can do operations on 
a daily basis. We see how we can improve our operations; we see how we can better 
cover areas. There is no rigid command structure. It’s more like a committee where 
member states providing assets have one representative and we sit around the table 
and discuss how the operation is going. The last 24 hours, the reports we had, the 
next 24h we will plan in detail and we do a forecast for the next 2 or 3 days. When 
aircraft and vessels are going to go out and will be out at sea. It’s on an ad hoc basis… 
For example the weather plays a big role in our decisions, the sea conditions…»23

Kommandeur Fenek beschreibt die Entscheidungsfindung an Land für die Frontex-
Einsätze auf See als eine Art ad hoc-Komitee der Sicherheitskräfte. Es nehmen 
ausschließlich Mitarbeiter der Sicherheitskräfte der Mitgliedsländer und Frontex-
Beamte an diesem Gremium teil. Gemeinsam werden so operative Entscheidungen 
getroffen, die ohne rechtliche Leitlinien und ungewisse rechtliche Basis über einen 
weiten Handlungsspielraum verfügen. 

Durch die Frontex-Missionen wird die zentrale Annahme von Michael Lipsky hier 
in besonderer Weise illustriert: Beamte und andere Vertreter des Staates beeinflussen 
nicht nur vor Ort den «open text»24 der vorgegebenen Gesetze, sondern die Summe 
ihres Handelns und ihrer Entscheidungen machen im International Cooperation 
Centre (ICC) und auf See de facto die europäische Politik im Grenzraum Mittelmeer 
aus.25 Durch ihre zentrale Position im Aushandlungsprozess rund um Flüchtlings-
schutz und Grenzkontrolle, ihren großen rechtlichen Spielraum, aber auch aus den 
Zwängen und Handlungslogiken, die sich in einer Runde ergeben, die ausschließlich 
aus Sicherheitskräften besteht, wird so vor Ort europäische Grenzpolitik bestimmt 
und Recht nicht nur implementiert, sondern geschaffen.26 Die Entscheidungen der 
Beamten haben dabei weit reichende Konsequenzen, besonders im Grenzraum, wo 
sie ein Informationsmonopol besitzen und ihre Handlungen kaum überprüft werden. 
Für Migranten geht es dabei um Fragen, die über Leben oder Tod entscheiden 
können. Sollen sie nach Malta oder Libyen gebracht werden? Sind die Migranten in 
Seenot oder nicht? Handelt es sich bei Bootsmigranten um «Illegale» oder Asylsu-
chende? «In street-level bureaucracies the objects of critical decisions – people – 
actually change as a result of the decisions.»27 Diese Feststellung Lipskys trifft auf See 
mit großer Folgenschwere zu.

«You have to ask Frontex that question.»

Trotz seiner Bemühungen und meinen Nachfragen bleiben nach dem Gespräch mit 
Kommandeur Fenek bezüglich der Verantwortung für den Frontex-Einsatz und der 

23	 ebd.
24	 Merry (1997): S. 30.
25	 Lipsky (1980): S. XII.
26	 ebd. S. XV.
27	 ebd. S. 9.
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Rechtsgrundlage für die Mission vor Ort einige Fragen offen. Vor allem bezüglich der 
grundsätzlichen Rechtsgrundlage von Nautilus II bleiben Zweifel: 
«S.K.: Are you operating with the Schengen border codex?
Not yet. We are not part of Schengen yet.
S.K.: But the other countries are…
I don’t know.
S.K.: So on which legal basics are you operating? On which ground are the  
Frontex missions operating?
You have to ask Frontex that question.»28

Obwohl er versucht zu vermitteln, dass die Nautilus II Mission mit ausreichender 
Sorgfalt und Vorbereitung durchgeführt wird, so wird doch während des Gesprächs 
klar, dass der Hauptkommandeur von Nautilus II nicht sicher ist, auf welchen 
rechtlichen Grundlagen seine Mission arbeitet. Der Schengener Grenzkodex, 
der laut EU-Recht auf alle Personen, die die Außengrenzen eines Mitgliedstaates 
überschreiten Anwendung findet, ist es nicht, so Fenek. Malta war zum Zeitpunkt 
der Nautilus II Mission noch nicht Mitglied des Schengener Abkommens. Da Fenek 
immer wieder betont hat, dass Frontex nicht für den Einsatz verantwortlich zeichnet, 
bleibt seine Aufforderung, doch Frontex und nicht ihn als hauptverantwortlichen 
Kommandeur nach der rechtlichen Basis des Einsatzes zu fragen, überraschend. Vor 
allem wird fraglich, auf welcher Grundlage die ad-hoc Einsatzgespräche der Sicher-
heitskräfte geführt werden, wenn die rechtliche Basis nicht klar ist. Welche Rechte 
werden dabei in Erwägung gezogen und vor allem – welche nicht? 

Zum einen gibt es zu wenige Auskünfte über die Geschehnisse auf See innerhalb 
der Frontex-Missionen. Zum anderen sind jedoch auch Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten bei den Einsätzen auf See und für die Menschen, die dort aufgegriffen 
werden, unklar. Frontex-Direktor Ilka Laitinen, verweist in Interviews auf die Verant-
wortlichkeit der Mitgliedsländer.29 Diese delegieren wiederum immer wieder an 
Frontex. Es zeigt sich, dass die Agentur innerhalb der Missionen nicht als Kontroll-
gremium fungiert. 

Ob es innerhalb der Nautilus II Mission Kooperationen mit Libyen gab und ob 
Migranten nach Libyen zurück geschoben wurden, lässt sich von mir nicht abschlie-
ßend beurteilen. Durch meine immer wieder gestellten Fragen, wo genau Nautilus 
II patrouilliere, wie Nautilus II auf See mit aufgebrachten Migrantenbooten umgehe 
und wohin die Migranten gebracht werden, wenn nicht nach Libyen, setzt sich das 
Puzzle «Nautilus II auf See» dennoch allmählich zusammen. Auch wenn die letzt-
endliche Verlässlichkeit der von den Kommandeuren gegebenen Informationen 
schwierig zu beurteilen ist, so gab es doch bezüglich einiger Fragen einhellige 
Aussagen: Im Gegensatz zu nationalen maltesischen Einheiten patrouilliert Nautilus 
II nicht nur in maltesischen Gewässern und maltesischem SAR-Gebiet, sondern auch 
in der libyschen SAR-Zone. Ausgespart bleiben jedoch, solange Libyen nicht offiziell 
kooperiert, libysche Hoheitsgewässer. Bezüglich der aufgegriffenen Migranten 

28	 Interview mit Andrew Fenek, hauptverantwortlicher Kommandeur der Frontex Nautilus II Missi-
onen, am 05.10.2007 im Büro des Kommandeurs auf dem Hafengelände der Marineeinheit der 
Armed Forces of Malta.

29	 ebd.
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erklären alle Kommandeure, dass innerhalb von Nautilus II die Migranten zwischen 
Malta und Italien verteilt würden. 

Nachrichtenoffizier Sandro Grech erklärt, dass das Operationsgebiet in drei 
Bereiche aufgeteilt sei: «Two areas go to Italy, one goes to Malta.»30 Dennoch bleibt die 
Aufteilung der Migranten ein Problem, wie die Anlaufschwierigkeiten von Nautilus 
III gezeigt haben. «It is always an issue…» wie es Roger Gonzi formuliert und damit 
wiederum Kompetenzlücken und den Handlungsspielraum der Akteure vor Ort 
deutlich macht. 

Insgesamt beurteilen die Kommandeure und der Nachrichtenoffizier die Frontex-
Missionen sehr positiv. Die Atmosphäre unter den Sicherheitskräften der verschie-
denen Mitgliedsländer sei sehr gut, «a nice multicultural atmosphere» ,wie Grech es 
formuliert. Alle sind sich einig, dass die Zukunft der Sicherung der EU-Außengrenzen 
bei Frontex liegt. Die Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die es jetzt gebe seien 
höchstens «teething problems», wie es Sandro Grech nennt. «Things that come up at 
work. You weren’t prepared to it and then it comes up.»31 

Dass sich im Zuge dieser «teething problems» und im Umfeld der rechtlichen 
Unsicherheiten rund um Frontex Verantwortlichkeiten im Flüchtlingsschutzbereich 
verflüchtigen und informelle und illegale Praktiken der nationalen Sicherheitsver-
bände auf der operativen Ebene europäisiert und verstetigt werden, wird nun weiter-
führen diskutiert.

Frontex auf See und rechtliche Transnationalisierungsprozesse

In diesem Abschnitt werden einige Folgen und Aspekte der Europäisierung des 
europäischen Flüchtlingsschutzes diskutiert. Zunächst geht es um Verantwortlich-
keiten im Flüchtlingsschutz, die im Europäisierungsprozess Gefahr laufen, zwischen 
der Ebene der Mitgliedsländer und EU-Ebene in einer Weise verlagert zu werden, die 
Unklarheiten schafft. Zuständigkeiten, wie zum Beispiel für Bootsmigranten auf See 
und ihre Asylgesuche, werden somit unkenntlich. 

Malta und andere Grenzländer scheinen eine wichtige Rolle in den Frontex-
Leitlinien-Gesprächen in Brüssel zu spielen. Sie beeinflussen damit maßgeblich 
die Zukunft des europäischen Flüchtlingsschutzes im Grenzraum. Es zeigt sich, 
dass kleine Länder wie Malta in Transnationalisierungsprozessen dabei an Souverä-
nität und Einfluss auf andere Länder gewinnen können. Es wird zudem analysiert, 
wie Praktiken, die zum Teil auf regionaler oder lokaler Ebene informell oder sogar 
illegal geprägt wurden, im Europäisierungsprozess europäische Bedeutung erlangen 
können. 

30	 Interview mit Sandro Grech, Mitarbeiter der maltesischen Polizei und im Rahmen von Nautilus 
II eingesetzt im nachrichtendienstlichen Bereich, am 12.10.2007 im Hauptquartier der maltesi-
schen Armee Luqua Barracks.

31	 Interview mit Sandro Grech, Mitarbeiter der maltesischen Polizei und im Rahmen von Nautilus 
II eingesetzt im nachrichtendienstlichen Bereich, am 12.10.2007 im Hauptquartier der maltesi-
schen Armee Luqua Barracks.
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Die Verflüchtigung von Verantwortung im europäischen Flüchtlingsschutz

Durch Transnationalisierungsprozesse, die eigentlich mehr Homogenität und ein 
harmonisiertes Flüchtlingsrecht schaffen sollten, ist es innerhalb der EU zu Wider-
sprüchen, Unsicherheiten und Fragmentierungen gekommen, die viel Spielraum für 
Interpretationen und Interessenspolitik im EU-Flüchtlingsschutz lassen.32 Dieser 
Raum wird von Akteuren unterschiedlicher Ebenen genutzt, um Recht gemäß eigener 
Interessen zu formen oder auch zu ignorieren. Zudem wird bei den Frontex-Missi-
onen eine Form der gemeinsamen Entscheidungsfindung ausgebildet, die typisch 
ist für einen Regierungsbegriff der EU, der mit governance bezeichnet wird. Entspre-
chend der Vorstellung der EU-Kommission soll dabei in einer Art Dialog zwischen 
den verschiedenen Akteuren und in unterschiedlichen Foren auf regionaler, natio-
naler und supranationaler Ebene eine inklusivere, demokratischere Form des Regie-
rens geschaffen werden.33 Dass dieser Aspekt der Europäisierung jedoch geeignet ist, 
Verantwortlichkeiten, die auf nationaler Ebene klar sind, im Zuge der Europäisie-
rung zu verschieben und zu verwischen oder sogar aufzuheben, zeigen die Frontex-
Missionen auf See: «[...] in many areas of policy making it is increasingly difficult to 
see where national competence ends and EU competence begins.»34 Die europä-
ischen Verbände erinnern dabei in ihren Eigenschaften an private Söldnerfirmen, die 
sich durch ihre «abilitiy to evade legal responsibility, liability and accountability»35 

auszeichnen. So werden Menschrechtsverletzungen im Grenzraum gefördert und 
ihre Aufklärung und Strafverfolgung nahezu unmöglich. 

Es offenbart sich, dass der durch die EU-Kommission positiv geprägte gover-
nance-Begriff, der zum Beispiel mehr Beteiligung ziviler Akteure an Entscheidungs-
prozessen innerhalb der EU verspricht, nicht immer positive Auswirkungen hat: 
Innerhalb der Frontex-Missionen auf See werden offizielle zivile Partnerorganisa-
tionen wie UNHCR außen vor gelassen. Zudem wird in den undurchschaubaren 
Befehlsstrukturen und Kommandoketten Verantwortung aufgeteilt oder weitergeben, 
ohne entsprechende Verfahren und Mechanismen von transnationaler Verantwor-
tung gefunden zu haben. Die Mitgliedstaaten «verstecken» sich in dieser Weise 
hinter der europäischen Agentur Frontex, die nicht mit souveränen Rechten ausge-
stattet ist. Verantwortlichkeiten gehen dabei zum Teil verloren.36 Außerdem werden 
zentrale politische Fragen, wie die Verfahrensweise mit Bootsmigranten auf See und 
die Kompetenzverteilungen innerhalb der Frontex-Missionen «entpolitisiert» und 
der inadäquaten Ebene von ad hoc Gesprächsrunden von Beamten und Sicherheits-
kräften überlassen.37 Welche negativen Folgen eine in dieser Weise vor sich gehende 
Europäisierung für den Schutz der Menschenrechte auf dem Mittelmeer und für den 
Flüchtlingsschutz haben können, zeigen die Ignoranz gegenüber Flüchtlingsrecht in 
den Frontex-Foren, die Intransparenz der Geschehnisse auf See, sowie der ständige 
Streit, wohin aufgegriffene Bootsmigranten gebracht werden sollen und wer für sie 
verantwortlich ist.

32	 Benda-Beckmann, F. v./Benda-Beckmann, K. v./Griffiths (2005): S. 19.
33	 Shore (2006): S. 719.
34	 ebd. S. 720.
35	 Sidakis (2009): S. 61.
36	 Benda-Beckmann, F. v./Benda-Beckmann, K. v./Eckert (2009): S. 14.
37	 ebd. S. 15.
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«We are standing up there» - Die Leitlinien-Gespräche auf europäischer Ebene

Bezüglich der Zukunft der Frontex-Einsätze und den weiteren Entwicklungen auf 
See auch im flüchtlingsrechtlichen Bereich bin ich abschließend natürlich interes-
siert, von Kommandeur Borg Informationen zu den Leitlinien-Gesprächen in Brüssel 
zu erhalten, die diese Zukunft bestimmen werden. Die Leitlinien werden in einer 
Gruppe von Repräsentanten der einzelnen Länder in Brüssel verhandelt, wie Borg 
beschreibt. Die Einigungsgespräche seien noch in einer recht frühen Phase, es würde 
jedoch unter Hochdruck gearbeitet, da, wie Borg es formuliert, dringend praktische 
Leitlinie «an der Frontlinie»38 für die Frontex-Einsätze gebraucht werden, um den 
Kommandeuren der Schiffe mehr Rechtssicherheit zu geben. Sie seien es, die letztlich 
die Verantwortung auf See tragen würden. Da die nationalen Standpunkte zum Teil 
sehr unterschiedlich seien, gebe es wichtige Punkte zu klären. Ein Hauptstreitpunkt 
sei auch auf dieser Ebene, welches am Einsatz beteiligte Land für die Aufnahme der 
aufgegriffenen Flüchtlinge zuständig ist: 
«There are problems, for instance when they are rescued by a French vessel. I am on 
French sovereign territory. Can I lodge my asylum claim there? If I do so because of 
the Dublin II convention the French have to handle that on their own. So these are 
the problems.
S.K.: Is this a big issue?
Of course it is a big issue! For Nautilus the German government made it very clear. 
Everyone rescued by a German helicopter will be taken to Germany. (…) The 
helicopter is sovereign territory so that was their first entry. But what about when you 
are taking on board 250 people… It’s all up to discussion. There are some legal autho-
rities who say even when you are alongside the ship they can claim asylum. This is 
another reason why we do transfers with small boats…
S.K.: Why?
Because there are some legal authorities who say when you bring them alongside 
your warship they can claim asylum. You know. These are things that have to be 
handled. …»39

Ein Hauptproblem der Nautilus II Mission auf der rechtlichen Ebene wird hier 
nochmals deutlich: Wer ist für innerhalb der gemeinsamen Mission aufgegriffene 
Flüchtlinge zuständig? An dieser Streitfrage, die auch eine starke politische Dimen-
sion hat, und unter anderem die viel beschworene Solidarität der EU-Mitgliedsländer 
mit den Ländern an der EU-Außengrenze betrifft, scheiterte auch der pünktliche 
Start der Nautilus III Mission 2008. Malta und Italien hatten sich geweigert, weiterhin 
den überwiegenden Teil der Migranten aufzunehmen, die von der Mission aufge-
griffen werden.40 Erst mit einer Verzögerung von mehreren Wochen wurde Nautilus 
III im Mai 2008 gestartet.

Im Zusammenhang mit der Verantwortung für aufgegriffene Migranten und ihr 
potentielles Asylgesuch ist ein weiterer Aspekt, den Kommandeur Borg im Interview 

38	 Interview mit Carmel Borg, Kommandeur der Armed Forces of Malta, am 22.09.07 im Haupt-
quartier der Armed Forces of Malta, Luqua Barracks. 

39	 ebd. 
40	 Frontex (2008): News Release. 
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anspricht, die Strategie Maltas, sich den Migranten mit kleinen Booten zu nähern, 
um dem Zusammentreffen einen informelleren Charakter zu verleihen. Er beschreibt 
damit einen Versuch der maltesischen Armee, ihren Verpflichtungen gegenüber 
Asylsuchenden durch rechtliche Winkelzüge zu entgehen. Die rechtliche Unsicher-
heit rund um die Mission sind, wie schon diskutiert, die Ursache dafür, dass diese 
Formen des Lavierens auch innerhalb von Frontex-Einsätzen möglich ist. In dieser 
Situation ergeben sich die Verpflichtungen der Sicherheitskräfte laut UNHCR und 
entsprechender Rechtsgutachten eigentlich daraus, dass der Staat bei der «Ausübung 
von Hoheitsgewalt, (...) die völkerrechtlichen Menschen- und Flüchtlingsrechte 
beachten muss.»41 Es ist dabei nicht von Bedeutung, welche Größe das Schiff hat, mit 
dem die Bootsmigranten aufgegriffen werden.

Kommandeur Borg erklärt mir weiter, dass die unterschiedlichen Praktiken der 
Mitgliedsländer auf See, die schon beim Thema Seerettung von Migranten eine 
wichtige Rolle gespielt haben, auch Hauptgegenstand der Leitlinien-Gespräche 
seien: «So for example, if a boat is overloaded, is it in distress or not? That should 
come out of the guidelines.»42 Der vorherige Abschnitt hat dabei gezeigt, dass schon 
bei dieser wichtigen Frage die Meinungen der maltesischen und der italienischen 
Sicherheitskräfte weit auseinander liegen.

Eine Frage, die ich Kommandeur Borg bezüglich der Leitlinien-Gespräche stelle, 
zielt außerdem auf die Rolle Maltas innerhalb dieses europäischen Forums ab: 

S.K.: «Which role plays Malta in the guideline talks?
It’s a very coactive role. We are in an exposed position so it is our interest to do so. The 
positive thing is that is a one country – one voice system. So Malta is as important 
as Germany. And we are standing up there, because if you don’t stand up they will 
pass you the entire burden. So we stand up and talk. The countries that have a very 
coactive role are Italy, Greece, Cyprus and Malta. Not Spain, although I thought so, 
but they are not so active. So all the countries that have direct experience with illegal 
migration…»43

Hier wird auf der Ebene der Leitlinien-Gespräche für die Frontex-Einsätze deutlich, 
dass Malta wiederum eine besonders starke Rolle innerhalb der EU-Foren einnimmt, 
die sich mit dem Umgang mit Migranten auf See beschäftigen. Gemeinsam mit 
anderen Staaten, die vermutlich eine ähnliche «Frontstaatenperspektive» wie Malta 
einnehmen, dominiert Malta die Gespräche. Zugute kommt kleinen Länder wie Malta 
(ca. 400.000 Einwohner), dass sie dabei dasselbe Stimmrecht haben wie Ländern mit 
einer weit höheren Einwohnerzahl. Welches die Position von Malta dabei bezüglich 
des Non-Refoulement-Gebotes ist, und welchen Stellenwert Malta flüchtlingsrecht-
lichen Maßstäben auf See einräumt, wurde dabei in einem Interview mit Jason St. 
John, «Berater der Regierung gegen irreguläre Migration» klar: 

«Our view is they have come to us from Libya, but this is not where they are origi-

41	 Fischer-Lescano/Löhr (2007): S. 22, siehe auch Weinzierl/Lisson (2007): S. 16.
42	 Interview mit Carmel Borg, Kommandeur der Armed Forces of Malta, am 22.09.07 im Haupt-

quartier der Armed Forces of Malta, Luqua Barracks.
43	 ebd.
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nated from. The place that one would turn back to is Eritrea or Somalia. But we are 
not turning them back to Eritrea or Somalia; we are turning them back to Libya.
S.K.: But Libya has no asylum system. This is really a discussed point, no?
I think in fine legalistic terms that is absolutely true, but we have to deal with the 
reality. And the reality on the ground is that although Libya is not a signatory to this 
agreement it’s got its own laws which they tell us take care of the illegal immigrants 
that are in their country. [Pause] And it’s really not for us to second guess what the 
Libyans do…»44

Der Berater der Regierung nennt den Grundpfeiler des internationalen Flüchtlings-
schutzsystem, das Gebot des Non-Refoulement, ein «juristisches Detail», auf das 
Malta keine Rücksicht nehmen könne. Wie Kommandeur Borg spricht zudem auch 
St. John an, dass dem großen Einfluss der kleinen Insel Malta auch das EU-Abstim-
mungssystem innerhalb vieler europäischer Foren zu gute käme, die jedem Land, 
egal welcher Größe und Einwohnerzahl, eine Stimme zurechnet. «It’s one of the 
benefits of the EU,» so der Berater der Regierung bezüglich der Leitlinien-Gespräche, 
«Malta is the leading voice… My first advice in the report was that irregular immigra-
tion was the prime foreign policy issue that Malta had to deal with and that secondly 
they had a voice and they had to make it heard.»45

Es zeigt sich, dass die «Frontstaatenperspektive» der Grenzländer im Mittel-
meer im Bereich des Flüchtlingsschutzes und der Kontrolle der EU-Außengrenzen 
eine einflussreiche Position innerhalb der europäischen Institutionen einnimmt. 
Grenzländer wie Malta dominieren die Leitlinien-Gespräche und andere Foren, wo 
das Vorgehen an den Außengrenzen der EU und damit die Zukunft des europäischen 
Flüchtlingsschutzes diskutiert werden. Im Zuge des Transnationalisierungsprozesses 
können auf See praktizierte, oft EU-Flüchtlingsrecht entgegenstehende nationale 
Vorgehensweisen formalisiert werden. Im Grenzraum werden so Fakten geschaffen, 
die auf diese Weise zu offiziellem europäischem Recht werden. Die vermeintlich 
peripher gelegenen Länder der Europäischen Union werden für die Entwicklungen 
innerhalb des EU-Flüchtlingsschutzes zu einem machtvollen Akteur. Der dialek-
tische Prozess, der sich zwischen angenommenem Macht-Zentrum und vermeint-
licher Peripherie der Europäischen Union im Bereich Flüchtlingsschutz entwickelt 
hat, hat die formellen Regeln der EU umgekehrt. In den Ländern an den EU-Außen-
grenzen wird europäisches Recht nicht einfach implementiert, sondern Spielräume 
genutzt und nach lokaler und nationaler Interessenlage modifiziert, interpretiert und 
sogar neu geschaffen. 

Die Zunahme rechtspluralistischer Konstellationen und die Transnationalisie-
rung von Recht gehen somit nicht immer mit einer viel zitierten Einschränkung der 
nationalstaatlichen Souveränität und Handlungsmacht einher: Es zeigt sich vielmehr, 
dass innerhalb der EU kleine Staaten ein ungeahntes Ausmaß an Einfluss über 
ungleich größere Länder gewinnen und ihre Handlungsmacht ausbauen können. 
Regierungsformen nach Art des governance-Begriffs der EU-Kommission sind dabei 
nicht, wie von dieser propagiert, geeignet das notorische Demokratiedefizit der EU 

44	 Interview mit Jason St. John am 02.10.2007 in La Valletta in einem Saal des Vereins Heritage 
Malta.

45	 ebd.
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auszugleichen.46 Vielmehr wird durch die aufgezeigten Dynamiken, die innerhalb 
von intransparenten EU-Beteiligungsforen zur Setzung von EU-Recht durch wenige 
und zum Teil nicht legitimierte Akteure führen, das Demokratiedefizit noch vergrö-
ßert.

Das Gebot des Non-Refoulement und weitere Aspekte, die für ein funktionie-
rendes Flüchtlingsschutzsystem im Grenzraum und damit innerhalb der gesamten 
EU entscheidend sind, befinden sich inmitten einer Aushandlungsphase, die geprägt 
ist von rechtlichen Erschütterungen und Unsicherheit. Wie die Forschung im Grenz-
raum zeigt, sind die ausschlaggebenden Akteure in dieser «multi-sited arena of 
negotiation»47 nicht die demokratisch legitimierten Vertreter der europäischen Zivil-
gesellschaften in offiziellen EU-Entscheidungsgremien. Es sind vielmehr die Sicher-
heitsexperten und Militärangehörigen, die ad hoc Entscheidungen und informelle 
Praktiken in nicht-öffentlichen Foren diskutieren und formalisieren und somit die 
Basis für zukünftige Entwicklungen im europäischen Flüchtlingsschutz bestimmen. 
Das Gebot des Non-Refoulement und andere wichtige Aspekte des EU-Flüchtlings-
rechts könnten so ausgehend von den Grenzgebieten der Europäischen Union 
schrittweise modifiziert und abgebaut werden.

46	 Vgl.: Shore (2006): S. 710.

47	 Benda-Beckmann, F. v./Benda-Beckmann, K. v./Griffiths (2005): S. 9.
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«Linksextremismus» als Konstrukt eines  
ordnungspolitischen Demokratieverständnisses
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Michael Nattke 

Schwarze B(l)öcke -
«Linksextremismus» als Konstrukt eines 
ordnungspolitischen Demokratieverständnisses

Unter der Überschrift «Schwarze B(l)öcke - ‹Linksextremismus› als Konstrukt eines 
ordnungspolitischen Demokratieverständnisses» arbeiteten Andrea Hübler und 
Frank Schubert am 28.01.2011 im Dresdner Goethe-Institut mit einem hetero-
genen Publikum. Bereits die Antworten auf die Einstiegsfrage in den vierstündigen 
Workshop repräsentierten die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer_innen. Unter 
dem Begriff des «Linksextremismus» äußerten die Anwesenden unterschiedliche 
Definitionen und Assoziationen. Für eine Teilnehmer_in sind «Linksextremismus» 
alle, die sich gegen Nazis engagieren, für eine andere sind es Anarchist_innen und 
Kommunist_innen. Andere wiederum versuchten den Begriff positiv zu wenden und 
subsumierten darunter ein emanzipatorisches Politikverständnis. Unter «Linksex-
tremismus» wurden Atomkraftgegner_innen und «Ökos» gefasst oder auch, wie ein 
Teilnehmer meinte: «Dogmatische Linke die sich selbst nicht mehr reflektieren.» Ein 
Vertreter des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der dem Workshop 
als Teilnehmer beiwohnte, machte den Begriff des «Linksextremismus» an den 
Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fest. Demnach seien 
Personen oder Gruppen ein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, wenn 
sie einen oder mehrere Grundwerte der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
abschaffen wollen. Als Unterscheidungskriterium zwischen Links- und Rechtsex-
tremismus wird dabei das Egalitätsprinzip herangezogen. Während «Rechtsextre-
misten» einen rabiaten «Antiegalitarismus ethnozentristischer und rassistischer 
Orientierung» zeigen, wird der «Linksextremismus» an «einem extremen Egalita-
rismus anarcho-kommunistischer Ideologeme» festgemacht.1 

Im Gegensatz zum Begriff des «Extremismus» der mit Hilfe der Prinzipien der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung justiziabel ist, sind es die Begriffe des 
Links- und Rechtsextremismus nicht. Die Praxis des Kulturbüro Sachsen e.V. in 
seiner beratenden Arbeit für Demokratieentwicklung im Freistaat Sachsen hat in der 
Vergangenheit gezeigt, dass der Vorwurf des «Extremismus» in lokalen Zusammen-
hängen sehr schnell zur Anwendung kommen kann. Eine juristische Prüfung oder 
gleichberechtigte Diskussion findet auf der lokalen Ebene nicht statt. 

Im Jahr 2007 geriet der Ort Mügeln in die Schlagzeilen der überregionalen Presse. 
Anlass war der alltagsrassistisch motivierte Übergriff auf indische Bürger auf dem 
alljährlich stattfindenden Stadtfest. Die Bewertung des Vorfalls geriet sehr unter-
schiedlich. Für die Medien zeigte hier mehrheitlich der «typische ostdeutsche Rechts-
extremismus» seine hässliche Fratze. Die einheimischen Mügelner verwahrten sich 
größtenteils gegen den Vorwurf des Rechtsextremismus – so seien die Mügelner nicht!
Für eine Gruppe junger Menschen gab dieses Ereignis jedoch den Ausschlag, ein 

1	 Backes/Mletzko/Stoye (2010): 4.
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schon lange diskutiertes Vorhaben in die Tat umzusetzen: die Gründung eines 
Vereins – Vive le Courage. Dieser vertritt zum einen das Ziel, das Thema (Alltags-)
Rassismus im Allgemeinen und gerade auch die Situation in Mügeln im Beson-
deren anzusprechen, darüber aufzuklären und für die Situation von Opfern zu 
sensibilisieren. Zum anderen bietet er für junge Menschen jenseits der etablierten 
Jugendhilfestrukturen einen Anlaufpunkt, um selbst organisiert Veranstaltungen 
im politischen und kulturellen Bereich möglich zu machen. Diese, dem Mainstream 
widersprechende Haltung stieß im Ort auf wenig Gegenliebe, wurde als Provoka-
tion empfunden. Schnell war das Argument zur Hand, der Verein sei linksextrem. 
Sachargumente für eine solche Feststellung blieb man schuldig. Im Gegenteil, die 
Mitglieder des Vereins wurden und werden verbal und körperlich angegriffen. 
Ähnlich wie bei dem Stadtfest 2007 versammelte sich im Sommer 2009 regelmäßig 
ein gewaltbereiter Mob vor dem Vereinshaus. Die Polizei sprach von bürgerkrieg-
sähnlichen Zuständen. Und sie machte deutlich, dass die Täter vor, nicht in dem 
Haus stünden. Die Gewalt im öffentlichen Raum wurde und wird im Ort jedoch 
mehrheitlich dem Verein zugeschrieben. Würde dieser nicht so provozieren, gäbe es 
auch keine Angriffe. 
Die Situation, dass sich inzwischen Angehörige der Freien Kräfte und deren Sympa-
thisanten in Mügeln wohl - weil verstanden - fühlen, wurde unlängst, im April 
2010, bei einem Fußballspiel Roter Stern Leipzig gegen den SV Mügeln-Ablaß in der 
Bezirksklasse deutlich: Aus dem Fanlager des SV Mügeln-Ablaß wurden rassistische, 
neonazistische und antisemitische Parolen gegen den Roten Stern Leipzig, einen 
Verein, der sich der explizit mit Rassismus, Antisemitismus und Neofaschismus im 
Sport auseinandersetzt, gebrüllt. Davon will der Vorsitzende des Vereins SV Mügeln-
Ablaß, der gleichzeitig Bürgermeister in Mügeln war, nichts gehört haben, solange 
er auf dem Platz weilte. Der Schiedsrichter brach die Partie in der 80. Minute ab. 
Im Anschluss zog ein Teil dieser Gruppierung auf den Marktplatz von Mügeln, um 
lautstark mit Plakaten gegen linke Gewalt und gegen den Verein Vive le Courage zu 
hetzen. Die Kundgebung wurde von der Polizei aufgelöst. Die ganze Situation in 
Mügeln zeugt von einer politischen Unkultur, in der es möglich ist, denjenigen, der 
auf Probleme aufmerksam macht, der für sich in Anspruch nimmt, auf dem Boden 
der Menschenrechte, des Grundgesetzes und des geltenden Rechts eigene Vorstel-
lungen von kulturellen und politischen Werten aktiv zu leben, als linksextrem zu 
denunzieren und auf eine Stufe mit verfassungsfeindlichen Strukturen zu stellen.
Projekte, die sich basisdemokratisch organisieren und gegen Rassismus, Neona-
zismus und Antisemitismus in ihren Orten arbeiten wird oft ein pauschaler 
«Linksextremismus» vorgeworfen. Dabei bleibt in der Regel offen, was mit diesem 
Konstrukt des «Linksextremismus» eigentlich gemeint ist. Es entsteht der Eindruck, 
dass jede Abweichung vom gesellschaftlichen Mainstream oder eine offen formu-
lierte Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen automatisch zu einer Delegitimie-
rung politischen Engagements führt. Dabei lebt eine demokratische Gesellschaft 
gerade von der Kritik, der Verschiedenheit und dem offenen, friedlichen Austragen 
von Konflikten.2

2	 Zitiert nach: Kulturbüro Sachsen e.V. (2010). Gegen die Kriminalisierung lokaler Initiativen. 
[Online]. http://www.kulturbuero-sachsen.de/basisdemokratisch.php4. Gefunden am 
21.03.2011.M
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Der Begriff des «Extremismus» ist in den Sozialwissenschaften3 und in der politischen 
Praxis4 höchst umstritten. Die Terminologie des «Linksextremismus» ist es umso 
mehr. Zusammengefasst werden darunter stalinistische Gruppierungen, neben 
kommunistischen Strömungen, anarchistischen Menschen oder auch unterschied-
liche Antifa-Gruppen mit einem libertären Politikverständnis. Was diese Zusammen-
hänge miteinander zu tun haben und ob die Unterschiede zwischen ihnen nicht viel 
größer sind als ihre Gemeinsamkeiten ist in der Regel nicht Thema der politischen 
und sozialwissenschaftlichen Debatten. Frank Schubert wird in seinem Beitrag 
zeigen, wie die diversen und teilweise diffusen Definitionen des «Linksextremismus» 
dazu führen, dass ein Phänomen konstruiert wird, welches Unschärfen aufweist und 
in die Irre führt. Es liegt die Vermutung nahe, dass unter dem Begriff des «Linksex-
tremismus» eine unzulässige Subsumierung stattfindet, die sich einer ideologischen 
Einfärbung nicht entziehen kann. In der politischen Praxis werden Akteure durch 
die Bezeichnung «linksextrem» als gleichwertige Diskussionspartner_innen ausge-
schlossen. Unliebsame Inhalte können durch diejenigen, welche die Definitions-
macht über den Terminus besitzen, aus politischen Debatten verbannt werden. 
Mit der «Linksextremistin» diskutiert man nicht über Inhalte, sondern höchstens 
darüber, wie sich ihr Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung als 
absolut verstandener Kristallisationspunkt gestaltet. 

In der Vergangenheit ist es wiederholt vorgekommen, dass Gerichte eine 
Einschätzung der Verfassungsschutzämter als falsch widerrufen haben.5 Die 
politischen Absichten, die mit einer Diffamierung als «linksextrem» verfolgt wurden, 
konnten trotz der Urteile der Gerichte erreicht werden. Das Sprechen über «Linksex-
tremismus» kann demnach nicht stattfinden, ohne eine Analyse der Absichten hinter 
dieser Bezeichnung und eine detaillierte Betrachtung derjenigen, welche die Defini-
tionsmacht über die Begrifflichkeiten besitzen.

Der «Linksextremismus» lässt sich als eine ordnende und exklusive Dimension 
der Demokratie begreifen. Habermas führt aus, dass sich ein politisches System die 
Massenloyalität auf positivem und selektivem Wege sichert. Auf positivem z.B. durch 
die Einlösung sozialstaatlicher Programmatiken. Selektiv durch den Ausschluss von 
Themen und Beiträgen aus öffentlichen Diskussionen.6 Im Falle des Extremismus-
Ansatzes wird der Versuch unternommen den/die Staatsbürger_in auf die Wählerrolle 
zu segmentieren. Politische Forderungen und Aktionen die sich außerhalb des parla-
mentarischen Rahmens bewegen oder die Repräsentatant_innen und ihre Entschei-
dungen in Frage stellen, machen sich oft verdächtig, die Demokratie als Ganzes in 
Frage zu stellen. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Staatsbüger_innen zur Einforde-
rung ihrer politischen Forderungen zivilen Ungehorsam ausüben. Der Aufruf an die 
Wahlurnen zu treten ist erwünscht und wird von allen politischen Verantwortungs-
träger_innen unterstützt. Der Aufruf eine Demonstration mit neonazistischen und 
demokratiefeindlichen Inhalten durch friedliches Blockieren von Straßen und Plätzen 
zu verhindern, steht unter Strafe und macht sich verdächtig «linksextrem» zu sein.  

3	 Vgl. u.a.: Forum für kritische Rechtsextremismusforschung (Hrsg.) (2011).
4	 Vgl. u.a.: Bildungswerk Weiterdenken/ Kulturbüro Sachsen e.V. (Hrsg.). (2010).
5	 Beispiele hierfür sind die Zeitschrift Lotta, das Dokumentationsarchiv Aida oder der freie 

Journalist Friedrich Burschel.
6	 Habermas, Jürgen. (1995). S. 504 ff. M
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Und das obwohl die Blockierer_innen mit ihrer Aktion genau jene Demokratie 
schützen wollen, in denen freie Wahlen als ein Mittel der politischen Beteiligung 
möglich sind. 

Neben diesem Ausschluss auf Grund der Form der politischen Artikulation, findet 
die Extremismus-Zuschreibung auch auf Grund der Inhalte von Akteur_innen statt. 
Kampagnen von antirassistischen Gruppen wie z.B. der Kampagne «Kein Mensch ist 
illegal!» werden in Verfassungsschutzberichten erwähnt, weil sie öffentlich gegen die 
Abschiebepraxis in der Bundesrepublik vorgehen und ihr Demonstrationsrecht auch 
an den Orten dieser Praxis, wie Flughäfen einforderten. Diese und ähnliche Initia-
tiven rücken Widersprüche zwischen allgemeinen Grund- und Menschenrechten 
und der staatlichen Praxis von Abschiebungen in die öffentliche Wahrnehmung und 
werden hierfür zu «Linksextremisten» erklärt. Andrea Hübler weist in ihrem Beitrag 
nach, wie der Ausschluss von Themen durch scheinbar statistische Fakten für die 
Öffentlichkeit untermauert wird. 

Ein differenzierter Umgang mit politischen Inhalten von als «linksextrem» 
bezeichneten Menschen und Zusammenhängen bleibt in der Regel aus. Stattdessen 
findet eine gewaltsame Grenzziehung statt, die festschreibt, wer an der Debatte 
teilnehmen darf und wer nicht. Die Zuschreibung beinhaltet die Zuweisung von 
diskursiven Bildern die vom Phänomen gesellschaftlich vorherrschen: «Linksextre-
mismus» ist Synonym für Unordnung, Gewalt und Chaos. Der französische Philosoph 
Jaques Derrida hat darauf hingewiesen, dass eine solche Grenzziehung einem Selbst-
mord der Demokratie gleich kommt. Gerade die unabschließbare und unbestimmte 
Form die einer Demokratie innewohnt hat er als die eigentliche Stärke dieser Gesell-
schaftsordnung herausgestellt.7 Um der Demokratie die Kraft zur Veränderung, 
Neubestimmung und Umordnung nicht zu entziehen ist es notwendig Differenzie-
rungen ständig neu zu hinterfragen und eigenes politisches Handeln zu reflektieren. 
Nach Habermas wäre die eigentliche «paradoxe Aufgabe des demokratischen Rechts-
staates» die, eine «Idee eines nicht institutionalisierbaren Mißtrauens gegen sich 
selbst» zu verfolgen. Dafür ist eine kritische politische Kultur mit kritischen Staats-
bürger_innen unabdingbar.8 Im Sinne des Extremismus-Ansatzes machen sich genau 
jene kritischen Staatsbürger_innen die Habermas in seinem Modell der deliberativen 
Demokratie einschließt verdächtig, wenn sie mit ihren politischen Forderungen 
Unordnung auslösen. 

Die Begründer des Extremismusansatzes meinten, dass die Werte und Verfah-
rensregeln, welche den Kern westlicher Demokratien spezifizieren, in einem 
höchsten Zweck einer solchen politischen Ordnung münden, die der Mensch selbst 
sei.9 Nimmt man sie beim Wort, dann kann nur die Haltung zu den universellen 
Menschenrechten und nicht die Farbe der Fahne, die eine Person oder Gruppe in 
den Wind hält, das Kriterium dafür sein, ob jemand in die politischen Diskussionen 
einbezogen wird oder ein ideologisch motivierter Ausschluss stattfindet.

7	 Derrida (2005): 64 ff.
8	 Habermas (1983). S. 38 ff.
9	 Backes (1989): S. 99 ff.M
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Frank Schubert

Von der FDGO zum 
Gleichheitsdogma
Kategorie(n) des «Linksextremismus»

Einleitung

Im Dezember 2010 erklärte der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) 
während einer Aktuellen Debatte zur umstrittenen «Extremismusklausel», gegen 
welche «extremistischen Strukturen» sich die geplante Erklärung richten soll: 
«Wir wollen in Demokratie und Freiheit leben. Wir wollen keine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit der Menschen und keinen Staat, der alle Menschen autoritär 
gleichschaltet.»1 Diese Gegenüberstellung der Feinde von «Demokratie und Freiheit» 
lehnt sich an eine Bestimmung des Extremismusforschers Eckhard Jesse von der TU 
Chemnitz an: «Der Rechtsextremismus verneint das ethische Prinzip der Fundamen-
talgleichheit der Menschen, der Linksextremismus verabsolutiert – in der Theorie – 
das Gleichheitsdogma.»2

Von «Extremisten» ist auch in einer Reportage in der Sächsischen Zeitung über 
Limbach-Oberfrohna die Rede. Dort hätten Oberbürgermeister und Stadtrat unter-
schiedslos «Gewaltanwendungen durch linke und rechte Extremisten» verurteilt. 
Der Kulturdezernent der Stadt, der gleichzeitig als Präventionskoordinator fungiert, 
berichtet gegenüber dem Reporter von «tätlichen Auseinandersetzungen zwischen  
rechten und linken Kräften, wo Körperverletzungen hüben wie drüben begangen 
wurden.»3  Dass von linker Seite Körperverletzungen begangen wurden, kann die 
örtliche Polizei nicht bestätigen. Die Politisch-Soziale Bildungsvereinigung Limbach-
Oberfrohna e.V., zu der sich einige linke/alternative Jugendliche zusammenge-
schlossen haben, ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes (VS) auch keine 
linksextremistische Organisation. Trotzdem wird das «Linksextremismus»-Label, das 
der Innenminister in seiner Rede gewissen autoritären Staaten und der Extremismus-
forscher «Gleichheitsdogmatikern» zuweist, in diesem Fall von den lokalen Autori-
täten auf Jugendliche angewendet, die sich ihre Haare bunt färben und mehrfach 
Opfer von neonazistischen Übergriffen geworden sind.

Diese zwei knappen Beispiele sollen darauf aufmerksam machen, dass die 
Kategorie «Linksextremismus» je nach Kontext sehr unterschiedlich verwendet 
wird. Im Alltag, in den Medien, in der Politik, bei Behörden, in der Justiz und in der 
Wissenschaft gibt es dafür ganz verschiedene Definitionen, die sich teilweise stützen, 

1	 Ulbig 2010: 2260 (Rede von Innenminister Markus Ulbig am 14.12.2010 im Sächsischen Landtag, 
Plenarprotokoll 5/25, S. 2260)

2	 Jesse 2004: 10.
3	 Kraske 2011 (Sächsische Zeitung vom 04.01.2011).
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teilweise aber auch voneinander abweichen. So wird «Extremismus» etwa in der 
medialen Darstellung häufig am Kriterium der Gewalt(bereitschaft) festgemacht. 
Dies ist aber selbst nach der Definition der Extremismusforschung kein wesent-
liches Moment zur Bestimmung dieses Phänomens. Gewalt wird auch von anderen 
ausgeübt, und nicht alle als «Extremist_innen» kategorisierten Personen befürworten 
den Einsatz von Gewalt.

Es handelt sich beim «(Links-)Extremismus» eben nicht um einen klar definierten 
(juristischen) Begriff. Gerade deshalb eignet er sich so gut zur Stigmatisierung und 
Diffamierung unliebsamer Ansichten und Akteur_innen. Der Begriff geht in seiner 
heutigen Verwendung auf die Praxis des Bundesamtes für Verfassungsschutzes 
zurück, durch das er 1974 als Differenzierung zur bis dahin vorherrschenden Bezeich-
nung «Radikalismus» – etwa im so genannten «Radikalenerlass» von 1972 – einge-
führt wurde. «Radikal» galt von da an als zwar am Rande, aber gerade noch innerhalb 
der «freiheitlichen demokratischen Grundordnung» (FDGO) angesiedelt, während 
als «extrem» nun die darüber hinausgehenden (verfassungswidrigen) Positionen 
bezeichnet werden.

Auf die Fraglichkeit der Kategorie «Rechtsextremismus» sowie der dahinterste-
henden Extremismustheorie wurde zuletzt schon häufig hingewiesen.4 Diese Kritik 
am Extremismusbegriff beinhaltet bereits eine Zurückweisung der Kategorie «Links-
extremismus». Nichtsdestotrotz ist diese Bezeichnungspraxis weit verbreitet und 
entfaltet auch entsprechende Wirkungen. So wurden die seit längerem bestehenden 
staatlichen Programme gegen «Rechtsextremismus», Rassismus und Antisemitismus 
in jüngster Zeit zu Programmen gegen einen allgemeinen »Extremismus» einschließ-
lich «Linksextremismus» erweitert. So heißt es im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und FDP vom Oktober 2009 unter der Überschrift «Bekämpfung des politischen 
Extremismus», man wolle «Extremismen jeder Art, seien es Links- oder Rechtsextre-
mismus, Antisemitismus oder Islamismus» entschlossen entgegen treten.5 Und auch 
im bereits kurz davor beschlossenen sächsischen Koalitionsvertrag verpflichten sich 
CDU und FDP darauf, «unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen die 
Extremisten von links und rechts» zu verteidigen.6 

Trotz der scheinbaren Selbstverständlichkeit, mit der in solchen und ähnlichen 
Erklärungen vom «Linksextremismus» die Rede ist, entsteht dieses Konstrukt erst im 
Zusammenspiel der verschiedenen Diskursarenen. Im Folgenden werden einiger 
dieser Definitionen und Bezeichnungspraktiken beleuchtet. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Bestimmungen des Verfassungsschutzes und in der so genannten 
Extremismustheorie, die sich gegenseitig verstärken und legitimieren. Aufmerksam 
gemacht werden soll dabei zum einen auf die Leerstellen und Widersprüche inner-
halb dieser Definitionen, zum anderen auf das damit verbundene problematische 
Demokratieverständnis.

4	 Siehe Weiterdenken et al. (Hg.): Gibt es Extremismus? Extremismusansatz und Extremismus-
begriff in der Auseinandersetzung mit Neonazismus und (anti-)demokratischen Einstellungen, 
Dresden 2010; Forum für kritische Rechtextremismusforschung (Hg.): Ordnung. Macht. Extre-
mismus. Effekte und Alternativen des Extremismusmodells, Wiesbaden: VS Verlag, 2011.

5	 CDU 2009: 99 f.
6	 CDU Sachsen 2009: 50 f. Fr
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Kein «(Links-)Extremismus» in Grundgesetz und FDGO

«Extremismus» bedeutet im Sprachgebrauch des Verfassungsschutzes zunächst nur 
die als verfassungsfeindlich geltende Ablehnung bzw. Bekämpfung der «freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung» (FDGO) als Kern des Grundgesetzes. Diese 
wird im Grundgesetz zwar an mehreren Stellen erwähnt (u.a. in Art. 21, Abs. 2 zur 
Verfassungswidrigkeit von Parteien), sie wurde aber erst 1952 durch das Bundesver-
fassungsgericht näher definiert. Im Urteil über das Verbot der in der Tradition der 
NSDAP stehenden «Sozialistischen Reichspartei» (SRP) heißt es zur FDGO, sie sei:
«eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft eine 
rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des 
Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit 
darstellt.»7

Als grundlegende Prinzipien der FDGO werden in der Gerichtsentscheidung 
angeführt:

•	 	Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor 
allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung

•	 	die Volkssouveränität
•	 	die Gewaltenteilung
•	 	die Verantwortlichkeit der Regierung
•	 	die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
•	 	die Unabhängigkeit der Gerichte
•	 	das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen 

Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer 
Opposition

Neben dem Verweis auf die Achtung der Menschenrechte enthält die FDGO also vor 
allem Bestimmungen über den Staatsaufbau (Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, 
Volkssouveränität, Parteienvielfalt). Letztere hatte das Bundesverfassungsgericht aus 
dem kurz zuvor verabschiedeten Strafrechtsänderungsgesetz von 1951 übernommen, 
mit dem das Strafgesetz u.a. durch einen Abschnitt zur «Staatsgefährdung» ergänzt 
wurde. «Das Gericht hat damit also dem materialen Gehalt des Grundgesetzes durch 
eine strafrechtliche Norm eine Gestalt gegeben, die eigentlich vom Gesetzgeber, 
also dem Parlament als Ort demokratischer Willensbildung, hätte diskutiert werden 
müssen.»8 Diese Kritik macht darauf aufmerksam, dass auch die Verständigung über 
die vom BVerfG vor beinahe 60 Jahren knapp definierte FDGO nicht dem politischen 
Streit enthoben sein sollte. 

Als «Verfassungsgrundsätze» werden im Strafrechtsänderungsgesetz von 1951 
bzw. im Strafgesetzbuch  genannt:

•	 das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,

7	 BVerfG 2, 1.
8	 Schulz 2011: 5.Fr
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•	 die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht,

•	 	das Recht auf die Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposi-
tion,

•	 	die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 
Volksvertretung,

•	 	die Unabhängigkeit der Gerichte und
•	 	der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherrschaft.9 

Auffällig ist, dass die «Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschen-
rechten» hier noch keine Rolle spielt. Dies wurde erst durch das SRP-Urteil von 1952 
Teil der FDGO. Die nun sieben Grundprinzipien finden sich auch in der Bestim-
mung der «freiheitlichen demokratischen Grundordnung» im 1990 verabschiedeten 
Bundesverfassungsschutzgesetz (Art. 4, Abs. 2), wodurch der Begriff schließlich auch 
positivrechtlich normiert wurde. 

So wenig das Grundgesetz oder auch das Bundesverfassungsschutzgesetz den 
Begriff «Extremismus» enthalten10, so wenig ist in der FDGO und ihren Grundprin-
zipien bereits die Unterscheidung nach verschiedenen Arten des «Extremismus» 
angelegt. Allerdings ist es sicher kein Zufall, dass in der BRD bisher zwei Parteien als 
verfassungswidrig verboten wurden – die «rechte» SRP und die «linke» KPD.

Verfassungsschutz als «Mittel im politischen Meinungskampf»

Klarheit verspricht das «Glossar der Verfassungsschutzbehörden» des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, das gemäß einer einführenden Bemerkung «Begriffserläu-
terungen zu Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Methoden des Verfassungsschutzes 
und zu seinen Beobachtungsfeldern» enthält.11 Darin heißt es (allerdings ohne jeden 
Verweis auf juristische oder wissenschaftliche Quellen), dass mit dem Begriff «Links-
extremismus» Bestrebungen von Personenzusammenschlüssen bezeichnet werden, 
für die «alle oder einige der folgenden Merkmale charakteristisch» seien: 

•	 	Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus als »wissenschaftliche« Anleitung 
zum Handeln; daneben, je nach Ausprägung der Partei oder Gruppierung, 
Rückgriff auch auf Theorien weiterer Ideologen wie Stalin, Trotzki, Mao 
Zedong und andere, 

•	 	Bekenntnis zur sozialistischen oder kommunistischen Transformation 
der Gesellschaft mittels eines revolutionären Umsturzes oder langfristiger 
revolutionärer Veränderungen, 

•	 	Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats oder zu einer herrschaftsfreien 
(anarchistischen) Gesellschaft, 

9	 Strafrechtsänderungsgesetz, Art. 1. Heute in StGB, Art. 92, Abs. 2.
10	 Vgl. dazu auch das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur sog. «Extre-

mismusklausel», in dem ebenfalls bemängelt wird, dass «Extremismus« anders als «Verfassungs-
feindlichkeit» nicht gesetzlich definiert ist und es sich dabei lediglich um einen Arbeitsbegriff 
der Verfassungsschutzbehörden handelt (Georgii 2011: 17 f.).

11	 BfV 2009: 1. Fr
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•	 	Bekenntnis zur revolutionären Gewalt als bevorzugte oder – je nach den 
konkreten Bedingungen – taktisch einzusetzende Kampfform.12

Zudem würden sich «linksextremistische Parteien und Gruppierungen […] grob in 
zwei Hauptströmungen einteilen» lassen: 

•	 		Dogmatische Marxisten-Leninisten und sonstige revolutionäre Marxisten: In 
Parteien oder anderen festgefügten Vereinigungen organisiert, verfolgen sie 
die erklärte Absicht, eine sozialistische bzw. kommunistische Gesellschafts-
ordnung zu errichten, 

•	 		Autonome, Anarchisten und sonstige Sozialrevolutionäre: In losen 
Zusammen-hängen, seltener in Parteien oder formalen Vereinigungen 
agierend, streben sie ein herrschaftsfreies, selbstbestimmtes Leben frei von 
jeglicher staatlicher Autorität an.13

Diese Zweiteilung taucht in ähnlicher Weise immer wieder auf. So ist auf der 
Homepage das sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz bei der Erklärung 
des «Linksextremismus» von «orthodox-kommunistischen Bestrebungen» und 
«Autonomen» die Rede, die ihre «politisches Handeln an revolutionär-marxistischen 
oder anarchistischen Ideologien» orientieren würden.14

Die vom Verfassungsschutz genannten Merkmale, von denen «alle oder einige» 
erfüllt sein müssen, werfen allerdings verschiedene Fragen auf:

•	 	Gilt bereits das Ziel des Sozialismus bzw. Kommunismus als «linksextrem», 
oder nur wenn dies mit dem «Bekenntnis zur revolutionären Gewalt» 
verbunden ist?

•	 	Ist die Beschäftigung mit den Schriften von Karl Marx bzw. dem Marxismus 
erst dann «linksextrem», wenn sie von «dogmatischen Marxisten-Leninisten» 
vollzogen wird, die sich möglicherweise auch noch an Stalin, Trotzki oder 
Mao Zedong orientieren? 

•	 	Ab wann nimmt das Hinwirken auf eine «langfristige […] Veränderung der 
Gesellschaft» einen «revolutionären» Charakter an? Wird es damit automa-
tisch «linksextrem»?

•	 	Ist das Bekenntnis zu einer «herrschaftsfreien (anarchistischen) Gesellschaft» 
bzw. das Streben nach einem «herrschaftsfreie[n], selbstbestimmte[n] Leben 
frei von jeglicher staatlichen Autorität» grundsätzlich schon «linksextrem» 
oder nur wenn dies mit Gewalt o.ä. verbunden ist?

Diese Definition des «Linksextremismus» bzw. die Aufzählung der dafür angeblich 
charakteristischen Merkmale ist in vielerlei Hinsicht unterbestimmt und vage. Auf 
das Grundgesetz oder die Grundprinzipien der FDGO kann sich der Verfassungs-
schutz dabei auch kaum berufen. So ist daran zu erinnern, dass das Grundgesetz 
keine bestimmte Wirtschaftsordnung vorschreibt. Zu Tradition und Vision des 
«demokratischen Sozialismus» bekennt sich auch noch die SPD in ihrem Grundsatz-
programm von 2007, ohne dass sie deshalb als «linksextremistische» eingestuft wird.

12	 Ebd.: 17.
13	 Ebd.
14	 LfV Sachsen o.J.Fr
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Grundsätzlich stellt sich die Frage, auf welcher Basis und mit welcher Berechtigung 
der Verfassungsschutz zu seinen Einschätzungen und Einordnungen kommt. In 
jüngster Vergangenheit gab es einige Fälle, in denen linke Vereine oder Projekte vom 
VS zu Unrecht als «linksextremistisch» kategorisiert wurden und erfolgreich dagegen 
vorgingen. Etwa die antifaschistische Zeitschrift «LOTTA», die im nordrhein-westfä-
lischen Verfassungsschutzbericht für 2008 (zusammen mit anderen Zeitschriften und 
dem Unrast-Verlag) unter der Rubrik «diskursorientierter Linksextremismus» aufge-
führt wurde. Oder die «Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archi-
vstelle München e. V.» (a.i.d.a.), die im bayerischen VS-Bericht für 2008 ohne nähere 
Angaben unter «sonstige Linksextremisten» genannt wurde. Für das Dokumentati-
onsarchiv hatte dies konkrete, existenzbedrohende Folgen: Der Verein verlor seine 
Gemeinnützigkeit und  wurde aus dem «Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextre-
mismus» des Freistaats ausgeschlossen, in dem er zuvor anderthalb Jahre mitgewirkt 
hatte.

Beide Initiativen klagten vor Verwaltungsgerichten gegen ihre Nennung in den 
VS-Berichten. Im Verfassungsschutzbericht von NRW verschwand daraufhin 2010 
gleich die ganze dubiose Rubrik «diskursorientierter Linksextremismus».15 A.i.d.a. 
erreichte dagegen erst in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht, dass die 
betreffende Stelle im VS-Bericht für 2008 geschwärzt werden musste. Inzwischen 
war der Bericht für 2009 erschienen, in dem der Verein erneut als «sonstige links-
extreme» Organisation aufgeführt wurde. Und der bayerische Innenminister ließ 
sich auch von dem Gerichtsurteil nicht beeindrucken: Im Anfang März 2011 veröf-
fentlichen VS-Bericht für 2010 wurde a.i.d.a mit den wortgleichen Passagen des 
Vorjahres wiederum als «linksextreme» Organisation aufgeführt.16 Die Landtags-SPD 
bezeichnete den Verfassungsschutzbericht daraufhin als ein «Mittel im politischen 
Meinungskampf». Er werde von der Staatsregierung und der CSU «missbraucht» und 
«diffamiere Menschen, die sich gegen Rechtsextreme engagieren».17

Die schwammige Definition des «Linksextremismus» der Verfassungsschutzbe-
hörden erleichtert zumindest solche Einflussnahmen. Die ungerechtfertigte Klassi-
fizierung als «linksextrem» durch eine scheinbar objektiv agierende Behörde führt 
schnell zu Stigmatisierung, Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Diskurs sowie 
aus relevanten Strukturen und als Folge davon zum Verlust von Fördermitteln und 
anderen Ressourcen. Durch die vom Bundesfamilienministerium und dem Land 
Sachsen eingeführte «Extremismusklausel» wird es in Zukunft noch folgenreicher, 
wenn eine Initiative im VS-Bericht erwähnt wird. Gilt dies doch als «Beweis», dass 
es sich um eine Organisation handelt, mit der man besser nicht zusammenarbeiten 
sollte oder die selbst keine Förderung bekommen darf.

«PMK-links»: Politisch motiviert, aber nicht «extrem»

Eine große Rolle spielen in der öffentlichen Debatte über «Linksextremismus» neben 
den Einschätzungen des Verfassungsschutzes auch die polizeilichen Statistiken zu 

15	 Vgl. Drücker/Kremers 2010.
16	 Siehe zu den Vorgängen die Darstellung von a.i.d.a.: 
	 http://aida-archiv.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2199
17	 Süddeutsche Zeitung vom 16.03.2011. Fr
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«linker» Gewalt.18 Die Definition der wie es heißt «politisch motivierten Kriminalität-
links» lehnt sich zwar an die «Linksextremismus»-Definition des VS an, ist allerdings 
inhaltlich breiter bzw. diffuser:

«Dem Bereich der ›politisch motivierten Kriminalität – links‹ (PMK-links) werden 
die Straftaten zugeordnet, bei denen nach den Umständen der Tat oder/und der 
Einstellung des Täters eine linke Motivation Ursache für die Tatbegehung war. Auch 
hier müssen keine extremistischen Anzeichen vorliegen. Politisch links motivierte 
Taten liegen dann vor, wenn z. B. Bezüge zum Kommunismus (z. B. Marxismus, 
Leninismus, Maoismus), Antiimperialismus, kommunistischer Antifaschismus und 
zur Bewegung gegen Kernenergie teilweise oder hauptsächlich die Gründe für die 
Durchführung der Tat sind.»�19

Angaben wie «linke Motivation» und «Bezüge zu ...» sind offensichtlich sehr 
vage, ebenso die Abgrenzung eines «kommunistischem Antifaschismus» von einem 
«nicht-kommunistischem» usw. Zur näheren Charakterisierung verweist der «Zweite 
Periodische Sicherheitsbericht» der Bundesregierung, in dem sich diese Erläuterung 
der Kategorie «PMK-links» findet, wiederum auf die «Linksextremismus»-Definition 
des Verfassungsschutzes. 

In der PMK-Definition wird betont, dass für eine «linke Motivation» keine «extre-
mistischen Anzeichen» vorliegen müssen. Der Bereich «politisch links motivierter» 
Straftaten ist also weiter gefasst als der explizit «linksextremer» Delikte. Diese 
wichtige Unterscheidung wird in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien allerdings 
kaum beachtet.

Unter Berufung auf den Verfassungsschutz heißt es im «Sicherheitsbericht», dass 
als «linksextremistisch» nur solche Gruppen gelten, die «gewaltsam eine revoluti-
onäre Umgestaltung der Gesellschaft zwecks Errichtung einer kommunistischen 
Gesellschaftsordnung oder einer herrschaftsfreien Gesellschaft anstreben». Wie oben 
dargelegt, ist bei der VS-Definition selbst nicht ganz eindeutig, ob dies ein notwen-
diges oder nur ein ergänzendes Kriterium darstellt. «Bürgerinitiativen oder andere 
Interessenvertretungen» würden dagegen dem Kernbereich demokratischer Willens-
bildung zugerechnet und diese Kriterien «im Normalfall» nicht erfüllen, «es sei denn, 
sie verfolgen extremistische Ziele.»20

So wichtig die Kategorie «politisch motivierte Kriminalität – links» also auch für 
die polizeiliche Arbeit und Statistik auch sein mag – für die Bestimmung von «Links-
extremismus» ist sie wenig hilfreich. Als «Extremist_in» gilt im Zweifelsfall ganz tauto-
logisch, wer «extremistische Ziele» verfolgt.

«Linksextremismus» in der Extremismustheorie

Während bereits eine breite, wenn auch heterogene «Rechtsextremismusforschung» 
existiert (nicht notwendigerweise unter dieser Bezeichnung), kann davon für den 
Bereich des «Linksextremismus» nicht die Rede sein. In der Antwort des Familienmi-
nisteriums auf eine Kleine Anfrage zu den Projekten gegen «Linksextremismus» (und 
«Islamismus») heißt es dementsprechend:

18	 Siehe dazu ausführlicher den Beitrag von Andrea Hübler in diesem Band.
19	 BMI/ BMJ 2006: 162
20	 Ebd.Fr
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«Anders als beim Rechtsextremismus, zu dessen Ursachen und Erscheinungsformen 
sowie den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen inzwischen 
eine langjährige und umfangreiche, sowohl wissenschaftliche als auch präventiv-
fachliche Debatte existiert, kann beim islamischen Extremismus und beim Links-
extremismus nicht auf eine vergleichbare breite Fachdiskussion zurückgegriffen 
werden.»21

Um diese «Wissenslücken» zu schließen, werden mit Mitteln aus dem Antiextre-
mismusprogramm des Familienministeriums (Initiative «Demokratie stärken») daher 
auch Vorhaben gefördert, die erst mal klären sollen, was überhaupt unter «Linksex-
tremismus» zu verstehen ist.22

Systematische Bestimmungsversuche des «Linksextremismus» gibt es bisher 
nur als Teil der so genannten Extremismustheorie, für die maßgeblich die beiden 
sächsischen Politikwissenschaftler Uwe Backes (Hannah-Arendt-Institut für Totalita-
rismusforschung, Dresden) und Eckhard Jesse (TU Chemnitz) stehen.23 Vom Einfluss 
der beiden Wissenschaftler zeugt unter anderem die Tatsache, dass das Bundesin-
nenministerium regelmäßig größere Mengen des seit 1989 von ihnen herausgege-
benen «Jahrbuchs Extremismus und Demokratie» ankauft.24

Backes und Jesse verstehen unter «Extremismus» die Ablehnung des «demokra-
tischen Verfassungsstaates» und seiner fundamentalen Werte und Spielregeln. Neben 
dieser Negativdefinition gibt es bei Backes auch noch den Versuch einer «Positiv-
bestimmung», mit der «strukturelle Gemeinsamkeiten extremistischer Doktrinen» 
wie Absolutheitsansprüche, Dogmatismus, Utopismus, Freund-Feind-Stereotype, 
Verschwörungstheorien, Fanatismus und Aktivismus erfasst werden sollen.25 Aller-
dings bleibt die Beziehung zwischen dieser «allen Extremismen gemeinsamen 
Grundhaltung» (Positivdefinition) und der Ablehnung des demokratischen Verfas-
sungsstaates (Negativdefinition) unklar. Zunächst muss bestimmt werden, was als 
«Extremismus» gilt, erst danach kann überhaupt einer «gemeinsamen Grundhal-
tung» nachgespürt werden.

Der «demokratische Verfassungsstaat» wird bei Jesse analytisch in eine 
«demokratische» und eine «konstitutionelle» Komponente zergliedert. Erste steht 
für das Prinzip der Volkssouveränität und das «Ethos der fundamentalen Menschen-
gleichheit», zweitere untere anderem für die «Geltung des Rechtsstaatsprinzips».26 

Diese Aufspaltung dient der Unterscheidung von «Rechts-» und «Linksextremismus»:
«Steht bei der einen Variante die Kampfansage an das demokratische Element 

(z. B. das Prinzip der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz) im Vordergrund, so 
negiert die andere mehr die konstitutionelle Komponente (z. B. das rechtsstaatliche 
Prinzip).»�

21	 Kl. Anfrage 2010b: 7.
22	 Vgl. ebd. Beispielsweise in Form von zwei Symposien der CDU-nahen Konrad-Adenauer-

Stiftung zum Thema «Linksextremismus», die mit 92.500 Euro gefördert werden sollen.
23	 Zur grundsätzlichen Kritik an der Extremismustheorie von Backes und Jesse siehe auch Schubert 

2011. Meine Ausführungen hier sind daran angelehnt.
24	 Konkret zuletzt 1.000 Exemplare des Jahrbuchs 2008 und 400 Exemplare des Jahrbuchs 2009 für 

24.500 bzw. 10.388 Euro. Vgl. Kl. Anfrage 2010a: 2. Seit 2010 fungiert Jesses langjähriger Mitar-
beiter Alexander Gallus (Universität Rostock) als dritter Herausgeber.

25	 Vgl. Backes 1989: 298 ff.
26	 Jesse 2004: 9. Fr
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«Rechtsextremismus» würde sich also vor allem gegen die «demokratische 
Komponente» richten, «Linksextremismus» dagegen vor allem gegen den Rechts-
staat. Das ist zumindest in Bezug auf den «Rechtsextremismus» eine sehr fragliche 
Bestimmung: (Neo-)Nazis lehnen bekanntlich nicht nur die Gleichheit der Menschen 
ab, sondern auch das Mehrparteienprinzip, Gewaltenteilung usw. Das sieht übrigens 
auch Backes so, wenn er den Nationalsozialismus als «antikonstitutionellen Antide-
mokratismus» einordnet, der sich also gegen beide Komponenten des «demokra-
tischen Verfassungsstaates» richtet. Kommunismus/Anarchismus werden dagegen 
als ein Fall des «demokratischen Antikonstitutionalismus» bezeichnet.27

Jesse bietet aber noch eine zweite Definition für die Bestimmung der beiden 
«Extremismen» an:

«Der Rechtsextremismus verneint das ethische Prinzip der Fundamentalgleich-
heit der Menschen, der Linksextremismus verabsolutiert - in der Theorie - das 
Gleichheitsdogma.»28

Entscheidend ist hier das Verhältnis zum Prinzip der Gleichheit. Dieses fungiert 
zunächst gegenüber der einen Seite als positives Ideal («Fundamentalgleichheit»), 
gegenüber der anderen dient es dagegen negativ der Abgrenzung («Gleichheits-
dogma»). Es scheint auf das rechte Maß an Gleichheit anzukommen: Nicht zu wenig 
davon, aber auch nicht zu viel. Im einen Fall droht die Gefahr des «Rechts-», im 
anderen die des «Linksextremismus». Nur: Wer soll darüber entscheiden, ab wann es 
zu viel wird mit der Einforderung von Gleichheit, von gleichen Rechten, gleich(er)en 
Besitzverhältnissen usw.? Ist das eine Frage für Expert_innen, für Gerichte oder doch 
eher eine der politischen Auseinandersetzung?

Bei Backes findet sich für diese Aufteilung des politisches Raumes gemäß den 
zwei Dimensionen «Konstitutionalismus» und «Demokratie» eine recht eindrucks-
voll anmutende Grafik. Dabei sind  die verschiedenen «Extremismen» um eine Mitte 
gruppiert, die das «konstitutionell-demokratische Spektrum» symbolisiert29:

27	 Backes 2006: 242.
28	 Jesse 2004: 10.
29	 Abbildung nach Backes 2006: 244.Fr
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Die Unterscheidung von «Marxismus-Leninismus» (totalitär & extrem-egalitär) und 
«Anarcho-Kommunismus» (anarchisch & extrem-egalitär) entspricht hier in etwa 
der Aufteilung des «Linksextremismus» in die beiden Strömungen «dogmatische 
Marxisten-Leninisten» und «Autonome, Anarchisten» durch den Verfassungsschutz 
(siehe oben).

Trotz dieser scheinbar überaus systematischen (und damit «wissenschaftlichen») 
Einteilung der «Extremismen» ergeben sich einige Fragen an das Schaubild: So ist auf 
der Konstitutionalismus-Achse in der linken, «extrem-egalitären» Hälfte ja prinzipiell 
ein breites Spektrum von «totalitär» bis «anarchisch» möglich. Wäre ein nicht-totali-
tärer, nicht-anarchistischer «Extrem-Egalitarismus» auch «linksextrem» oder noch 
demokratisch? Und warum ist dem «anti-egalitären» Extrem auf der Demokratie-
Achse nicht «egalitär» gegenübergestellt, sondern der problematische Ausdruck 
«extrem-egalitär»? Wie bei Jesses zweiter «Linksextremismus»-Definition muss man 
hier fragen: Ab wann wird Egalitarismus eigentlich «extrem» und wer entscheidet 
darüber?

«Linksextremismus» in der Einstellungsforschung

Auf Basis dieses hinkenden begrifflichen Modells gibt es in jüngster Zeit auch einige 
Versuche, entsprechende Einstellungen zu messen und zu vergleichen. Ein Beispiel 
dafür ist das Forschungsprojekt LIREX von Michael Edinger (Universität Jena).30 

Dabei sollen «rechts- und linksextreme Einstellungen mit Blick auf ihre Strukturen 
(Dimensionen und Zusammenhänge), ihre Ursachen und die zu erwartenden 
Folgen» untersucht werden. Zudem wird nach «inhaltlichen Bezügen zwischen 
diesen Formen des Extremismus sowie nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten» 
gefragt.

«Linksextremismus» wird dabei «als ein Einstellungsmuster verstanden, dessen 
verbindendes Kennzeichen die Vorstellung von einer verabsolutierten Fundamen-
talgleichheit in allen Lebenslagen ist.» Als Items für solche Einstellungen dienen 
beispielsweise die Aussagen «Der Kapitalismus richtet die Welt zugrunde.» (Antika-
pitalismus) oder «Nur ein Zusammenschluss aller Unterdrückten dieser Welt führt 
zu einer besseren Gesellschaft.» (Internationalismus). Allerdings kommen die Jenaer 
Forscher_innen dabei auf Zustimmungswerte von 45 bzw. 39 Prozent. Demnach wäre 
nach dem «Rechtsextremismus» nun also auch der «Linksextremismus» in der «Mitte 
der Gesellschaft» angekommen.

Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstellt bzw. attestiert Anhän-
gern «linksextremer» und «rechtsextremer» Parteien einen gemeinsamen «Hang zur 
fundamentalen Kapitalismuskritik» und eine «überdurchschnittlich große Neigung 
zu Verschwörungstheorien, die mit dem Gefühl sozialer und materieller Ungerech-
tigkeiten einhergehen».31 Dies ist an Backes Positivdefinition des «Extremismus» 
angelehnt. Auch hier muss zunächst festgelegt werden, welche Parteien als «extre-
mistisch» gelten, bevor übereinstimmende Einstellungen abgefragt werden können. 
Interessanterweise gilt in dieser Studie der Einfachheit halber die PDS/Die Linke in 

30	 Vgl. für die folgenden Ausführungen die Projektskizze mit ersten Ergebnissen unter: http://www.
soziologie.uni-jena.de/soziologie_multimedia/-p-1424.pdf 

31	 Neu 2009: 6. Fr
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toto als «linksextreme» Partei:
«Auch wenn sich die Linke in einer Grauzone zwischen Demokratie und Extre-

mismus befindet, kann sie analytisch dem linksextremistischen bzw. linkspopuli-
stischen Lager zugerechnet werden.»�

Als Items für «Linkspopulismus mit linksextremer Ausrichtung» fungieren in der 
KAS-Studie unter anderem:

•	 	Politik wird heute auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen.
•	 	Die da oben machen doch nur was sie wollen.
•	 	Es macht mir Sorgen, dass ich durch die gesellschaftliche Entwicklung immer 

mehr auf die Verliererseite des Lebens gerate.
•	 	Es ist beschämend, wie mit den sozial Schwachen in der Gesellschaft 

umgegangen wird.
•	 	Der Kapitalismus richtet die Welt zugrunde.
•	 	Ich wünsche mir, dass die Menschen in der Zukunft in der klassenlosen 

Gesellschaft leben können.32

Was an diesen Aussagen «linksextrem» oder «linkspopulistisch» ist und in welcher 
Weise die Zustimmung dazu gegen die FDGO verstößt, bleibt ebenso wie bei der 
Jenaer LIREX-Studie unklar.

Fazit

Aufgrund ihrer Schwammigkeit und der Abhängigkeit davon, was jeweils als legitime 
Position der «Mitte» gilt, eignet sich die Kategorie des «Linksextremismus» so gut 
zur Ausgrenzung missliebiger Positionen und Organisationen. Die eingangs kurz 
erwähnten Verhältnisse in Limbach-Oberfrohna sind dafür nur ein Beispiel von 
vielen.

Der Begriff des «Rechtsextremismus» ist zwar ebenfalls zu kritisieren, da er die 
damit bezeichneten Einstellungen zu Unrecht an einem fiktiven «Rand» der Gesell-
schaft verortet. Aber immerhin besteht ein grundsätzlicher Konsens, was für Positi-
onen damit ungefähr gemeint sind: Die Verbindung verschiedener Ideologien der 
Ungleichwertigkeit. Eine dem gegenüberstehende «extremistische» Ideologie der 
Gleichwertigkeit gibt es jedoch nicht – nicht umsonst gilt die Achtung der Würde 
jedes Menschen, des Rechts auf Leben und der freien Entfaltung als Grundlage des 
Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft.

Aus Sicht der meist konservativen Extremismusforscher_innen gilt ein Zuviel 
an Gleichheit und ein Infragestellen bestehende staatlicher Strukturen und Verhält-
nisse schnell als «linksextrem». Auf  das Grundgesetz bzw. die durch das Bundes-
verfassungsgericht ausbuchstabierte «freiheitliche demokratische Grundordnung» 
können sie sich dabei kaum berufen. Welches Maß an Gleichheit in einer Gesellschaft 
herrschen soll, lässt sich nicht von oben herab oder durch das Urteil von «Expert_
innen» festlegen, sondern ist das Ergebnis fortwährender gesellschaftlicher Ausei-
nandersetzungen. Alles andere ist aus demokratietheoretischer Perspektive selbst 
äußerst problematisch.

32	 Ebd.: 57.Fr
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Andrea Hübler

«Linksextremismus»  
- eine wachsende Gefahr? 
oder: wie mit Zahlen Wirklichkeit konstruiert wird.

Im Alltags- und Mediendiskurs existieren zum Thema «Linksextremismus» einige 
Gewissheiten: «Linksextremismus» ist eine Gefahr für die Demokratie, richtet sich 
gegen Pluralismus und Freiheit und weist ein hohes Gewaltpotential auf. Woher 
kommt dieses Wissen? Die prägenden behördlichen sowie «wissenschaftlichen» 
Definitionen hat Frank Schubert in seinem Beitrag eingeführt. Daran anschließend 
soll mit diesem Beitrag verdeutlicht werden, wie mittels Zahlen, Fakten geschaffen 
werden und soziale Wirklichkeit konstruiert wird, anstatt gesellschaftliche Realität 
abzubilden. Anhand der jährlich vom Bundesministerium des Inneren veröffent-
lichten Daten zu politisch motivierter Kriminalität (PMK) soll «linker Gewalt» als 
polizeistatistischer Kategorie nachgegangen werden.

Am 23. März 2010 informierte das Bundesministerium des Inneren die Öffent-
lichkeit über die politisch motivierte Kriminalität (PMK) im Jahre 20091. «De Maiziére: 
Zahlen alles andere als erfreulich – Stärkster Anstieg bei politisch links motivierter 
Kriminalität» war als Überschrift zu lesen. Nachdem in einem ersten Abschnitt Daten 
zu politisch motivierten Straftaten und deren Teilmenge, der politisch motivierten 
Gewaltdelikte aufgeführt sind, wird festgestellt, dass den höchsten Anstieg im 
Vergleich zum Vorjahr mit rund 39,4% der Bereich der politisch motivierten Krimi-
nalität – links verzeichnete. Untermauert wird das mit zahlreichen Tabellen und 
Diagrammen, aufgeschlüsselt nach Teilmengen und Phänomenbereichen. Diese 
werden allerdings an keiner Stelle erläutert. Erschließt sich die Unterteilung in die 
Phänomenbereiche PMK-links, PMK-rechts, PMAusländerK und PMK-sonstige 
durchaus noch von selbst, so dürfte das Verständnis der einzelnen Teilmengen 
politisch motivierter Kriminalität weitaus schwerer fallen. Was auf den ersten Blick 
eine umfassende Grundlage für eine seriöse Berichterstattung zu liefern scheint, 
entpuppt sich bei genaueren Hinsehen als verwirrende Anhäufung von Zahlen in 
unzureichend beschrifteten Tabellen und Grafiken mit vorgegebener Tendenz: Das 
Problem der PMK-links, speziell der politisch links motivierten Gewalttaten hat 
zugenommen, während das Problem PMK-rechts rückläufig ist.

Wenig überraschend und entsprechend diffus fiel die Presseberichterstattung 
aus. Gezeichnet wurde das Bild einer massiv gewachsenen Gefahr von links die 
nicht länger unterschätzt werden dürfe. Focus.de titelte: «So viele linke Gewalt-
taten wie noch nie» und gab an, dass die Zahl linksextremistischer Straftaten um 
39,4 % auf 9375 Delikte gestiegen wären, die Zahl linksextremistischer Gewalttaten 

1	 Vgl: Pressemitteilung des Bundesministerium des Inneren vom 23.03.2010. online abrufbar 
unter http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/03/politisch_
motivierte_kriminalitaet.html, eingesehen am 05.04.2011.A

nd
re

a 
H

üb
le

r 
  «

Li
nk

se
xt

re
m

is
m

us
» 

- 
ei

ne
 w

ac
hs

en
de

 G
ef

ah
r?



48

O
rd

nu
ng

 u
nd

 U
no

rd
nu

ng
 (

in
) 

de
r 

D
em

ok
ra

ti
e

O
rd

nu
ng

 u
nd

 U
no

rd
nu

ng
 (

in
) 

de
r 

D
em

ok
ra

ti
e

gar um 53,4% auf 1822. Stern.de konstatierte: «Zahl extremistischer Straftaten steigt 
auf Rekordhöhe.» Im weiteren nimmt sich dieser Artikel besonders der politisch 
motivierten Gewalttaten an, bei denen es im linken Spektrum einen Anstieg um mehr 
als 50% gegeben habe. Definiert wurden Gewalttaten als «unmittelbar auf Menschen 
zielende politisch motivierte Gewalttaten, also Körperverletzungs- und Tötungsde-
likte». In einer weiteren Meldung wurden aus den vom Innenministerium genannten 
33.917 politisch motivierten Straftaten, 33.917 extremistische Gewalttaten. Bild titelte 
gar «Immer mehr Hass-Attacken auf den Staat. Gewalt von linken Chaoten nimmt 
dramatisch zu. Neue Anschlagswellen drohen.» In der Berichterstattung geht es 
mit Begrifflichkeiten, wie Straf- und Gewalttaten, links und linksextremistisch bunt 
durcheinander. Aber die Unterscheidung genau dieser Begriffe sind eine wichtige 
Grundlage zum Verständnis der veröffentlichten Statistiken. 

Von Phänomenbereichen und Deliktsqualitäten –  
Das polizeiliche Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität

Bis zum Jahr 2001 fanden als politisch motivierte Straftaten ausschließlich 
sogenannten Staatsschutzdelikte Eingang in die behördlichen Statistiken,  also 
Straftaten, die sich gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder die 
verfassungsmäßige Ordnung des Staates richteten. Als ausschlaggebend für eine 
Einordnung in den Bereich politischer Delikte galt die «Systemüberwindungsab-
sicht». Nachdem im September 2000 der Berliner Tagesspiegel und die Frankfurter 
Rundschau erstmalig eine Dokumentation über Todesopfer rechter Gewalt in der 
Bundesrepublik Deutschland seit 1990 veröffentlichten, waren die Behörden in 
Erklärungsnot. Während das engagierte Rechercheprojekt 93 Todesopfer rechter 
Gewalt dokumentierte, waren in den offiziellen Statistiken lediglich 24 Todesopfer 
gezählt worden. Die behördlichen Erhebungsmethoden standen in der Kritik und 
selbst Vertreter_innen des BKA bezeichneten die bis dahin produzierten Lagebilder 
als «nicht nutzbar.»2 

Folge war die Einberufung einer Arbeitsgruppe, welche die Zählweise politisch 
motivierter Straftaten reformieren sollte. 2001 beschloss die Innenministerkonfe-
renz der Länder ein neues Meldesystem einzuführen, welches bis heute Gültigkeit 
besitzt. Die Richtlinien des neuen «Kriminalpolizeilichen Meldedienstes – Politisch 
motivierte Kriminalität» (KPMD-PMK) sind für alle Bundesländer verbindlich. So 
genannte Kriminaltechnische Anfragen zu politisch motivierter Kriminalität werden 
von den einzelnen Staatsschutzabteilungen an die jeweiligen LKÄ weitergeleitet, ob 
ihrer richtigen Zuordnung geprüft und dem BKA übermittelt. In derselben Verfah-
rensweise sollen Ermittlungsfortschritte und der Abschluss von Verfahren gemeldet 
werden. Auch Informationen zu Entscheidungen der Staatsanwaltschaften und 
Gerichte, die polizeiliche Einordnungen diverser Delikte korrigieren, sollen in die 
Statistik eingespeist werden.3 

2	 Falk, Bernhard: Der Stand der Dinge – Anmerkungen zum polizeilichen Lagebild Rechtsextre-
mismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Vortrag auf der Herbsttagung des BKA am 
22.11.2000, in: Kriminalistik 1/2001, S. 9-20. 

3	 Vgl. Kleffner, Heike/ Holzberger, Marc: War da was? – Reform der polizeilichen Erfassung rechter 
Straftaten, in: Bürgerrechte und Polizei/CILIP 77 (1/2004), S. 56-64. A
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Seit 2001 gehen also nicht mehr ausschließlich Staatsschutzdelikte in die Zählungen 
politisch motivierter Straftaten ein, sondern mit dem neuen Definitionssystem 
werden auch Delikte erfasst, die trotz der fehlenden Systemüberwindungsabsicht 
politische Motivationen aufweisen. Danach werden als politisch motivierte Krimina-
lität bezeichnet und erfasst:
1.	 Alle Straftaten, die einen oder mehrere Straftatbestände der so genannten 

klassischen Staatsschutzdelikte erfüllen, selbst wenn im Einzelfall eine politische 
Motivation nicht fest- gestellt werden kann. [...]

2.	 Im Übrigen aber auch Straftaten, die ebenso in der Allgemeinkriminalität 
begangen werden können [...], jedoch nur, wenn in Würdigung der gesamten 
Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte für eine 
politische Motivation gegeben sind, weil sie: den demokratischen Willensbil-
dungsprozess beeinflussen sollen, der Erreichung oder Verhinderung politischer 
Ziele dienen oder sich gegen die Realisierung politischer Entscheidungen 
richten, sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung bzw. eines 
ihrer Wesensmerkmale, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
von Mitgliedern der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes zum Ziel 
haben, durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden 
oder  sich gegen eine Person wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, 
Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft oder 
aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status richten (sog. Hasskrimina-
lität); dazu zählen auch Taten, die nicht unmittelbar gegen eine Person, sondern 
im oben genannten Zusammenhang gegen eine Institution oder Sache verübt 
werden.4

In diesem Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität wird nach mehreren 
Dimensionen unterschieden: Deliktsqualität, Extremistische Kriminalität, Phäno-
menbereich und Themenfeld. 

Die Deliktsqualität unterscheidet zwischen Politisch motivierter Kriminalität 
(PMK) und politisch motivierter Gewaltkriminalität (PMK-G) als Teilmenge, welche 
Straftaten umfasst, die eine «besondere Gewaltbereitschaft der Straftäter erkennen» 
lassen. Dazu gehören: Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brand- und Spreng-
stoffdelikte, Landfriedensbruch, gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luft,- Bahn-, 
und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, Widerstandsdelikte, 
Sexualdelikte».5 

«Die extremistische Kriminalität ist eine Teilmenge der politisch motivierten 
Kriminalität. Ihr werden Straftaten zugeordnet, bei denen tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass sie gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
gerichtet sind, d. h. darauf zielen, einen der folgenden Verfassungsgrundsätze zu 
beseitigen oder außer Geltung zu setzen: das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 

4	 Bundesministerium des Innern: Verfassungsschutzbericht 2009, Berlin, S. 35 f.
5	 Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen: Sächsisches Handbuch zum Extremismus und zu 

sicherheitsgefährdenden Bestrebungen, Dresden 2009, S.242 f.A
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vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung 
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen, die 
Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, das Recht auf 
Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, die Ablösbarkeit der 
Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, die Unabhän-
gigkeit der Gerichte, der Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft und die 
im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.»6 

Der Phänomenbereich unterscheidet zwischen PMK-rechts, PMK-links, Politisch 
motivierte Ausländerkriminalität  und PMK-sonstige. Sowohl die Politisch motivierte 
Kriminalität als auch ihre Teilbereiche Gewaltkriminalität und extremistische Krimi-
nalität werden in diese Phänomenbereiche unterteilt. 

Vor dem Hintergrund der Komplexität dieses Definitionssystems ist die Pressemit-
teilung des Bundesministerium des Innern zur politisch motivierten Kriminalität 
2009 und die sich anschließende Presseberichterstattung kritisch zu betrachten. 
Zum einen gehen aus der Pressemitteilung diese mehrdimensionalen Unterschei-
dungen nicht selbsterklärlich hervor. Folglich wird in der Medienberichterstattung 
alles unter einem diffusen Begriff extremistischer Gewalt subsumiert, zwischen Straf- 
und Gewalttaten nicht unterschieden oder Gewalttaten auf Tötungs- und Körperver-
letzungsdelikte begrenzt, obwohl hierzu zahlreiche weitere Delikte zählen. So wird 
ein Gefahrenbild massiver linker Gewalt gezeichnet, welches der gesellschaftlichen 
Realität nicht entspricht. Aber auch die Zuordnung von Straftaten auf Basis des 
Definitionssystems PMK selbst ist bereits genauer zu beleuchten.

6	 Ebd., S.243. A
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Der Phänomenbereich PMK-links und seine Teilmengen

Problem 1: Definition und Zuordnung

Politisch motivierter Kriminalität -links- werden Straftaten zugeordnet, wenn in 
Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhalts-
punkte dafür vorliegen, [...] dass sie nach verständiger Betrachtung (z.B. nach Art 
der Themenfelder) einer «linken» Orientierung zuzurechnen sind, ohne dass die Tat 
bereits die Außerkraftsetzung oder Abschaffung eines Elements der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung (Extremismus) zum Ziel haben muss. Insbeson-
dere sind Taten dazu zu rechnen, wenn Bezüge zu Anarchismus oder Kommunismus 
(einschließlich Marxismus) ganz oder teilweise ursächlich für die Tatbegehung 
waren.7

Ist die Zuordnung von Straftaten zu PMK-rechts nach ihrer Definition, die 
festlegt, dass «insbesondere Taten dazu zu rechnen [sind], wenn Bezüge zu 
völkischem Nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus oder Nationalsozialismus 
ganz oder teilweise ursächlich für die Tatbegehung waren.»8 durchaus in wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus der Einstellungsforschung fundiert, so entbehrt die 
Definition PKM-links solcher Grundlagen. Es stellt sich die Frage, was «nach verstän-
diger Betrachtung einer ‹linken› Orientierung zuzurechnen» ist. Verwiesen wird auf 
sogenannte Themenfelder9. Als Themenfelder der PMK-links gelten u.a. Antifa-
schismus/ Konfrontation gegen rechts, Sicherheitsbehörden/ Polizei/ Repression, 
Antimilitarismus, Antiglobalisierung, Umstrukturierung, Kernenergie, Bildungspo-
litik oder Menschenrechte10. Fraglich erscheint nun inwiefern diese Themenfelder 
ausschließlich einer linken Orientierung zuzurechnen sind? Auch aus dem Hinweis, 
dass «insbesondere Taten dazu zu rechnen [sind], wenn Bezüge zu Anarchismus oder 
Kommunismus (einschließlich Marxismus) ganz oder teilweise ursächlich für die 
Tatbegehung waren», wirft mehr Fragen auf, als dass er Antworten liefert. Wann sind 
also Anhaltspunkte für eine «linke» Orientierung gegeben? Wie unterscheidet die 
Polizei zwischen Nazidemo-Blockieren aus dem linken Spektrum und jenen, die sich 
eher der Mitte zugehörig fühlen? Wann sind Bezüge zu Anarchismus oder Kommu-
nismus (einschließlich Marxismus) gegeben? Sind sie es bei entnervten Arbeitslosen, 
die bei einem Besuch der Agentur für Arbeit randalieren und dazu «Scheiß System» 
rufen? Ist hier bereits das Merkmal des Extremismus erfüllt? Wie unterscheidet 
die Polizei am 1. Mai in Berlin zwischen Erlebnisorientierung und dem Verfolgen 
politischer Ziele? Laut Thomas de Maiziére sei «zu beobachten [...], dass vermehrt 
Personen aus einer zwar eher politisch geprägten Grundeinstellung handeln, ihre 
Taten jedoch auch von Vandalismus geprägt zu sein scheinen; teilweise sogar der 
Vandalismus im Vordergrund steht.»  Wenn der Vandalismus und nicht die politische 
 

7	 Ebd., S. 242
8	 Ebd., S. 242
9	 «Ausgehend von den Umständen der Tat werden nach dem vorgesehenen Definitionssystem die 

Taten zunächst einem Themenfeld zugeordnet. Eine phänomenologische Zuordnung erfolgt 
danach auf Grund ggf. weiterer Informationen zur Tat bzw. zum Täter.» Ebd., S. 242.

10	 So lässt es sich verschiedenen Verfassungsschutzberichten entnehmen, denn eine Auflistung der 
bundeseinheitlich vereinbarten Themenfelder ist öffentlich nicht zugänglich.A
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Einstellung ausschlaggebend für die Tatbegehung ist, wieso wird diese dann der PMK 
zugeordnet und warum der PMK-links?

Prägnantes Beispiel für die Fragwürdigkeit mancher Zuordnung ist die Zählung 
von Brandstiftungen an Fahrzeugen in Berlin. Die offizielle Statistik des Landeskri-
minalamtes Berlin ergab eine Zahl von 141 Delikten dieser Art11. Auf Nachfrage der 
Berliner Zeitung räumte der LKA-Chef Haeberer ein: «Dass jemand ein Auto aus 
politischer Motivation in Brand gesetzt hat, weiß man nur dann sicher, wenn sich 
Täter selbst bezichtigen». Bis Ende November 2009 sind bei den Berliner Behörden 
aber nur 27 Selbstbezichtigungen in Bezug auf 32 Anschläge eingegangen. Folglich 
fragt die BZ am 26.11.2009: «Die Brandstiftungen - das haben Befragungen der 
wenigen erwischten Täter ergeben - sind meistens nicht geplant, sondern werden 
spontan verübt, aus einer Laune heraus, nicht selten unter Alkoholeinfluss. Was ist 
da noch «politisch motiviert» und was nicht?» Beispielhaft für Sachsens Statistik 
politisch motivierter Kriminalität kann der Brandanschlag auf den Bundeswehr-
fuhrpark in Dresden im April 2009 angeführt werden. Dieser wurde als Gewalttat mit 
linksextremistischem Hintergrund gezählt12, obwohl die Ermittlungen zu Tätern und 
Motiv  nach wie vor ohne Ergebnis sind. 

Neben der Schwierigkeit der Erstzuordnung einer Straftat, die zunächst durch 
Polizeibeamt_innen unmittelbar vor Ort erfolgt, gibt es keine verbindlichen Korrek-
turabläufe. Zwar werden Kriminaltechnische Anfragen zu PMK an die jeweiligen 
Landeskriminalämter weitergeleitet, dort geprüft und dem Bundeskriminalamt 
übermittelt, aber in der Praxis werden Entwicklungen selten bis zum Abschluss von 
Verfahren gemeldet. Zwar sollen auch die Entscheidungen der Staatsanwaltschaften 
und Gerichte, die polizeiliche Einordnungen korrigieren, in die Statistik eingespeist 
werden, aber dieser Rücklauf ist nicht verpflichtend. Auch die in der Regel lange 
Verfahrensdauer verunmöglicht Korrekturen, denn diese fließen nur ein, wenn sie 
bis zum 31. Januar des Folgejahres beim BKA gemeldet wurden.

11	 Weitere 150 angezündete Autos wurden den Feldern Vandalismus und Versicherungsbetrug 
zugeordnet.

12	 Vgl.: Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen: Sächsischer Verfassungsschutzbericht 2009, S. 
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Problem 2: Zahlen und ihre Aussagekraft 
Linke Straftaten genau betrachtet.

«Den höchsten Anstieg weist der Bereich der politisch motivierten 
Kriminalität links mit rd. 39,4 % auf bei insgesamt 9.375 registrierten 
Straftaten, während die Fallzahlen im nach wie vor größten 
Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität-rechts 
mit insgesamt 19.468 festgestellten Taten um rd. 4,7 Prozent leicht 
zurückgegangen ist.»

Sachbeschädigungen machen fast die Hälfte linker Straftaten aus. Auf deren Anstieg 
innerhalb der gesamten PMK um 41% im Vergleich zu 2008 ist zumindest teilweise 
der Anstieg der PMK-links zurückzuführen, der knapp 40% betrug. Dieser Zuwachs 
an Sachbeschädigungen hat seine Ursache vor allem im Wahljahr 2009. So wurden 
zahlreiche NPD Plakate aufgrund ihres rassistischen und menschenverachtenden 
Inhalts von engagierten Personen abgenommen und/oder beschädigt. Die NPD 
hat nach eigenem Bekunden jeden Fall zur Anzeige gebracht. Dies bestätigt auch 
das BMI, wenn es in der Pressemitteilung heißt: «Viele dieser Sachbeschädigungen 
haben im Zusammenhang mit der Bundestagswahl und den Wahlen zum Europä-
ischen Parlament gestanden und sich in der Zerstörung, der Beschädigung oder 
dem Beschmieren mit verfassungsfeindlichen Symbolen von Wahlplakaten wider-
gespiegelt.» Bei einem weiteren Anteil von 18% handelt es sich um Verstöße gegen 
das Versammlungsgesetz. Als ein solcher Verstoß wird beispielsweise die Beteiligung 
an Blockaden von Naziaufmärschen gewertet. Zusammenfasend lässt sich somit 
feststellen, dass mehr als die Hälfte aller linken Straftaten 2009 darin bestanden 
neonazistische Wahlplakate zu beschädigen oder Neonaziaufmärsche zu blockieren.
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Linke Gewalttaten genau betrachtet.

«Hier (im Bereich PMK-links, A.d.V.) haben vor allem die Gewaltdelikte 
enorm zugenommen.»

Folgt man der Zählung politisch motivierter Gewalttaten, so stellt man fest dass diese 
im Phänomenbereich PMK-links fast doppelt so hoch liegen, wie jene im Phänomen-
bereich PMK-rechts. Aber heißt das tatsächlich, dass die Gefahr für Leib und Leben 
Links und nicht Rechts zu sehen ist? Zur Beantwortung dieser Frage, lohnt sich ein 
intensiverer Blick darauf, was jeweils als Gewalttaten Eingang in die Statistik fand.

33% der linken Gewaltdelikte sind klassische Straftaten im Zusammenhang mit 
Demonstrationen oder mit Protesten gegen Naziaufmärsche, so Widerstandsde-
likte (14%) und Landfriedensbruch (19%). Die justizielle Praxis ist vor allem bei 
Widerstand gegen polizeiliche Vollstreckungsmaßnahmen großzügig: beispiels-
weise ist es als ausreichend anzusehen, wenn der Täter sich vom Polizisten losreißt 
oder sich gegen den Boden oder andere Hindernisse stemmt, oder wenn er heftige 
Bewegungen ausführt, um sich aus dem Griff eines Polizeibeamten zu befreien. A
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14%

19%

16%

46%

5%

politisch motivierte Gewalttaten links

Widerstandsdelikte

Landfriedensbruch

Brandstiftung

Körperverletzungen

sonstige

1822959

144 119

Politisch motivierte Gewalttaten

Links

Rechts

Ausländer

sonstige
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Brandstiftungen, welche mit einem Anteil von 16% zu Buche schlagen, sind wie 
bereits beschrieben unter Vorbehalt zu betrachten, da in nicht wenigen Fällen der 
tatsächliche Hintergrund unklar bleibt. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich 
diese im Gegensatz zu rechtsmotivierten Brandanschlägen nicht gegen Leben und 
Gesundheit von Menschen richteten, sondern gegen Gegenstände.

Knapp die Hälfte linker Gewalttaten sind Körperverletzungen und quantitativ auf 
festen Füßen stehend, konstatiert de Maiziére: «So wurden erstmals mehr Körperver-
letzungen aus politisch linker als politisch rechter Motivation begangen.» Tatsächlich 
sind es 849 Körperverletzungen im Bereich PMK-links und «nur» 800 im Bereich der 
PMK-rechts. Doch gerade im Vergleich linker und rechter Gewalttaten ist der qualita-
tive Blick hinter die absoluten Zahlen geboten. Zunächst dominieren bei den rechten 
Gewaltdelikten eindeutig die Körperverletzungsdelikte mit 83%. Während sich linke 
Körperverletzungen zur Hälfte  gegen Polizisten im Dienst richteten13, waren rechte 
Körperverletzungen zur Hälfte «fremdenfeindlich» oder antisemitisch motiviert und 
richteten sich im Übrigen gegen vermeintlich Linke oder andere politische Gegner. 
Zudem forderte rechte Gewalt im Jahr 2009 erneut mindestens ein Todesopfer. Damit 
sind seit 1990 in der Bundesrepublik Deutschland mindestens 137 Menschen durch 
rechtsmotivierte und rassistische Angriffe getötet worden14. Auffällig ist auch die 
Tatsache, dass trotz der höheren Anzahl linker Körperverletzungen mehr Menschen 
von rechter Gewalt (974 Verletzte) als von linker Gewalt (796 Verletzte) betroffen 
waren.

Resümee

Die genaue Betrachtung der vom Bundesministerium des Innern ausgegebenen 
Mitteilung zur Politisch motivierten Kriminalität 2009 und des zugrundeliegenden 
Definitionssystems PMK macht deutlich, dass diese Statistik, wie alle quantita-
tiven Statistiken verschiedenartig auslegbar ist. Die Zahlen müssen hinterfragt und 
beleuchtet werden, hat man den Anspruch ein Bild gesellschaftlicher Wirklichkeit zu 
gewinnen und nicht vorgegebene Tendenzen wiederzugeben. Es wäre zu schauen, 
was es mit dem in der Mitteilung hervorgehobenen Anstieg linker Straftaten auf 
sich hat. Diese Betrachtung hat ergeben, dass sich der Anstieg maßgeblich auf einen 
wahlkampfbedingten Zuwachs an Sachbeschädigungen zurück führen lässt. Mit 
dem Handeln gegen menschenverachtende Propaganda im öffentlichen Raum eine 
wachsende linke Gefahr zu konstruieren ist zumindest fragwürdig, ebenso wie mit 
dem Engagement gegen Naziaufmärsche (Verstoß gegen das Versammlungsgesetz). 
Auch die Zunahme an Gewaltdelikten im Bereich der PMK-links rechtfertigt bei 
genauer Betrachtung keine Warnung vor �neuen Anschlagswellen� oder eine Gleichset-
zung mit rechter Gewalt. Jedes Jahr werden in Deutschland Menschen durch rechte 
Gewalt schwer verletzt oder gar getötet. Linke Gewaltdelikte richteten sich nicht 
gegen Personen, denen aufgrund menschenverachtender Einstellungen das Recht 
auf Leben oder körperliche Unversehrtheit abgesprochen wird, sondern vornehmlich 

13	 Polizeibeamte im Dienst sind aus arbeitsrechtlichen Gründe angehalten, in jedem Fall  Anzeige 
zu erstatten. Jede dieser Verletzungen gehen in die Statistik linker Gewalttaten ein.

14	 Todesopfer rechter Gewalt zwischen 1990 und 2010, ein Projekt von Tagesspiegel und Zeit, 
http://www.zeit.de/themen/gesellschaft/todesopfer-rechter-gewalt/indexA
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gegen Polizeibeamt_innen am Rande von Demonstrations- und Protestgeschehen. 
Zudem flossen mit Brandstiftungen gegen Fahrzeuge unzureichend nachgewiesene 
Fälle in die Statistik ein.

Statistiken können auf diese Weise zwar keine Realität abbilden, aber sehr wohl 
Tatsachen schaffen, die wiederum politische Entscheidungen legitimieren. Im 
Zusammenhang mit dem Tatbestand des Widerstand lässt sich dies verdeutlichen. In 
der Pressemitteilung des Bundesministerium des Innern heißt es: �Mit Sorge betrachte 
ich den in allen Phänomenbereichen zu beobachtenden - wenn auch unterschiedlich 
stark ausgeprägten - Anstieg der gegen die Polizei gerichteten Straftaten. Besonders 
Körperverletzungen und Widerstandsdelikte gegenüber Polizeikräften haben vor 
allem durch Angehörige der linken Szene deutlich zugenommen. Diese Entwicklung 
zeigt wie wichtig die Umsetzung des im Koalitionsvertrag verankerten Ziels ist, straf-
rechtlich den Schutz von Polizeikräften gegen brutale Angriffe zu verbessern.� Auf der 
Innenministerkonferenz im Mai 2010 in Hamburg ist die Verschärfung des Wider-
standsparagraphen beschlossen worden. Die Innenminister von Bund und Ländern 
einigten sich darauf, die Höchststrafe von zwei auf drei Jahre Haft anzuheben. 

Aktuell wird sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene eine politische 
Schwerpunktverschiebung legitimiert. So gab Bundesinnenminister Friedrich in 
seiner Pressemitteilung zur Politisch motivierten Kriminalität 201015 bekannt: «Daher 
war es richtig, auch Maßnahmen zur Bekämpfung linker Gewalt und gegen gewalt-
bereiten Linksextremismus zu ergreifen. Diese werden wir kontinuierlich umsetzen.» 
Und auch der sächsische Innenminister Ulbig sieht das aktuelle Vorgehen sächsischer 
Behörden gegen eine vermeintliche «linksextreme Gefahr» in den Statistiken bestä-
tigt. So wird derzeit in Sachsen gegen Personen, die dem «linksextremen» Spektrum 
zugeordnet werden, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung (§129 StGB) ermit-
telt und im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens zahlreiche Hausdurchsuchen und 
Telefonüberwachungen durchgeführt. Bereits nach den erfolgreichen Blockaden 
der Neonaziaufmärsche am 19. Februar 2011 in Dresden durchsuchten Spezialkräfte 
noch am selben Abend Räumlichkeiten der Partei Die.Linke und des «Roter Baum» 
in Dresden. Am 12. April führte ein Polizeigroßaufgebot u.a. in Dresden und Leipzig 
Hausdurchsuchungen bei 17 Personen durch, denen vorgeworfen wird zwischen 
2009 und 2011 aus einer kriminellen Vereinigung heraus Neonazis angegriffen zu 
haben. Der sächsische Innenminister dazu im Interview mit der Nachrichtenagentur 
dpa: «Wir weisen schon seit Jahren nicht nur auf den Rechtsextremismus sondern 
ebenso auf die Probleme und Entwicklungen beim Linksextremismus hin. [...] 
Besorgniserregend ist vor allem der starke Anstieg und neue Höchststand linksmoti-
vierter Gewalt von 89 im Jahr 2009 auf 130 im Jahr 2010. Die Zahl rechter Gewaltstraf-
taten lag dagegen bei 98. […] Ich erinnere daran, dass der Bundesinnenminister 2010 

15	 Vgl: Pressemitteilung des Bundesministerium des Inneren vom 15.04.2011. online abrufbar 
unter http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/04/pmk.html, 
eingesehen am 15.04.2011.
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Ohne Ordnung?

Demokratische Perspektiven als 
Gesellschaftsveränderung
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Stefan Kausch

Ohne Ordnung?
Demokratische Perspektiven als 
Gesellschaftsveränderung

Ausgangspunkt des Workshops war ein ganzes Bündel von Fragen, das verschie-
dene Perspektiven zum Thema Demokratie ausleuchten und zur Diskussion stellen 
sollte. Diese Fragen waren: Wodurch zeichnet sich demokratisches Handeln aus? Ist 
jedes Handeln in einer Demokratie demokratisch? Wo sind die Grenzen zwischen 
demokratischem und undemokratischem Handeln und wie sollen diese Grenzen 
ausgehandelt werden? Ist demokratisch, wer sich an demokratischen Werten wie 
Menschenrechten orientiert? Handelt nur demokratisch, wer sich schriftlich zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt? In welchem Spannungsver-
hältnis stehen Ordnung und Demokratie? Wer kontrolliert in einer demokratischen 
Gesellschaft wen: die Bürger_innen die Regierung oder die Regierung die Bürger_
innen? Wie verhalten sich repräsentative parlamentarische Demokratie und Organi-
sationsformen von unten zueinander? 

Anschließend an diesem Fragenkomplex können aus meiner Sicht drei Schwer-
punkte des Workshops benannt werden:
1. 	 Unterschiedliche Verständnisse, was überhaupt Demokratie ist und bedeutet – 

und vor allem in der Zukunft noch bedeuten kann. 
2. 	 Das Verhältnis von Demokratie und Ordnung, das verschiedenartig skizziert, 

diskutiert und definiert werden kann (Input von Stefan Kausch). Daran anschlie-
ßend einerseits Explorationen, die ein Modell radikaler Demokratie vorstellen. 
Auch diese Idee von Demokratie kann in Beziehung zu (Un)Ordnung gesetzt 
werden (Input von Elena Buck). 

3. 	 Und schließlich die Suche nach pädagogischen Perspektiven zur Demokratie, 
die sich den Macht- und Herrschaftsmechanismen bewusst stellt, in die jede 
pädagogische Praxis verwickelt ist, egal ob in Institutionen wie der Schule oder 
der politischen Bildungsarbeit (Input von Anne Mehrer). 
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Zu 1.: Um zu schauen, welche unterschiedlichen Demokratieverständnisse in 
der Praxis zur Anwendung kommen, haben wir zunächst in einem Demokratie-
Barometer mit den Teilnehmer_innen versucht, diese verschiedenen Vorstellungen zu 
visualisieren. Diese Übung im Raum stellt verschiedene Szenarien bzw. (adaptierte) 
Beispiele aus der aktuellen Politik oder Zeitgeschichte vor, die von den Teilnehmer_
innen danach bewertet werden sollen, wie (un)demokratisch sie diese einschätzen. 
Ein Beispiel: «Volksentscheid - Schweiz»: «Bei einem Volksentscheid in der Schweiz 
stimmen 52,9% der Stimmberechtigten für ein Gesetz, wonach Ausländer_innen, 
die wegen einer Straftat verurteilt werden, automatisch abgeschoben werden. (Das 
Schweizer Parlament muss nun einen Katalog von Delikten erarbeiten und verab-
schieden, bei denen das Gesetz greift. Der Vorsitzende von pro-NRW schließt 
daraus, dass das deutsche Recht nicht dem ,Volkswillen‘ entspricht und fordert 
eine vergleichbare Abstimmung auch in D.)» Anhand der Frage «Ist das für Euch 
demokratisch?», können sich die Teilnehmer_innen anhand der Pole «Plus» und 
«Minus» entlang einer Achse im Raum verteilen. Deutlich wird an der Bewertung 
solcher Beispiele immer wieder, dass es keine einheitliche Bewertung der Beispiele 
gibt. Die Vorstellungen von Demokratie sind damit als heterogen und gerade nicht 
als homogen zu charakterisieren. Um weiter in die Diskussion einzutauchen, können 
wir weiterhin nach den Kriterien fragen, was an den Handlungen in den Beispielen 
(nicht) demokratisch ist. Die multiplen Vorstellungen davon, was Demokratie und 
demokratische Handlungen sind, verweisen also eher auf einen offenen Interpretati-
onsraum, denn auf eine geschlossene Ordnung der Demokratie.

Zu 2.: Die spezifische Beleuchtung des Verhältnisses von Ordnung und Demokratie 
kann auf mindestens drei Arten geschehen. Dieses Verhältnis kann einerseits als 
partnerschaftlich klassifiziert werden, wenn wir uns z.B. des Begriffes der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung (fdGO) einmal genau vergewissern. Ordnung und 
Demokratie schließen sich also nicht immer grundsätzlich aus. In diesem Falle wird 
eine Ordnung als demokratisch angesehen, weil sie bestimmte Kriterien zu erfüllen 
scheint, die wir mit Demokratie in Verbindung bringen: Parlamentarismus, Wahlen, 
Parteienkonkurrenz etc. Dieses damit verknüpfte Demokratieverständnis ist also an 
Istitutionen, formelle Regeln und staatliche Ordnungsrahmen gebunden. 

Wenn wir das Verhältnis von Ordnung und Demokratie als spannungsbehaftet 
begreifen, wird diese Spannung in verschiedene Konflikt-Blitzableiter übertragen. 
Die Spannung konstituiert bestimmte Konflikte, in denen es um die Bewertung von 
Handlungen und Ereignissen als demokratisch gehen kann; ebenso wären thema-
tische Debatten denkbar, die sich um ein Mehr an Demokratie drehen. Ein Beispiel 
wären die Auseinandersetzung um Stuttgart 21, eine anderes der Streit um die Legiti-
mität von Sitzblockaden gegen Neonazi-Aufmärsche. Durch diese Konflikte wird der 
öffentlichen Raum erst konstitutiert, zu einem demokratischen Raum «gemacht». 

Drittens kann das Verhältnis von Ordnung und Demokratie auch als klarer 
Gegensatz gedacht werden. Z.B. wenn wir behaupten, dass eine bestimmte Vorstel-
lung von (politischer) Ordnung immer gegen ein bestimmtes Demokratieverständnis 
steht. So bietet der französische Philosoph Jacques Rancière an, unsere herkömm-
lichen Begriffe von Politik und Polizei durcheinander zu bringen. Er definiert Politik 
– und damit auch sein Verständnis von Demokratie – als Durchkreuzung der polizei-St
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lichen Ordnung.1 Die polizeiliche Ordnung ist für Rancière wiederum das, was viele 
vielleicht mit der FdGO übersetzen würden, nämlich die Summe aller formellen, 
repräsentativen und einer Ordnung unterworfenen Regeln und Grenzen einer 
Demokratie. 

Politik bzw. Demokratie fängt für Rancière genau dort an, wo diese Regeln durch- 
und unterbrochen werden. Genau dort, wo sich neue politische Akteure formieren, 
die bisher nicht hörbar, nicht organisiert, nicht sichtbar waren: Die in der etablierten 
Polizei-Ordnung als unvernehmbar2 galten. Und diese Akteure und ihre Forde-
rungen stellen nun die Ordnung der Gesellschaft in Frage. Durch diese Denkweise ist 
Demokratie natürlich auch jenseits von Staatlichkeit bzw. ohne eine Bezugnahme auf 
staatliche Ordnungen denkbar und als Praxis möglich. 

Zu diesen Thesen skizzierte auch der Input von Stefan Kausch einige Anregungen 
und Denkbewegungen.3 

Wir sind damit schon mitten in der Exploration, die Demokratie nicht ausge-
hend von staatlicher Ordnung zu denken: Ähnlich sind auch radikaldemokratische 
Perspektiven zu lesen, für die sich unter anderem Ernesto Laclau und Chantal Mouffe 
stark machen. Der Text von Elena Buck widmet sich den Thesen und Perspektiven 
der beiden. 

Anschließend an die Diskussion der beiden Inputs haben wir diese Explorati-
onen im Workshop auf der Basis dreier Texte  vertieft und erweitert. Die drei Texte 
waren Auszüge aus Mouffes Werk «Über das Politische»4,  aus der Rede des sächsi-
chen Innenministers Stanislaw Tillich zur Verleihung des sächsischen Demokra-
tiepreises5 sowie aus einem Text von Uwe Backes und Eckard Jesse zum Thema 
«Demokratie und Extremismus»6. Anhand von Leitfragen sollten diese in Gruppen 
bearbeitet, diskutiert und dann im Plenum vorgestellt werden. Die Fragen an den 
Text waren: 1. Welches Demokratieverständnis/welche Demokratieverständnisse 
werden im Text deutlich? 2. Wo werden Gegner_innen der Demokratie verortet?  
3. Wo und wie werden Grenzen zwischen demokratischem und undemokratischem 
Handeln gezogen? 4. Welche Rolle spielt Ordnung im Verhältnis zu Demokratie?  
5. Was ist noch wichtig/interessant an diesem Text? 

Zu 3.: Nach der gemeinsamen Diskussion dieser verschiedenartigen Positionen 
wurde ein weiterer Schritt in Richtung einer Anwendung radikaler Demokratievor-
stellungen versucht. Behandelt wurde die  Suche nach pädagogischen Perspektiven 
im Kontext einer Debatte um Demokratie und Emanzipation. Diese Perspektiven 
können Macht- und Herrschaftsmechanismen herausarbeiten, in die jede pädago-
gische Praxis verwickelt ist, egal ob in der Schule oder der politischen Bildungsarbeit. 
Ohne diese Grundlage zu denken fällt es schwer, sich eine demokratische, pädago-

1	 Krasmann (2010): 77
2	 Rancière (2002)
3	 Vgl. dazu ausführlich Kausch (2010)  
4	 Mouffe (2007)
5	 Tillich (2010). Der Ministerpräsident hielt diese Rede allerdings nicht selbst, sondern sein Regie-

rungssprecher Johann-Adolf Cohausz. Wir beziehen uns im Text auf die dokumentierte Rede 
auf der Homepage der sächsischen Staatskanzlei unter: http://www.sk.sachsen.de/19641.htm, 
04.04.2011

6	 Backes/Jesse (2005) St
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gische Praxis vorzustellen. Der Text von Anne Mehrer widmet sich dieser Thematik. 
Solche Workshops lassen wie auch die immer wieder zu führenden Diskussion 

über Demokratie mehr Fragen als Antworten im Raum des Politischen bestehen. Die 
Macht der Institutionen steht der Selbstermächtigung der Citoyens gegenüber, ohne 
dass diese Spannung aufgelöst werden müsste. Der Streit um das politische Begehren 
der Institutionen, die so genannte «Zivilgesellschaft» am kurzen Halsband der 
demokratischen Ordnung zu halten, hat nurmehr dazu geführt, diese Spannungen in 
neue Blitzableiter zu transformieren. Dass daraus ein Weniger an Demokratie werden 
wird, ist nicht abzusehen - im Gegenteil wird das Verhältnis von Staat und Gesell-
schaft re-politisiert. Und selbst wenn die Ordnung siegt - das nächste Unvernehmen 
steht schon um die nächste Ecke: Wir werden davon hören. Dagegen hilft auch keine 
Demokratieklausel. 
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Elena Buck

Den Konflikt aushalten. 
Radikale Demokratie und vorübergehende Ordnungen

Dass es viele Arten gibt, Demokratie zu denken, hat nicht nur das Demokratiebaro-
meter in der Eingangsphase des Workshops plastisch gemacht. Auch in der Politik-
wissenschaft und der politischen Philosophie bilden Demokratietheorien eine 
eigenständige und vielfältige Teildisziplin. Es gibt verschiedenste Definitionen von 
Demokratie, die teilweise blumig daherkommen – wie das Diktum, Demokratie 
sei die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk (Abraham Lincoln) – und 
teilweise technokratisch, wenn verschiedene institutionelle Arrangements als mehr 
oder weniger demokratisch klassifiziert werden oder eine Minimaldefinition von 
Demokratie anhand von Kriterien wie freien Wahlen und Mehrparteiensystemen 
erstellt wird (Robert Dahl). In beiden Fällen wird übrigens eine zentrale politische 
Frage, wer oder was nämlich «das Volk» sei, wer dazu gehört und wer nicht, der 
demokratischen Auseinandersetzung vor- und somit aus dem Raum der Demokratie 
ausgelagert.

Neben der verbreiteten Vorstellung von Demokratie als Regierungsform (die 
wiederum viele Spielarten wie parlamentarisch, präsidentiell und plebiszitär erlaubt) 
genießt auch die Vorstellung, Demokratie sei eine Lebensform, eine Form des Zusam-
menlebens, eine soziale Idee oder ein way of life (John Dewey), wachsende Popula-
rität. Unter demokratischer Kommunikation wird meist eine gewaltfreie Kommuni-
kation verstanden, die Hierarchiefreiheit anstrebt und an Prinzipien der Gleichbe-
rechtigung, Rücksicht, Empathie und Toleranz orientiert ist. Demokratie als Lebens-
form oder als soziales Experiment zu begreifen bedeutet, dass Demokratie nicht nur 
im Staat, sondern auch in anderen Sphären des Zusammenlebens gelebt wird und 
dass dies mit Anstrengungen verbunden ist, aber erlernt werden kann. 

Demokratie ist ein Prozess: Das ist eine Binsenweisheit, die für sich genommen 
noch nichts Substanzielles über die Demokratievorstellungen der äußernden Person 
aussagt. Auch eine prozedurale Definition von Demokratie kann rein formal sein 
und sich auf die Festlegung und Aufrechterhaltung eines konstitutionellen Rahmens 
beschränken. Die eben angedeuteten Vorstellungen von Demokratie als Lebensform 
hängen eher mit einer inhaltlich-substanziellen Definition von Demokratie anhand 
von Grundsätzen wie Menschenrechten, Gleichheit und Freiheit zusammen.

Dass Demokratie nicht nur ein Prozess ist, der am Laufen gehalten werden 
muss, sondern ein Ideal, das bisher unerreicht geblieben ist, dass also der Prozess 
der Demokratisierung immer unabgeschlossen bleibt, dafür argumentieren unter 
anderem radikale Demokratietheorien. Auch davon gibt es verschiedene Spielarten. 
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe beispielsweise betonen die Rolle des Antago-
nismus für das Politische. Sie akzentuieren das Konflikthafte, die Leidenschaften und 
den Streit um Ordnungen. Jacques Rancière hingegen hebt die Störung der Ordnung 
(egal welcher) durch die von ihr Ausgeschlossenen als das Moment des Politischen 
hervor. Beide Perspektiven haben gemeinsam, dass sie starre, konsensorientierte und 
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auf Ausschluss beruhende Modelle kritisieren und dass sie nicht die eine Ordnung 
der Unordnung entgegensetzen, sondern verschiedene Ordnungen denkbar machen. 

Ich möchte hier in die hegemonietheoretisch-radikaldemokratische Perspektive 
von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe einführen. Dabei geht es nicht darum, sie als 
die «richtige» Lesart der Demokratie zu propagieren, sondern um eine Perspektive, 
die für die Diskussionen gerade um die Extremismus-Klausel oder «Demokratieer-
klärung» vielleicht hilfreich sein kann. Mouffe und Laclau haben ihre Theorie in den 
1980er Jahren in ihrem gemeinsamen Buch «Hegemonie und radikale Demokratie» 
entwickelt und anschließend mit unterschiedlichen Schwerpunkten weiter verfolgt.1 
«Radikale Demokratie» ist für Mouffe und Laclau eine Art immanenter Kritik inner-
halb liberal-demokratischer Gesellschaften, die diese dazu zwingt, ihre Ideale der 
Freiheit und Gleichheit zu realisieren. Es gilt, Demokratie auf mehr soziale Bezie-
hungen auszuweiten. Demokratie sollte man demzufolge nicht auf Bürger_innen-
rechte und Wahlrecht beschränken – obwohl es auch diese zu schützen, zu erweitern 
und auf bisher davon Ausgeschlossene auszudehnen gilt –, sondern auf alle Felder 
ausdehnen, wo Unterordnungsbeziehungen herrschen. Dabei plädieren sie dafür, die 
verschiedenen demokratischen Kämpfe – also Kämpfe gegen Sexismus, Rassismus, 
wirtschaftliche Ausbeutung, Abschiebung, Heterophobie usw. oder Kämpfe für mehr 
Selbstbestimmung, gerechten Lohn etc. – miteinander zu verbinden. Die einzelnen 
Kämpfe können zwar so artikuliert werden, dass sie miteinander im Konflikt stehen; 
dies geschieht zum Beispiel, wenn Feminismus oder der Kampf gegen Homophobie 
ins Feld geführt werden, um die Religionsfreiheit einzuschränken oder die Abwer-
tung von Muslim_innen zu rechtfertigen. Die Kämpfe gegen die Unterdrückung von 
Frauen und LGBTI2 und für Religionsfreiheit können aber auch als Teil eines gemein-
samen Kampfes auftreten, indem sie als äquivalent artikuliert, einem gemeinsamen 
Ziel zugeordnet werden. Die These von Mouffe und Laclau ist: um der herrschenden 
Ordnung etwas entgegen zu setzen, ist die Bildung von Äquivalenzketten nötig, 
Kämpfe müssen gemeinsam artikuliert werden. Dabei geht es ihnen nicht nur um 
verschiedene «Themen», sondern auch um verschiedene «Aktionsfelder»: zivilge-
sellschaftliche Akteure, politische Parteien und Gewerkschaften müssen manchmal 
auch zusammen kämpfen. So argumentierte Mouffe in den letzten Jahren gegen 
die prinzipielle Abgrenzung von Teilen der so genannten «Bewegungslinken» gegen 
Parteien und Gewerkschaften und plädierte für die Bildung strategischer Allianzen. 

Wichtige Begriffe bei Laclau und Mouffe sind Kontingenz, Antagonismus und 
Hegemonie. Unter Kontingenz ist zu verstehen, dass nichts so sein muss, wie es ist: 
«Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist: was also so, wie 
es ist […], sein kann, aber auch anders möglich ist».3 Bezogen auf die Ausgangsfrage 
von Ordnung und Demokratie bedeutet das beispielsweise, dass es nicht die objektiv 
richtige oder letzte Ordnung gibt. Jede Ordnung ist das vorübergehend stabilisierte 
Ergebnis eines politischen Kampfes und kann ihrerseits wieder abgelöst werden. 
Hegemonie ist «eine permanente Praxis, eine in Anerkennungskämpfen ausgefoch-

1	 Laclau/Mouffe (1991)
2	 LGBTI ist eine gängige Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle Trans*- und Intersexper-

sonen, also Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität beziehungsweise aufgrund ihrer sexuellen 
oder Gender-Identität diskriminiert werden. 

3	 Luhmann (1987), S. 152E
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tene Weltauffassung, mit der eine moralische, politische und intellektuelle Führung 
etabliert wird».4 Noch einmal in den Worten von Chantal Mouffe: 

«Jede Ordnung ist die vorübergehende und prekäre Artikulation kontingenter 
Praxen. Die Dinge hätten immer auch anders sein können, und jede Ordnung 
gründet sich auf den Ausschluss anderer Möglichkeiten. Sie ist immer der 
Ausdruck einer besonderen Struktur von Machtverhältnissen. […] Jede 
hegemoniale Ordnung ist empfänglich für die Herausforderung durch 
gegenhegemoniale Praxen, die versuchen, sie zu desartikulieren, um eine 
andere Form von Hegemonie einzusetzen.»5

Jede so verstandene Ordnung ist strukturiert durch den Antagonismus. Antago-
nismus bedeutet nicht einfach Gegnerschaft, sondern die Grenze des Sozialen, die 
verhindert, dass sich die Gemeinschaft als positive Realität konstituiert. Jede Grenz-
ziehung, jede Art, Gesellschaft zu denken, beinhaltet die Konstruktion eines sozialen 
Antagonismus. Dabei verhindert das jeweils Andere, dass das Eine sich realisiert. Die 
Grenzziehungen können je nach politischem Projekt, je nach Gesellschaftsmodell, 
sehr unterschiedlich verlaufen. Ein paar Beispiele: Eine marxistische Analyse beruht 
auf dem Antagonismus von Kapital vs. Arbeit. In einem populistischen Projekt stehen 
sich das «Volk» und «die da oben» antagonistisch gegenüber.6 In einem nationalis-
tischen Projekt wird die antagonistische Grenze zwischen der Nation und den die 
Verwirklichung der Nation behindernden Fremden gezogen – welche «Fremden» 
das Problem sind, ob es beispielsweise um «Fremdherrschaft» geht, um die Präsenz 
«Fremder» im Territorium oder um bedrohliche Nachbarn, unterscheidet sich dann 
auch je nach nationalistischem Projekt. Auch das Gesellschaftsmodell der Extremis-
mustheorie kann als hegemoniales Projekt gelesen werden, das die «Demokratie» 
und den «Extremismus» einander antagonistisch gegenüberstellt. 

Demokratische Ansprüche verhalten sich nicht notwendigerweise harmonisch 
zueinander, sie  können auch in Konflikt miteinander stehen. Deswegen gilt es sie 
politisch zu artikulieren und in Äquivalenz zu bringen. Es muss ein demokratisches 
«Wir» geschaffen werden – und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: ein 
«Wir» beispielsweise all jener, die für das Recht Aller eintreten, ohne Angst verschieden 
zu sein, oder ein «Wir» all jener, die für Volksentscheide streiten. Jedes «Wir» braucht 
ein «Sie»; für jedes «Wir» gibt es Andere, Gegner_innen. Demokratie heißt also nicht: 
wir verstehen uns alle gut, wir suchen gemeinsam nach der vernünftigen Lösung, alle 
müssen einbezogen werden, wir müssen den Streit hinter uns lassen. Im Gegenteil: 
Widerspruch stärkt Demokratie! Es kommt darauf an, wie (d.h. im Rahmen welcher 
Spielregeln) der Widerspruch artikuliert wird und worauf er sich bezieht (d.h. ob er 
mit den demokratischen Idealen der Freiheit und Gleichheit vereinbar ist) – also auf 
die prozeduralen und substanziellen Momente der Demokratie. Es geht also nicht 
darum, den Wir-Sie-Gegensatz zu überwinden, sondern darum, ihn in einer Weise 
zu etablieren, die demokratischer Auseinandersetzung zuträglich ist.7 Gegner-
schaft ist dabei nicht mit Feindschaft zu verwechseln. Deswegen spricht Mouffe von 

4	 Buckel/Fischer-Lescano (2007), S. 89
5	 Mouffe (2008)
6	 Zum Begriff des Populismus vgl. Laclau (2007). 
7	 Mouffe (2007), S. 22 E
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«agonistischen» Konflikten, um sie vom Antagonismus abzugrenzen. «Agonismus» 
bezeichnet ein Verhältnis der Gegnerschaft, das leidenschaftliche Konflikte nicht 
ausschließt, aber auf einer grundsätzlichen Anerkennung des Gegenübers beruht. 
Eine agonale Demokratie wäre demnach eine, in der die politischen Gegner_innen 
einander als legitime Gegner_innen erkennen und sich weder die Existenberechti-
gung noch das Recht, «mitzuspielen», abstreiten. Diese Anerkennung muss einerseits 
auf Gegenseitigkeit beruhen und ist andererseits nicht mit einer Anerkennung der 
jeweiligen Positionen verbunden.

In ihrem Buch «Über das Politische» kritisiert Mouffe die «postpolitische» 
Perspektive, die ihrer Einschätzung nach in liberal-demokratischen Gesellschaften 
derzeit überwiegt. Ein Beispiel für «Postpolitik» ist für sie die Strategie der so 
genannten «Neuen Sozialdemokratie» in den 1990er und 2000er Jahren, sich zur 
«Mitte» hin zu bewegen und einen «Dritten Weg» jenseits von Links und Rechts zu 
finden.8 Mouffe zufolge ist der angestrebte Konsens in der politischen Mitte nicht 
gut, sondern schlecht für demokratische Politikgestaltung. Es ist keine Wahl mehr 
zwischen unterscheidbaren Alternativen ersichtlich. Der Mitte-Fetischismus trägt 
zur Entpolitisierung bei. Dagegen müsse es darum gehen, leidenschaftliche Gegen-
sätze «so zu konstruieren, dass die demokratische Konfrontation daraus Energie 
bezieht».9 Für demokratische Politik sind schließlich agonistische Debatten zwischen 
widerstreitenden Projekten zentral. Um die Demokratie neu zu beleben, müssen 
Mouffe zufolge die linken Parteien eine antihegemoniale Offensive starten: gegen 
die Zerstörung des Wohlfahrtsstaates, gegen die Privatisierung und Ökonomisie-
rung des Sozialen. Generell muss Kritik die Form eines gegenhegemonialen Projekts 
annehmen. Das heißt auch: als Kritiker_in, als demokratisches Subjekt muss ich mich 
in die Auseinandersetzung begeben, in den Konflikt eingreifen. Kritik als Rückzug 
(oder Rückzug als Kritik) zu interpretieren, stärkt das postpolitische Modell. 

Die Betonung des Konflikts, die radikalen Demokratietheorien und insbeson-
dere derjenigen von Chantal Mouffe eigen ist, führte im Workshop durchaus zu 
Irritationen. Vokabeln wie «Kampf», «Gegnerschaft» und «Konflikt» stehen nicht 
nur scheinbar in einem Spannungsverhältnis zu anderen Demokratievorstellungen, 
wie sie oben angedeutet wurden. Wenn demokratische Kommunikation die Suche 
nach Konsens und Ideale gewaltfreier Kommunikation, von Empathie und Toleranz 
beinhaltet, scheint das der Verwendung der Kampfvokabel diametral zu widerspre-
chen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: es ist nicht so, dass die radikale Demokra-
tietheorie nach Laclau und Mouffe Kampf und Konflikt verherrlichen würde. 
Vielmehr sind Konflikte Bestandteil der zugrunde liegenden Gesellschaftsanalyse. 
Für Laclau und Mouffe sind Gesellschaften, ist Politik von Konflikten strukturiert. 
Diese Konflikte sind eben nicht alle mit vernünftiger Debatte lösbar. Das bedeutet 
aber nicht, dass nicht innerhalb der eigenen Zusammenhänge und auf der Suche 
nach demokratischen Koalitionen demokratische Kommunikation und Konfliktlö-
sung angestrebt und vertieft werden sollten. Mouffe und Laclau gehen – wie viele 
Konflikttheorien des Sozialen – nicht von einer naturgegebenen Interessenharmonie 

8	 Beispiele hierfür sind die SPD unter Schröder und New Labour unter Blair und Brown, aber auch 
die US-Demokraten unter Clinton und Kanadas Liberale unter Chrétien. 

9	 Ebenda, S. 12E
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aus, sondern von sich widersprechenden Interessen. Zu behaupten, das sei nicht 
so, birgt Mouffe zufolge gerade die Gefahr, dass aus politischer Gegnerschaft Feind-
schaft wird, dass die demokratische Auseinandersetzung ausgelagert wird und sich 
verhärtet. Dies bedeutet zum Beispiel, dass dann nicht mehr nach vorübergehenden 
Lösungen gesucht werden kann – die ja ein Kennzeichen aller demokratischen 
Prozesse sind10, sondern dass der Konflikt ausgelagert wird. Dies könnte dazu führen, 
dass beispielsweise die Vorstellung einer homogenen Volksgemeinschaft, aus der alle 
mit anderen Interessen ausgeschlossen werden, an Attraktivität gewinnt. 
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Anne Mehrer

Politische Bildung als Bildung zur 
Kritik. 
Impulse von Peter Mayo und Paolo Freire.

Die Vermittlung von Wissen über das Wesen der bundesrepublikanischen 
Demokratie, ihrer Funktionsmechanismen und Möglichkeiten der Mitwirkung ist ein 
erklärtes Ziel in der Politischen Bildung. Konkret versteht man darunter das Ideal der 
aktiven Staatsbürgerin, die um die Instrumente der parlamentarischen Demokratie 
weiß, regelmäßig wählen geht und sich in einer Bürgerinitiative im Stadtteil oder in 
der Gemeinde engagiert. 

Schulische Einrichtungen werden zudem von Pädagog_innen und Bildungspoli-
tiker_innen als zentrale Lernorte ausgewiesen, um «Demokratie im Alltag» erfahrbar 
zu machen. Als Bausteine gelten hierbei institutionalisierte demokratische Entschei-
dungs- und Mitwirkungsmodelle ebenso wie schulische und außerschulische Projek-
tarbeit zu gesellschaftspolitischen Themen. Keine Frage, es werden enorme pädago-
gische Anstrengungen unternommen um den Anspruch an «mehr Demokratie» im 
Schulraum mit Leben zu füllen und einer politischen «Horizonterweiterung» und 
Empathiefähigkeit bei Schüler_innen Vorschub zu leisten. 

Doch ist die Reichweite Politischer Bildung hier schon an ihrem Ende? Wie viel 
Erziehung zur Kritik und zum Widerstand ist eigentlich gewollt? 

Im Anschluss an die im Workshop diskutierten Thesen zum Wesensgehalt und zu 
den Grenzen radikaler Demokratietheorien werden im Folgenden Impulse für eine 
pädagogische Praxis kurz umrissen. Peter Mayo liefert in seinem Buch «Politische 
Bildung bei Antonio Gramsci und Paolo Freire. Perspektiven einer veränderten 
Praxis» hierbei Anstöße für ein Denken über die dominierenden Bildungsziele hinaus. 

Ausgangspunkt seiner Analyse ist die Vorstellung, dass Politik der Pädagogik 
inhärent sei1. Bildung dient laut Mayoder Befähigung von Individuen an Demokrati-
sierungsprozessen mitzuwirken, d.h. die gesellschaftlichen Macht- und Herrschafts-
verhältnisse verändern zu können. Voraussetzung dafür sind handlungsfähige 
Subjekte, die eine kritische Position einnehmen können. Eine wesentliche Grund-
lage dieses Bildungsprozesses ist «das Gefühl, berechtigt zu sein, sich überhaupt mit 
Politik zu beschäftigen, ermächtigt zu sein, politisch zu argumentieren»2. Kinder 
und Jugendliche sind in diesem Prozess ebenso eingenommen wie Erwachsene, 
Menschen mit und ohne deutschen Pass. Gerade die Erfahrungen von margina-
lisierten Gruppen und/oder Individuen, die vielfältigen gesellschaftlichen Unter-
drückungsverhältnissen ausgesetzt sind, werden als Schlüsselperspektiven und 
Ausgangspunkt eines gesellschaftskritischen Bildungsprozesses verstanden.  

Mayo stellt dieser Forderung eine Diagnose des dominierenden Bildungsideals 
gegenüber, das auf die Integration der Individuen in die vorhandene gesellschaft-

1	  Mayo (2006), S. 7
2	  Bourdieu 2001, 89, zit. nach Mayo (2006), S. 6A
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liche Ordnungssysteme abzielt. Der Erwerb von Wissen und das Verstehen gesell-
schaftlicher Funktionslogiken dient in der Analyse von Mayo v.a. zur Entwicklung 
von flexiblen Arbeitskräften und Staatsbürger/innen, die die bestehende Ordnung 
unhinterfragt als Status quo akzeptieren. Diese Bildungsideale bleiben in der Logik 
des Systems verhaftet. In diesem Sinne kann auch nicht von einem neutralen Erzie-
hungsprozess gesprochen werden.  Jane Thompson schreibt in Bezug auf Freie:

«Es gibt keinen neutralen Erziehungsprozess. Erziehung funktioniert 
entweder als Instrumente der Integrationsförderung in der Logik des 
bestehenden Systems und erzeugt Anpassung, oder sie wird [...] zu einem 
Mittel, dass es Männern und Frauen erlaubt, sich kritisch mit der Wirklichkeit 
auseinander zu setzen und Beteiligungsmöglichkeiten an der Veränderung 
der Welt zu entdecken.»3

Erfahrungen u.a. von sächischen Antirassismusprojekten an Schulen zeigen, dass mit 
dem Instrument des Gebots der parteipolitischen Neutralität im Schulraum immer 
wieder notwendige Auseinandersetzungen z.B. im Umgang mit neonazistischer 
Propaganda oder rassistischen Äußerungen ausgebremst werden. Vorhandene 
zutiefst politische Konfliktlinien werden oftmals unter «Parteipolitik» subsumiert 
und aus dem Raum der Diskussion verbannt.  

Für eine andere pädagogische Praxis, die die beschriebene Fähigkeit zur Kritik 
und Infragestellung der bestehenden Ordnung und seiner Ungerechtigkeiten 
integriert, muss – so Freire - v.a. das Verhältnis von Lehrer_innen und Schüler_innen 
in den Blick genommen werden. Freire4 wendet sich in seinen Schriften gezielt gegen 
eine Erziehung, die durch Autoritätshörigkeit und daraus folgend einen unkritischen 
Konsum von normierten Wissen geprägt ist. Dem Lehrenden als alleinigen Wissens-
spender stellt er einen dialogischen Lernprozess gegenüber, in dem das beiderseitige 
Lernen in den Mittelpunkt rückt. Die Erlebniswelt des Lernenden, seine Erfahrungen 
und seine Perspektive auf gesellschaftliche Verwerfungen sollen für einen kritisch 
authentischen Dialog fruchtbar gemacht werden. 

Doch welche Schlüsse lassen sich aus den skizzierten Vorstellungen für die 
pädagogische Praxis heute ziehen? Angesichts der umrissenen Ansätze wurden 
von den Workshopteilnehmer_innen insbesondere die vorfindlichen Grenzen im 
Bildungssystem deutlich beschrieben. Schule als ein Lernort der «Erziehung zur 
Kritik» stellt in ihrer aktuellen Verfasstheit ein hierarchisches System dar, in dem der 
Wille zur Umsetzung progressiver Ansätzen oftmals an dem gesetzten Curriculum 
scheitert. Eine Demokratiebildung im Sinne einer Befähigung, Kritik zu üben und 
politisch Verantwortung zu übernehmen steht zweifelsohne bei vielen engagierten 
Lehrer_innen auf der inneren Agenda. Doch dieses Bildungsideal wird nicht als 
Querschnittsaufgabe für die gesamte Schulkultur verstanden, sondern oftmals an 
die «zuständigen» Fachpädagog_innen (Ethik, Gemeinschaftskunde, Geschichte 
etc.) delegiert. Im Rahmen von projektbezogenen zeitlich und thematisch einge-
hegten Aktivitäten führen viele demokratiepädagogische Ansätze ein «Inseldasein» 
im normierten Schulablauf. 

3	 Thompson 1980, zit. nach Mayo, S. 21
4	 Freire hat seine pädagogischen Vorstellungen aus seinen Erfahrungen in den Alphabetisierungs-

programmen im ländlichen Proletariat Südamerikas gewonnen. A
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Zudem wurde die Frage aufgeworfen, welche gesellschaftspolitische Reich-
weite eine demokratiepädagogischen Praxis besitzt, die allein auf den Raum Schule 
begrenzt ist. 

Viele Ansatzpunkte des von Mayo in Bezug auf Freire entfalteten Bildungskon-
zeptes sind unter Pädagog_innen bekannt und werden zumindest als Anspruch an 
die eigene pädagogische Praxis formuliert: Fern von einem einseitigen, tradierten 
Lehrer-Schüler-Verhältnis gilt es, demokratische Selbstwirksamkeitsefahrungen von 
Kindern und Jugendlichen anzustoßen. Die Stärkung der politischen Urteilsfähigkeit 
und die Ermunterung, Verantwortung zu übernehmen, bleibt dabei eine wesentliche 
Grundlage, um gesellschaftliche Machtverthältnisse und hier vor allem den Umgang 
mit marginalisierten Gruppen kritisch zu hinterfragen. 

Es ist gerade dieser Bildungsanspruch, der im Widerstand gegen die so genannte 
Demokratieerklärung für pädagogische Projekte, die aus Mitteln des BMFSFJ geför-
dert werden, in Stellung gebracht wird. 

Literatur

Mayo, Peter (2006), Politische Bildung bei Antonio Gramsci und Paolo Freire. Perspektiven einer 
veränderten Praxis, Hamburg.
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Grit Hanneforth 

Sächsische Demokratie  
oder: Wer darf mitmachen? 
Extremismus als Exklusionsmechanismus

Im vergangenen Jahr fand im Rahmen einer Tagung1 eine Auseinandersetzung 
mit dem Extremismusbegriff, seiner Wirkmächtigkeit, den Mechanismen und der 
Suche nach Alternativen zum Begriff statt. In diesem  Jahr standen im Rahmen der 
Anschlusstagung «Ordnung und Unordnung (in) der Demokratie» grundlegende 
Annahmen des Demokratieverständnisses und daraus resultierende Exklusionen, die 
die Extremismusdebatte stabilisieren, im Mittelpunkt.

Die Extremismusdebatte ist ein Konjunkturthema, dass vor allem in Sachsen seit 
20 Jahren mit mehr oder weniger medialer Präsens vorhanden ist.

Seit Herbst 2010 erleben wir erneut eine medial ausgetragene Auseinanderset-
zung um die Deutungshoheit von Begriffen, wie Demokratie, Zivilgesellschaft und 
Extremismus. Im Kern geht es um die Frage: Wer ist Extremist? Dieses Ringen um 
die Deutungshoheit flammt verstärkt an den Übergängen von unterschiedlichen 
Bundesprogrammen auf.

Es ist hilfreich unter diesem Fokus einen kurzen Blick in die Genese der Förder-
programme des Bundes von 2001-2013 zu werfen.

Die ersten Bundesprogramme CIVITAS und ENTIMON 2001-2006 waren inhalt-
lich klar auf die Stärkung der Zivilgesellschaft und der Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus ausgerichtet.

Die Anschlussprogramme «Vielfalt tut gut» und «Kompetent für Demokratie» 
2007-2010 hatten zwar den Focus auf der Problemanzeige Rechtsextremismus, aller-
dings waren die Programme wesentlich vorstrukturierter und verlagerten Teile der 
Programmsteuerung in staatliche Hände.

Statt langfristiger begleitender Mobiler Beratungsarbeit2 deren Anlass, Methoden 
und Umsetzung auf dem fachlichen know how der Mobilen Beratungsteams 
basierten, sollte jetzt: «anlassbezogen, unmittelbar und zeitlich befristet Mobile 
Interventionsteams [...] zur Intervention vor Ort»3 gebildet werden, die auf örtliche 
Krisen reagieren sollten. Ob es nach Lesart der sächsischen Staatsregierung eine Krise 
ist, wenn ein Bürgermeister versucht, eine Jugendgruppe als linksextrem zu diskredi-
tieren und sie damit aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen wurde nie überprüft.

 

1	 Im Rahmen der Tagung «Gibt es Extremismus? - Extremismusansatz und Extremismusbegriff 
in der Auseinandersetzung mit Neonazismus und (anti)demokratischen Einstellungen» im 
Januar 2010, Ergebnisse sind dokumentiert im Tagungsband «Gibt es Extremismus», vergriffen, 
Download unter: http://www.weiterdenken.de/downloads/Extremismus_2010_Monitor.pdf

2	 bundesweit aus dem Programm «kompetent für Demokratie» gefördert
3 	 http://www.beratungsnetzwerke.de/down/16-05-07-Leitlinien.pdf, aufgefunden am 6.5.2011 G
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Das neue Konzept des Bundes sah damit keine nachhaltigen Begleitungsprozesse für 
politisch engagierte Menschen mehr vor, sondern setzten auf kurzfristige Interven-
tionseinsätze, von adhoc zusammengestellten MITs (mobilen Interventionsteams) 
bei medial wahrnehmbaren Problemlagen. Was eine Krise war, entschied ab 2007 der 
Landeskoordinator im Sächsische Sozialministerium und gab diese zur Bearbeitung 
frei4. Damit versuchte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend die Länder stärker in die Programmumsetzung einzubeziehen und gab ihnen 
damit gleichzeitig die Möglichkeit stärker in die Steuerung zivilgesellschaftlicher 
Arbeit eingreifen zu können. Das wurde von  den Bundesländern unterschiedlich 
wahrgenommen. In Sachsen wurde dieses Konzept bis 2009 umgesetzt und verlief 
sich anschließend durch Intervention de Landesjugendamtes, dass diese Krisen-
freigabe ablehnte, im Sande.

Das Grundkonstrukt der Extremismustheorie ist bekannt: Wer wesentliche 
Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGo) ablehnt, ist Extre-
mist. Das geht nach der Begriffskonstruktion sowohl von rechts aus als auch von 
links.

Dabei verdeckt der Extremismusbegriff zum Einen, was empirische Studien zu 
rechtsextremen Einstellungsmustern und ihrer Ausbreitung bereits seit Jahrzehnten 
deutlich machen: dass Ungleichwertigkeitsvorstellungen in allen Teilen der Gesell-
schaft verbreitet sind, dass also die sogenannte «unbescholtene demokratische 
Mitte», die frei von Ungleichwertigkeitsvorstellungen ist, nicht existiert.

Diese so konstruierte Mitte ist nach den Untersuchungen von Heitmeyer und 
Brähler/Decker Teil des gesellschaftlichen Problems - sie ist auch Träger von rassi-
stischen und menschenfeindlichen Einstellungen. Die Extremismustheorie stärkt 
diejenigen, die sich zur demokratischen Mitte rechnen. Mit der Extremismusthe-
orie im Rücken ist die Mitte entlastet, unabhängig von ihren Einstellungen zur und 
Vorstellungen von Demokratie. Gefährlich sind die Randbereiche - die Extremisten an 
der Rändern. Für die Ränder sind staatliche Beobachtungs- und Repressionsorgane 
zuständig. Somit entsteht aus dem Extremismusmodell kein fruchtbarer Handlungs-
ansatz, um mit Rassismus, Antisemitismus, Menschenverachtung und Neonazismus 
in unserer Gesellschaft umzugehen. 

Eine Parallele zur mechanistischen Funktion des Extremismusmodells ist in der 
Zielveränderung der Bundesprogramme über die Jahre zu beobachten: Je differen-
zierter die Analyse der Einstellungen und Haltungen der Bevölkerung zur Demokratie 
und zu demokratiefeindlichen Phänomenen durch Wissenschaft gelingt, desto 
stärker richten die Bundesprogramme ihren Fokus auf die Bekämpfung des Extre-
mismus.

Das derzeit aktuelle Bundesprogramm 2011-2013 «Toleranz fördern - Kompe-
tenz stärken» wurde erweitert durch das Programm «Demokratie stärken». Während 
der allgemeine Programmteil sich der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 
widmet, setzt der zweite Teil auf die Prävention «gegen Linksextremismus und islami-

4	 Die MBTs konnten ihre Fachstandards durch die sächsische Definition des Krisenbegriffs, durch 
die Einrichtung von lokalen Erstkontaktstellen, und durch de Methoden der Selbstbeauftragung 
weiter erhalten und mit dem SMS dazu Verabredungen treffen. Die Fälle wurden ab Mitte 2006 
nicht mehr zur Bearbeitung freigegeben, da andere Zuständigkeiten im SMS Entscheidungsvor-
raussetzungen dazu keine Notwendigkeit mehr sahen.G
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stischen Extremismus» und damit auf die «[...] Auseinandersetzung mit den Phäno-
menen des Linksextremismus und des islamistischen Extremismus [...]»5 Damit sind 
die Bundesprogramm in der Extremismusbekämpfung angekommen.

Diese mechanistische Verengung der Programmziels wurde ab 2011 ergänzt 
durch die Weitergabe des staatlichen Sicherheitsbedürfnisses - Extremisten von 
Förderung auszuschließen - an die Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaftliche Initia-
tiven, deren Arbeit durch staatliche Fördermittel finanziert wird, können diese nur in 
Anspruch nehmen, wenn Sie die Extremismusklausel6 unterzeichnen.

 Worum geht es? Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat die Unterzeichnung der folgenden Erklärung zur Zuwendungsvorraus-
setzung gemacht.

«Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten.
Als Träger der geförderten Maßnahme haben wir zudem im Rahmen 
unserer Möglichkeiten (Literatur, Kontakte zu anderen Trägern, Referenzen, 
die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder etc.) 
und auf eigene Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die als Partner 
ausgewählten Organisationen, Referenten etc. sich ebenfalls zu den Zielen 
des Grundgesetzes verpflichten. Uns ist bewusst, dass keinesfalls der Anschein 
erweckt werden darf, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen 
durch die Gewährung materieller oder immaterieller Leistungen Vorschub 
geleistet wird.»7

Diese Erklärung ist in mehrfacher Hinsicht problematisch:
Zum Ersten verlangt sie von  zivilgesellschaftlichen Initiativen ein Bekenntnis 

zur fdGo - also genau zu jenen 10 Punkten8, die Extremisten von Nichtextremisten 
nach Lesart des Bundesverfassungsschutzgesetzes trennen. Die Bundesregierung 
geht davon aus, das wer ein Bekenntnis zur fdGo unterschreibt, damit bestätigt, 
kein Extremist zu sein. Damit soll - so die Begründung des Bundesministeriums für 
Familie, Frauen, Senioren und Jugend (mittlerweile auch des Bundesinnenministe-
riums) verhindert werden - dass Extremisten Fördermittel beziehen können. Dass 
auch Menschen, sollten sie nicht zur fdGo stehen, dieses unterschreiben können, 
um staatliches Handeln vorzuführen, liegt auf der Hand. Aus dem neonazistischen 
Spektrum sind Beispiele bekannt.9

Zum Zweiten geht die Extremismuserklärung von einem Gesellschaftsver-
ständnis aus, dass der Administration - hier speziell dem Verfassungsschutz - alleine 
die Deutungshoheit über Verfassungskonformität zuschreibt. Allerdings können in 
der Bundesrepublik nur die Gerichte feststellen, wer Verfassungsfeind ist. 

5	  http://www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de/initiative-demokratie-staerken.html
6	  Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend und die Sächsische Staatsmi-

nisterien für Soziales und Verbraucherschutz und Inneres bezeichnet die Extremismuserklärung 
mit dem Begriff der Demokratieerklärung. Es handelt sich dabei um den gleichen Wortlaut.

7	  http://www.tagesschau.de/inland/extremismuserklaerung102.html, Aufgefunden am 18. April 
2011

8	 Bundesverfassungsschutzgesetz, §4 Begriffsbestimmung, Abs. 2: 
	 http://www.gesetze-im-internet.de/bverfschg/__4.html
9	  http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2004/erste8610.html, Aufgefunden am 9.5.2011 G
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Zum Dritten ist das Bekenntnis zur fdGo insofern problematisch, da weder 
das Grundgesetz noch die fdGo selbst ein Bekenntnis verlangen. Das Gutachten 
des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist in diesem Punkt eindeutig: 
«Von Zuwendungsempfängern ein schriftliches Bekenntnis zur Verfassungstreue 
zu verlangen, könnte Zweifel an der Verhältnismäßigkeit aufkommen lassen. Ein 
solches Bekenntnis darf der Staat im Rahmen eines besonderen Dienst- und Treue-
verhältnisses (z.B. Beamtenverhältnis) verlangen und kommt auch in Betracht, wenn 
weitgehende und dauerhafte Rechte wie z.B. durch eine Einbürgerung eingeräumt 
werden. Ein reines Zuwendungsverhältnis – auch im Zusammenhang mit einem 
Projekt für Toleranz und Demokratie – dürfte ein diesem vergleichbares enges Dienst- 
und Treueverhältnis nicht begründen.»10

Über die Zulässigkeit von Satz 2 und 3  noch einmal das oben schon zitierte 
Gutachten: «Zu verlangen, dass sich auch Projektpartner der Zuwendungsempfänger 
zu den ‹Zielen des Grundgesetzes› verpflichten (Satz 2 der Erklärung), stößt hinsicht-
lich des Bestimmtheitsgebots auf Bedenken. Unklar ist, ob unter diese Ziele nur die 
freiheitliche demokratische Grundordnung oder auch andere Staatsziele oder Verfas-
sungsaufträge fallen sollen. Dies müsste spätestens im Bewilligungsverfahren klarge-
stellt werden. Ab welchem Verdachtsmoment ein Verstoß gegen diese Verpflichtung 
anzunehmen ist, lässt sich nicht bestimmen [...]»11 

Anschließend wird im Gutachten der Satz 3 der Extremismusklausel kritisiert, da 
der Begriff «extremistische Strukturen» zu ungenau ist.

Die Extremismusklausel des Bundes verstößt damit gegen das Verhältnismä-
ßigkeits- und des Bestimmtheitsgebots und ist zudem in verwendeten Begriffen 
ungenau.

Das Bundesministerium für Familie, Frauen Senioren und Jugend hat deshalb 
Hinweise zur Anwendung der Extremismusklausel12 herausgegeben. Diese weisen 
z.B. an einer Stelle noch darauf hin, das Träger die «Abwägungsprozesse [welche 
Partner extremistisch sind, G.H.] so dokumentieren, dass sie bei Bedarf nachvoll-
ziehbar und nachprüfbar sind». Zu diesen Hinweis des Bundes gibt es mittlerweile 
erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken13. Das Gutachten des renommierten 
Verfassungsrechtlers Ulrich Battis mit seiner Kritik an Pkt. 2 und 3 der Erklärung ist 
identisch mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

Auch die Bundesministerin Christina Schröder hat ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, das zwar zu großen Teilen ihre Position stützt, allerdings auch  nicht umhin 
kommt zu bemerken: «Man sollte überlegen, ob die Einverständniserklärung nicht 

10	 Georgii, Harald, Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Bekenntnisklausel im 
Zuwendungsbereich, Dürfen Zuwendungen aus dem Programm «Toleranz fördern – Kompetenz 
stärken» von einem Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abhängig 
gemacht werden?, 13. Januar 2011

11	 Georgii, Harald, Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Bekenntnisklausel im 
Zuwendungsbereich, Dürfen Zuwendungen aus dem Programm «Toleranz fördern – Kompetenz 
stärken» von einem Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abhängig 
gemacht werden?, 13. Januar 2011

12	 http://www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de/fileadmin/Content/Downloads/PDF/
Demokratieerklaerung_FAQs.pdf, Aufgefunden am 6.5.2011

13	 unveröffentlichtes Schreiben des Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin. Liegt dem Kultur-
büro Sachsen e.V. vor. G
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in diesem Sinne14 neu gefasst werden sollte. Dies bedeutet nicht, dass die jetzige 
Fassung deswegen rechtswidrig wäre. Aber sie ist interpretationsbedürftig.»15

Der bundesweit unübersehbare Protest16 gegen die Extremismusklausel hat 
die Aufmerksamkeit Vieler, wie Kirchen, Wohlfahrtsträger, Wissenschaftler_innen, 
zivilgesellschaftliche Initiativen, Vertreter_innen von Landesregierungen (Berlin, 
Mecklenburg Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Hamburg, Hessen und Nordr-
hein-Westfalen) auf den sensiblen Bereich der Bürgerschafts- und Freiheitsrechte 
gelenkt, wie sie im Grundgesetz - und damit weit über den Bereich der FdGo hinaus 
- verankert und immer wieder den Zumutungen der Einschränkung - hier z.B. durch 
Zuwendungsvorraussetzungen ausgesetzt sind. 

Mittlerweile lässt sich feststellen, dass die Extremismusklausel breite Kreise zieht 
und in Sachsen die flächendeckenden Umsetzung bis hinein in die Kommunen zu 
erwarten ist.

Sachsen hat als erstes Bundesland die Klausel im Rahmen der Verleihung 
des sächsischen Demokratiepreises17, der von Stiftungen und vom Land Sachsen 
vergeben wird, angewendet. So konnte den ausgezeichneten Preisträgern die Farce 
- als Träger eines Demokratiepreises die Extremismusklausel unterschreiben zu 
müssen -  nicht erspart werden18. Sachsen hat damit den bundesweiten Testlauf zur 
Anwendung bestritten und ist dafür gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Familie, Frauen, Senioren und Jugend in den Medien stark kritisiert worden.19 Das 
hat zwar das Bundesministerium nicht von der Durchsetzung derselben im Rahmen 
der Bundesprogramme 2011-2013 abgehalten, aber in Sachsen einen Prozess des 
Nachdenkens ausgelöst. Ergebnis ist leider nicht - wie in anderen Bundesländern - 
der Verzicht auf die Extremismusklausel. Sachsen hat sich für eine eigene Variante 
entschieden.Sie lautet: «Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und 
keine Aktivitäten entfalten, die der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
widersprechen. Als Träger der geförderten Maßnahmen haben wir zudem Sorge 
zu tragen, dass die zur Durchführung des geförderten Projektes als Partner Ausge-
wählten ebenfalls eine Erklärung gemäß Satz 1 abgeben.»20 Damit greift auch hier  
die Kritik des Gutachtens vom Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundes-
tages an Satz 1. Die vom Bundesministerium genutzte Variante der Extremismus-
klausel  mit der Aufforderung, dass  Träger ihre Partner_innen auf deren Gesinnung 
überprüfen sollen, wird in Sachsen durch eine Weitergabe des Bekenntniszwangs 

14	 Dabei bezieht sich Ossenbühl auf den ersten Abschnitt der Erklärung, wo neben dem Bekenntnis 
zur fdGo auch eine den Zielen des Grundgesetztes förderliche Arbeit zu leisten ist. Laut Ossen-
bühl ist beides deckungsgleich und sollte angepasst werden.

15	 Ossenbühl, em. o. Professor Dr. iur. Fritz, Rechtsgutachten, Die Zulässigkeit von «Demokratieer-
klärungen» im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes, Februar 2011

16	  http://aktionstaggegenbekenntniszwang.blogsport.de/
17	  http://www.demokratiepreis-sachsen.de/, Aufgefunden am 18. April 2011
18	 Einzig das Akubiz verweigerte Unterschrift und Preisannahme und brachte damit das Thema in 

die Öffentlichkeit.
19	 u.a. Infomationen zur Demokratiepreisverleihung und der Ablehnung des Preises durch 

das Akubiz, wegen der Unterzeichnung der Extremismusklausel  http://www.mdr.de/
sachsen/7857829.html, Aufgefunden am 18. April 2011

20	 http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2688646, aufgefunden am 6. Mai 2011 G
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zur fdGo ersetzt. Alle Partner_innen von sächsischen Initiativen, die Zuwendungen 
im Rahmen von Demokratieförderprogrammen erhalten müssen gegenüber dem 
Zuwendungsempfänger ebenfalls ein Bekenntnisse zur fdGo abgeben. Dieses wurde 
vom Sächsische Staatsministerium des Inneren durch ein Formblatt geregelt, mit 
dem der Träger das fdGo Bekenntnis von seinen Partner_innen einzuholen hat21. 
Welche Auswirkungen das auf die sächsische Zivilgesellschaft hat, wenn sie, um 
förderfähig zu sein, Kontrollausgaben der jeweiligen Ministerien übernehmen muss, 
lässt sich heute noch nicht absehen.  das in den vergangenen Jahren gewachsene 
Miteinanders von Staat und Zivilgesellschaft wird davon nicht profitieren. 

Positiv an der Debatte ist, dass sich Viele mit der Extremismusklausel, dem Extre-
mismusmodell dem Grundgesetz und der fdGo auseinandergesetzt haben. Dabei 
sind sie auch auf das Demokratieverständnis von staatlichen Institutionen gestoßen, 
dass sich vom zivilgesellschaftlichen unterscheidet und getragen vom Parlamen-
tarismus und zuweilen gelebter Demokratie mit Unverständnis begegnet. Dieses 
Demokratieverständnis kann sich auch auf die Wirkmächtigkeit der Extremismus-
theorie stützen. Das statische Modell der guten Mitte und der extremen Ränder 
enthält keine Aufforderungen zur Beteiligung an demokratischer Entwicklung. Die 
Mitte ist per se demokratisch und muss sich deshalb außerhalb von Wahlen nicht mit 
Demokratiegestaltung beschäftigen. Der Staat kümmert sich mit seinen Beobach-
tungs- und Repressionsorganen, um die extremen Ränder. 

Die Extremismustheorie wirkt so im Alltag, als Verhinderung lebendige 
Demokratie. Wenn es nicht nötig ist, sich zu beteiligen, da Demokratieentwicklung 
und -schutz vor allem staatliche Aufgabe sind, folgt daraus, dass Bürger_innen, die 
die Demokratie gestalten wollen, eher hinderlich sind.

Wer unterschreibt, gehört zur demokratischen Mitte. Wer nicht unterschreibt 
- auch mit dem Verweis auf seine verfassungsmäßigen Rechte - ist Extremist. Die 
Teilnahme an Gesellschaftsgestaltung aus Sicht des Staates regelt sich so über das 
Bekenntnis zur fdGo und ist damit auch ein Bekenntnis zum Extremismusmodell.

Damit offenbart die Extremismusklausel ein wesentliches Kernelement - sie 
ist ein Exklusionsmechanismus. Sie unterstützt staatlichen Institutionen bei der  
Einordnung und dem Ausschluss von Menschen und Gruppen in das demokratische 
Staatsverständnis. Vor allem in Klein- und Mittelstädten, wo politische Verantwor-
tungsträger_innen versuchen Nazismus, Alltagsrassismus und menschenfeindlichen 
Haltungen mit Schweigen und Wegschauen zu begegnen, lässt sich dieser Exklusi-
onsprozeß beobachten. Werden in diesen Gemeinden durch Bürger_innen oder 
-initiativen Vorfällen, Übergriffen oder neonazistische Entwicklungen thematisiert, 
erfolgt reflexartig der Linksextremismusverdacht durch die politischen Meinungs-
führer. Dieser Verdacht genügt, um Menschen zu etikettieren und sie damit aus dem 
öffentlich Diskurs - der durch die Meinungsführer_innen (oft Bürgermeister_innen) 
bestimmt wird - auszuschließen. Wer aber aus dem Diskurs ausgeschlossen ist, kann 
nicht mehr teilnehmen an der Gesellschaftsgestaltung.

21	 Diese Regelung wurde im Rahmen des sächsischen Aussteigerprojekts im Sächsischen Innen-
ministerium getroffen, ob das die Regelung für das sächsische Förderprogramm «Weltoffenes 
Sachsen» ist konnte bis zur Drucklegung nicht festgestellt werden. G
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Wer Zivilgesellschaft und Demokratieentwicklung sagt und sich kritisch gegenüber 
staatlichem Handeln äußert, steht aus staatlicher Sicht ohne Bekenntnis zur fdGo 
eben nicht auf dem Boden der Verfassung. Es bedarf eines Bekenntnis zur fdGo, um 
dem Extremismusverdacht zu entgehen. Aber hilft das der durch den Bürgermei-
ster als Linksextremisten stigmatisierten Bürgerinitiative? Nein, sie bleiben ausge-
schlossen, selbst mit Bekenntnis zur fdGo. Der Linksextremismusverdacht hilft nur 
dem Bürgermeister seine Kritiker ruhig zu stellen. 

Wer sich nicht zur fdGo bekennt - und sei es auch mit dem Verweis auf die 
mangelnde Verfassungskonformität der Extremismusklausel - gehört zu den 
extremen Ränder. So einfach scheint das zu sein.

Das gesellschaftlicher Alltag und demokratische Prozesse sich diesem mecha-
nistischen Denken weder unter- noch zuordnen lassen, macht die Stärke der 
Demokratie und ihrer zivilgesellschaftlichen Protagonisten aus.  
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Christian Avenarius

Verpflichtungserklärung und 
Extremismusklausel:   
Wieviel Ordnung braucht die 
Demokratie?

I.
Im Gegensatz zu anderen Podiumsteilnehmern, die - fraglos zu Recht - auf die 
belebende Kraft des Ungeordneten und  Bunten für die Demokratie hingewiesen 
haben, habe ich darum bemüht, die ebenso positive, weil stabilisierende Funktion  
der Ordnung für die Demokratie hervorzuheben.  Denn Ordnung hat nicht nur eine 
repressive, auf Durchsetzung des Willens der Machthaber gerichtete Seite, sondern 
auch eine präventive Seite,  die auf den Schutz der Rechte der Machtlosen gerichtet ist.

Schließlich ist weder eine repräsentative Demokratie noch eine unmittel-
bare Demokratie ohne klare Verhaltens – und Verfahrensregeln denkbar, jedenfalls 
dann, wenn sie eine rechtsstaatliche Demokratie sein will. Insbesondere die Macht 
begrenzende, Minderheiten schützende Rolle der Ordnung ist es, die ein demokra-
tisches und rechtsstaatliches Gemeinwesen von der Willkürherrschaft einer Diktatur 
unterscheidet, in der immer nur das Recht des Stärkeren gilt.

Das oft negativ verstandene Prinzip von «law and order» hat aus meiner Sicht 
daher etwas ungemein Fortschrittliches. In diesem Sinne kann man auch die Rechts-
ordnung des Grundgesetzes und insbesondere den Grundrechtskatalog als Ausprä-
gung des  «law and order»- Prinzips bezeichnen.

In einem so verstandenen «law and order»-Staat ist deshalb kein Raum für 
religiöse Intoleranz oder Ausländerfeindlichkeit. Die von ihm gestaltete Ordnung 
verträgt sich daher mit der Demokratie ausgesprochen gut. Der Umstand, dass 
die Demokratie auch immer wieder kreative Impulse durch das «unordentliche 
Verhalten» von Menschen braucht, die sich gegen Verkrustungen und Missstände 
wehren, steht dem m.E. nicht entgegen.

II.
Auf dem Gebiet  des Strafrechts ist übrigens die wohltuend rationale Wirkung eines 
geordneten Verfahrens sehr gut erkennbar. Es gibt etliche Beispiele für spontan gut 
gemeinte, aber bereits vom Ansatz her misslungene Strafverschärfungsmaßnahmen, 
die in dem langwierigen und umständlichen Gesetzgebungsverfahren noch gestoppt 
werden konnten. Der Vollständigkeit halber muss man allerdings auch erwähnen, 
dass es etliche zwar populäre, aber trotzdem unsinnige Vorhaben gab, bei denen 
auch diese rationale Kraft der Ordnung ihre Wirkung nicht mehr entfalten konnte.

C
hr

is
ti

an
 A

ve
na

ri
us

   
V

er
pf

lic
ht

un
gs

er
kl

är
un

g 
un

d 
E

xt
re

m
is

m
us

kl
au

se
l: 

 W
ie

vi
el

 O
rd

nu
ng

 b
ra

uc
ht

 d
ie

 D
em

ok
ra

ti
e?



80

O
rd

nu
ng

 u
nd

 U
no

rd
nu

ng
 (

in
) 

de
r 

D
em

ok
ra

ti
e

O
rd

nu
ng

 u
nd

 U
no

rd
nu

ng
 (

in
) 

de
r 

D
em

ok
ra

ti
e

III.
Die sogenannte «Extremismusklausel» ist auf jeden Fall ein absoluter ordnungspoli-
tischer Missgriff:

Zum einen bürdet sie freien Trägern Ermittlungsaufgaben auf, die im Rechts-
staat den Strafverfolgungsbehörden überlassen bleiben sollten. Das, was Polizei und 
Staatsanwaltschaft tun, kann nicht auf Privatpersonen delegiert werden, die nicht an 
die – zwar Zwangsbefugnisse gewährende, aber dafür auch klare Regeln und Rechts-
mittel  vorsehende – Strafprozessordnung gebunden sind.

Zum anderen würde die Klausel  aller Voraussicht nach die gleiche Wirkung 
entfalten wie der sogenannte «Radikalenerlass» in der alten Bundesrepublik. Sie 
würde zwar ihrer eigentlichen Funktion überhaupt nicht gerecht werden, dafür 
aber ein Klima der Angst und Einschüchterung erzeugen und dem «Schnüffelstaat» 
Vorschub leisten.

Ich kann mich noch gut an das mir völlig unverständliche überangepasste 
Verhalten von einigen Lehrern während meiner letzten Schuljahre in den 70er 
Jahren erinnern: Sie taten alles, um nicht politisch aufzufallen und  den Anschein zu 
vermeiden, möglicherweise «radikal» zu sein.

Wir sollten alles tun, um zu verhindern, dass sich ein derartiges Klima des 
Misstrauens  und der Einschüchterung unter den freien Trägern ausbreitet, die an 
vorderster Front im Kampf gegen den Rechtsextremismus stehen. Sie erfüllen eine 
immer wichtiger werdende Aufgabe und verdienen deshalb die Unterstützung von 
Politik und Gesellschaft mehr denn je.

Die vom Linksextremismus ausgehenden Gefahren dürfen auf keinen Fall 
verharmlost werden. Dies ändert aber nichts daran, dass das eigentliche Problem in 
Sachsen schon seit vielen Jahren nicht der Links -, sondern der Rechtsextremismus 
ist. In einem Bundesland, in dem die NPD zweimal hintereinander in den Landtag 
gewählt wurde, gibt es leider einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, der 
nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. 
Diese Menschen sind eine Gefahr für die Demokratie und nicht die freien Träger, die 
Basisarbeit gegen rechte Bestrebungen leisten und deren Angehörige sich sicher zum 
allergrößten Teil gerne zu unserer Verfassung bekennen.

Im Übrigen kann ich mich nur auf den renommierten Wissenschaftler Professor 
Battis aus Berlin berufen, der in einem ausführlichen Rechtsgutachten dargelegt hat, 
dass die «Extremismusklausel» partiell verfassungswidrig ist. 

Alles in allem kann ich  an dieser Stelle nur noch einmal meinen Appell an alle 
Verantwortlichen wiederholen, in Ruhe darüber nachzudenken, ob diese Klausel, 
selbst dann, wenn man sie überarbeitet, nicht unendlich viel mehr Schaden anrichtet 
als sie Nutzen bringen kann.
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Doris Liebscher

Wieviel Demokratie verträgt  
die fdGO? 1

Alle klagen über die Bespitzelungsklausel. Fast niemand redet über die Bekenntnis-
klausel. Lieben alle die fdGO? Und wer weiß, was genau das ist? 

Spätestens seit dem mutigen Schritt des Vereins AKuBiZ2 ist sie in aller Munde: 
die «Extremismusklausel», die in der Kritik zumeist unter «Bespitzelungsklausel» 
firmiert.3 Auch auf der Tagung «Ordnung. Unordnung. Demokratie» waren sich die 
Podiumsteilnehmer_innen einig, dass die «Bespitzelungsklausel» kontraproduktiv 
für die Stärkung von Demokratie und Menschenrechten ist. Tatsächlich geht es um 
mehr: Um das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, um eine 
inhaltliche Diskussion deren Gehaltes und damit um das eigene Demokratie- und 
Politikverständnis. Dass darüber kaum gestritten wird, sondern jeder Kritik an der 
Extremismusklausel das Bekenntnis zur Verfassung auf den Fuß folgt, zeigt, wie 
wirkungsmächtig der Extremismusdiskurs ist.	

1	 Dieser Beitrag gibt meine persönliche Position als politischer Mensch und Rechtswissenschaft-
lerin und nicht die Position des Antidiskriminierungsbüro Sachsen (ADB) wieder. Inspiriert ist 
er neben meinem Engagement im ADB Sachsen durch die Diskussionen beim Abschlusspodium 
«Demokratie und Ordnung» und im Workshop «Ohne Ordnung? Demokratische Perspektiven 
als Gesellschaftsveränderung» der Tagung »Ordnung und Unordnung (in) der Demokratie» am 
28.01.11 in Dresden. Wertvolle Anregungen verdanke ich Veröffentlichungen der INEX (Initiative 
gegen jeden Extremismusbegriff) sowie Diskussionen mit Andy Hechler und Sarah Schulz. 

2	 Vgl. «Annahme verweigert – Stellungnahme von AKuBIZ Pirna e.V.», der aus Protest gegen die 
Unterzeichnung der Extremismusklausel den Sächsischen Demokratiepreis ablehnte, vom 
09.11.2010.

3	 Auch als «Demokratieerklärung» bezeichnet, gilt sie auf Bundesebene für die BMFSFJ- 
Programme «Toleranz fördern - Kompetenz stärken» und «Initiative Demokratie stärken» sowie 
das Programm «Zusammenhalt durch Teilhabe» des Bundesministeriums des Inneren (BMI). 
In Sachsen ist sie Fördervoraussetzung für Mittel aus dem Landesprogramm «Weltoffenes und 
Tolerantes Sachsen» der Sächsischen Staatsregierung, darüber hinaus wird in Sachsen eine 
Unterzeichnungspflicht für die Vergabe jedweder öffentlicher Fördermittel diskutiert. Teil 1 
enthält das Bekenntnis: «Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur fdGO der BRD bekennen und 
eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit leisten.» Erst Teil 2 der Klausel enthält den 
Bespitzelungsauftrag: «Als Träger der geförderten Maßnahmen haben wir zudem im Rahmen 
unserer Möglichkeiten (Literatur, Kontakte zu anderen Trägern, Referenzen, die jährlichen 
Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder etc.) und auf eigene Verantwortung dafür 
Sorge zu tragen, dass die als Partner ausgewählten Organisationen, Referenten etc. sich ebenfalls 
den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Uns ist bewusst, dass keinesfalls der Anschein 
erweckt werden darf, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung 
materieller und immaterieller Leistungen Vorschub geleistet wird.» D
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Mein Anliegen ist eine politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Konzepten von Freiheit, Gleichheit und Demokratie, die über floskelhafte Bekennt-
nisse zum Grundgesetz hinausweist und die eigene Analyse und Kritik nicht staat-
lichen Behörden und nicht der Autorität des Rechts unterordnet. Dazu gehört 
zunächst das Wissen um Inhalte und Geschichte der fdGO. Unabdingbar ist aber 
auch ein politisches Klima, in dem Kontroverse, Dissens und radikaldemokratische 
Gesellschaftskritik nicht als «extremistisch» gebrandmarkt werden, sondern als 
fundamentale Bestandteile demokratischer Auseinandersetzung gelten.

Mein Beitrag fragt vor diesem Hintergrund nach der juridisch-politischen 
Bestimmung der Begriffe Demokratie, fdGO, Extremismus und Verfassungsfeindlich-
keit. Außerdem setze ich mich kritisch mit den Rechtsgutachten von Ulrich Battis 
und dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zur Zulässigkeit der Extremis-
musklausel auseinander. Schließlich gehe ich auf die Position der zivilgesellschaft-
lichen Akteur_innen angesichts realer Machtverhältnisse sowie eines konsensorien-
tierten Politikverständnisses ein. 

1. 		N  ein zu Bespitzelung und Extremismusverdacht!
1.1. 	 Das Rechtsgutachten von Ulrich Battis: Extremismus ist zu unbestimmt

In seinem vielzitierten Rechtsgutachten kommt der Verfassungsrechtler Ulrich 
Battis4 zu dem Schluss, Absatz 2 der Erklärung sei mit dem Grundgesetz nicht 
vereinbar. Er argumentiert, durch die Verpflichtung der Projekte auf eine gegenseitige 
- praktisch kaum durchführbare - Kontrolle, werde die Vernetzung, Zusammenarbeit 
und das gegenseitige Vertrauen so erheblich belastet,  dass das eigentliche Ziel der 
Demokratieförderung in Gefahr gerate. Außerdem kritisiert er - das ist die Stärke des 
Gutachtens – den Begriff «extremistische Struktur» als zu unbestimmt. Denn es gibt 
«keine juristisch eindeutige Definition des Begriffs Extremismus». Weil Extremismus 
also kein Begriff des Rechts ist, muss Battis die Definition des Bundesamtes für 
Verfassungschutz heranziehen, wonach Aktivitäten extremistisch sind, die «darauf 
abzielen, die Grundwerte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu besei-
tigen». Diese begriffliche Unbestimmtheit führe in der Praxis zu großer Rechtsun-
sicherheit und oft zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Battis verweist dazu auf 
mehrere Klagen nazistischer Vereinigungen gegen ihre Bezeichnung als verfassungs-
feindlich. Über deren Verfassungsfeindlichkeit wegen rassistischer, antisemitischer 
und völkisch nationalistischer Ausrichtung bestand in den zitierten Verfahren zwar 
gar keine Uneinigkeit, trotzdem hat Battis in der Sache Recht. Es gibt viele Verfahren, 
in denen die Konstruktion eines Phänomens Extremismus vor den Gerichten  

4	 Ulrich Battis, Zur Zulässigkeit der «Extremismusklausel» im Bundesprogramm «Toleranz fördern 
– Kompetenz stärken», Humboldt Universität zu Berlin, 29. November 2010. D
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ad absurdum geführt wurde.5 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Bundes-
verfassungsgerichtsentscheidung, wonach es dem Verbot der Verbreitung «rechtsex-
tremistischen Gedankenguts» an bestimmbaren Konturen fehle. Ob eine Position als 
«rechtsextrem» - möglicherweise in Abgrenzung zu «rechtsradikal» oder «rechtsreak-
tionär» - einzustufen sei, sei eine Frage des politischen Meinungskampfes und der 
gesellschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung.6

Trotz der Erkenntnis, dass es keine rechtssichere Bestimmung des Begriffs «Extre-
mismus» gibt, verwirft Battis das Konzept nicht. Er argumentiert lediglich, dass NGOs 
keine Bewertungen zugemutet werden könnten, für die sich staatliche Stellen «der 
Arbeit von ausgebildeten Spezialisten und Geheimdiensten bedienen». Das Spezia-
listenwissen und die Rolle von Geheimdiensten selbst hinterfragt er nicht. Dabei gilt 
die «Expertise» von Extremismusforschern, wie z.B. Eckhard Jesse, in der Sozialwis-
senschaft mehrheitlich als unhaltbar, weil Inhalte und Differenzen der einzelnen als 
«extremistisch» klassifizierten Phänomene, Ideologien und Konzepte nicht bzw. nur 
sekundär analysiert werden.7 Die Quellen und Bewertungen von Geheimdiensten 
halten, wie Battis selbst aufzeigt, einer richterlichen Überprüfung oft nicht stand. 
An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass das Verbotsverfahren gegen 
die NPD 2002 scheiterte, weil nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts die 
NPD-Bundes- und Landesvorstände mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durch-
setzt waren und sich die Innenminister der Länder geweigert hatten dem Gericht 
alle Namen und Quellen zu nennen. Auf NPD-Führungsebene stand mehr als jeder 
sechste Kader im Sold des Verfassungsschutzes, in jedem Landesvorstand saßen ein 
bis zwei Spitzel.8

5	 Meistens ging es dabei um sogenannten «Linksextremismus». So entschied der Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Würtemberg 2007, die Ablehnung eines Lehrerreferendars wegen angeblich 
«linksextremistischer» Betätigung sei rechtswidrig. Das Bayerische Verwaltungsgericht urteilte 
2010, dass die Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, 
a.i.d.a. e.V. nicht als «linksextremistisch» im Verfassungsschutzbericht aufgeführt werden darf. 
Ende 2010 erwirkte der freie Journalist Fritz Burschel vor dem Verwaltungsgericht Köln die 
Einstellung seiner geheimdienstlichen Beobachtung als «Linksextremist» und die Löschung 
seiner VS-Akte. Der Unrast-Verlag, dessen Veröffentlichungen u.a. zu Rassismus, Antisemitismus 
und Antiziganismus für Wissenschaft und Antidiskriminierungsarbeit hochrelevant sind, wurde 
vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen 2008 im Zusammenhang mit «diskursorientiertem 
Linksextremismus» aufgeführt und hat ebenfalls rechtliche Schritte dagegen eingeleitet. 

6	 BVerfG vom 08.12.2010, Az. 1 BvR 1106/08.
7	 Vgl. Christoph Butterwegge u.a., Themen der Rechten – Themen der Mitte., Opladen 2002; Oliver 

Decker/Elmar Brähler, Bewegung in der Mitte, Berlin 2008; Christoph Kopke/Lars Rensmann, 
Die Extremismus-Formel. Zur politischen Karriere einer wissenschaftlichen Ideologie, in: 
Blätter für deutsche und internationale Politik, 45. Jg. 2000, Nr. 12, 1451-1462; Wolfgang Kraus-
haar, Extremismus der Mitte. Zur Logik einer Paradoxie, in: Leonhard Fuest/ Jörg Löffler(Hg.), 
Diskurse des Extremen, Würzburg, 13-22; Gero Neugebauer, Extremismus – Rechtsextremismus 
– Linksextremismus, http://www.extremismus.com/texte/ext1.pdf; Wolfgang Wippermann, 
‚Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein‘. Über Extremismus, Faschismus, Totalitarismus und 
Neofaschismus. In: Jäger, Siegfried und Alfred Schobert (Hg.), Weiter auf unsicherem Grund. 
Faschismus – Rechtsextremismus – Rassismus, Duisburg 2000, S. 21-48.

8	 FAZ vom 18.03.2003; www.faz.net/s/RubA24ECD630CAE40E483841DB7D16F4211/Doc~EFA37F
E1A62154003A38CD91248F5D86B~ATpl~Ecommon~Scontent.html, (11.03.2011).D
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1.2. 	 Das Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes:  
		  Extremismus ist konturenlos

Auch das – weniger bekannte, aber juristisch ergiebigere – Rechtsgutachten des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (WD) stellt fest, dass der Begriff «extre-
mistische Struktur» nicht «ein Minimum an Konturen bietet»9. Eine konsequente 
und juristisch naheliegende Positionierung fehlt auch hier. Zur «Rettung» der Recht-
mäßigkeit der Bespitzelungsklausel schlägt das Gutachten vielmehr eine «eindeu-
tige Klarstellung» dahingehend vor, dass damit «verfassungsfeindliche Organisati-
onen bzw. solche, die sich gegen die fdGO richten, gemeint sind». Der Unterschied 
zwischen «extremistisch» und «verfassungsfeindlich» bleibt unklar. Der Verfassungs-
rechtler Battis verwendet beide Begriffe in seinem Gutachten sogar synonym. 

Was bedeutet das für die Praxis? Entweder sind damit nur von den Gerichten als 
verfassungsfeindlich beurteilte Organisationen gemeint. Oder die Definitionsmacht 
darüber, wer «verfassungsfeindlich» bzw. «gegen die fdGO» ist und wer «ein guter 
Demokrat», fällt der Verfassungsschutz, nach dessen Definition «fdGO-feindlich» und 
«extremistisch» ebenfalls identisch sind. Gegen diese Bewertung muss dann wieder 
im Klageweg vorgegangen werden – mit Aussicht auf Erfolg. So beißt sich die Katze in 
den Schwanz. Und was passiert eigentlich, wenn der Verfassungsschutz ein Koopera-
tionsprojekt als extremistisch/verfassungsfeindlich einstuft, daraufhin Fördergelder 
vom Land oder Bund zurückgefordert wurden, der antragstellende Träger insolvent 
wird und dann erst eine Klage gegen die Einstufung als «extremistisch» Erfolg hat? 
Diese Frage problematisieren die Rechtsgutachten nicht. Sie sie zeigt jedoch, dass 
der «Verweis auf den Rechtsweg» angesichts realer finanzieller Abhängigkeiten von 
Beratungsstellen und Projekten ein Hohn ist. Rechtssicherheit sieht anders aus.

2. 		W  as ist die fdGO? 
2.1. 	 Die Stellung der fdGO im Grundgesetz und ihre Interpretation durch das 		

Bundesverfassungsgericht

Die fdGO ist ein verfassungsrechtlicher Begriff. Er steht an mehreren Stellen im 
Grundgesetz, immer im Zusammenhang mit der Einschränkung von individuellen 
Freiheitsrechten und institutionellen Freiheitsgarantien, die die gleichberechtigte 
Teilhabe aller am demokratischen Prozess gewährleisten sollen. Durch die Verpflich-
tung auf die fdGO sind also im demokratischen Prozess selbst bereits Verkürzungen 
seiner zentralen Freiheiten enthalten. Mit der Zeit wurden diese Einschränkungen 
immer weiter ausgeweitet.

Eine Definition der fdGO findet sich im Grundgesetz nicht. Wer definiert dann, 
was das ist? Die Verfassung ist die höchste Autorität in der Hierarchie der Rechtsord-
nung. Deshalb dürfen einfache Gesetze nicht gegen sie verstoßen. Die Interpretati-
onsmacht über die Verfassung – und damit auch über den Inhalt der fdGO und über 
die Aussetzung fundamentaler Freiheitsgrundrechte wegen eines Verstoßes gegen die 
 
 
 

9	 WD 3-3000-505/10, Bekenntnisklausel im Zuwendungsbereich, Berlin, 13.01.2011, S.19. D
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fdGO - haben nicht die Legislative oder die Exekutive, sondern das strukturell regie-
rungsferne Bundesverfassungsgericht (BVerfG).10 

Eine Definition der fdGO nahm das BVerfG in den Urteilen zum Verbot der Sozia-
listischen Reichspartei von 1952 und zum Verbot der KPD 1956 vor.11 Danach ist die 
fdGO «eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft 
eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung 
des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleich-
heit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu 
rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor 
allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssou-
veränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip 
und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfas-
sungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.»12 

2.2. 	 «Man darf hieraus keine Bibelstelle machen»13 
2.2.1. 	 Kritik an der Definition der fdGO durch das Bundesverfassungsgericht 

Kritisiert wird an dieser Definition zunächst ihre Entstehung. Dem BVerfG wurde von 
der Rechtslehre Theorielosigkeit bei der Konstruktion der Formel vorgeworfen.14 Es 
hatte sie zu großen Teilen aus dem damaligen § 88 Abs. 2 StGB (heute § 92 Abs. 2 StGB) 
übernommen, aus dem Abschnitt der staatsgefährdenden Straftaten. Es hat damit, 
ohne dies kenntlich zu machen, eine bereits existierende Definition des Strafrechts zu 
Verfassungsrecht erhöht.15 Problematisch ist das besonders, weil mit dem fdGO-Begriff 
Einschränkung von Grundrechten einhergehen.16 Außerdem bleibt die Definition 
größtenteils formalen Organisationsprinzipien, der konstitutionellen Komponente des 
Staates, verhaftet. Die inhaltlich-demokratische Komponente (Menschenrechte und 
Volkssouveränität) bleibt weitgehend unbestimmt. Zentrale Merkmale, z.B. die Gewalt- 
und Willkürherrschaft werden nicht näher präzisiert. Ein explizit antifaschistisches 
Bekenntnis ist z.B. nicht Teil der fdGO. Diese unpräzisen Formulierungen räumen den 
Staats- und Verfassungsschutzbehörden weitgehende Entscheidungsspielräume ein.17 

10	 Diese starke Rolle wird auch kritisiert, weil die Interpretation der Verfassung durch das BVerfG 
quasi zu «positiver Verfassungsgesetzgebung» würde. Ingeborg Maus hat deshalb vom «gesetz- 
und verfassungsgebenden Ersatzkaiser» gesprochen, vgl. Ingeborg Maus, Demokratie und Justiz 
in nationalstaatlicher und europäischer Perspektive, in: Blätter für deutsche und internationale 
Politik 08/2005, 965, 966ff.

11	 BVerfGE 2, 1; BVerfGE 5, 85. Die Definition wurde später auch in § 4 Bundesverfassungsschutz-
gesetz übernommen.

12	 BVerfGE 2, 1, (12f); BVerfGE 5, 85, (140).
13	 Einer der renommiertesten GG-Kommentare zur fdGO-Interpretation des BVerfG. Dürig/Klein, 

a.a.O., Art. 18 Rn 62.
14	 Vgl. Horst Meyer, Als die Demokratie streiten lernte, KJ 1987, S. 460 ff, 467 m.w.N.
15	  Vgl. Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, in: Mück (Hrg.), Verfassungsrecht, Opladen 

1975, S. 85 ff., 141.
16	 Vgl. Dürig/Klein, a.a.O., Art. 18 Rn 63; Zur Kritik vgl. Sarah Schulz, Vom Werden der fdgO: Das 

Verbot der sozialistischen Reichspartei von 1952, in: Standpunkte, 07/2011, S. 1, 5 m.w.N.; Erhard 
Denninger (Hrg.), Die Freiheitlich Demokratische Grundordnung, Teil 2, FfM 1977, S. 763.

17	 Erhard Denninger, a.a.O. S. 764.D
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2.2.2. 	 Grundrechte, Menschenrechte und fdGO

Die Definition lässt viele Fragen offen, die auch von den Gerichten und in der Rechts-
wissenschaft nicht einheitlich beantwortet werden. Unstrittig ist, das nicht jede 
Bestimmung des Grundgesetzes zur fdGO gehört.18 Doch welche gehören dazu? Was 
sind überhaupt die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte? Als Menschen-
rechte gelten im Bereich des GG nur jene Grundrechte, die allen zustehen, z.B. Art. 
1, 3 und Art. 10 GG. Alle Grundrechte, die nur deutschen Staatsangehörigen vorbe-
halten sind, werden dagegen als Bürgerrechte bezeichnet. Das sind z.B. so zentrale 
Grundrechte wie das Recht auf Freizügigkeit (Bewegungsfreiheit) in Art. 11 GG, 
das Recht auf Versammlungsfreiheit Art. 8 GG und die Vereinigungsfreiheit, Art. 9 
GG. Trotzdem heißt es oft, «die Grundrechte gehören zum Kern der fdGO».19 Diese 
pauschale Feststellung stimmt nicht.

Zur fdGO zählt, so das BVerfG, die Meinungsfreiheit.20 Das in Art. 14 GG 
geschützten Eigentum zählt dagegen nach herrschender Rechtsauffassung nicht 
zum Kernbestand der Verfassung. Die Forderung nach Abschaffung des Privateigen-
tums ist danach keine Infragestellung der fdGO. Auch Art. 16 a GG z.B. darf kritisch 
zur Disposition gestellt werden. Und zwar in antirassistischer Absicht (Kritik an 
der faktischen Abschaffung des Asylrechts), aber auch in rassistischer Intention 
(Forderung der Abschaffung des Asylrechts).21 Dagegen gehören die Diskriminie-
rungsverbote in Art. 3 Abs. 3 GG, wie auch die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG, 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau Art. 3 Abs. 2 GG und die Religionsfrei-
heit, Art. 4 Abs. 1 GG zur verfassungsmäßigen Ordnung dazu. Das haben die Gerichte 
in Entscheidungen zu Vereinigungen mit rassistischem, antisemitischem und 
sexistischem Selbstverständnis entschieden.22 Die Vorstellungen von Menschen-
würde und von Gleichheit sind dabei nicht statisch. Sie unterscheiden sich 1949 und 
2011 diametral.23 Die Gleichheitsgrundsätze in Art. 3 GG wurden lange als ein Recht 
auf formale rechtliche Gleichbehandlung verstanden. Erst nach langen politischen 
und juristischen Kämpfen von Feminist_innen wurde Art. 3 Abs. 2 GG im Sinne eines 
Rechts auf tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter, also der aktiven Förde-
rung von Gleichstellung, interpretiert.  Im Bezug auf Homosexualität entschied das 
Bundesverfassungsgericht noch 1957, diese sei unsittlich und ihre strafrechtliche 

18	 Dürig/Klein, a.a.O., Art. 18 Rn 58.
19	 Vgl. z.B. Bundeszentrale für Politische Bildung, Grundrechte, www.bpb.de/

themen/9P1OEH,0,0,Grundrechte.html.
20	 Vgl. BVerfGE 5, 85, 1, wonach die Meinungsfreiheit eines der «vornehmsten Rechtsgüter jeder 

freiheitlichen Demokratie» ist.
21	 Vgl. Dürig/Klein, Art. 18, Fn 1, Rn 66.
22	 Siehe zum Beispiel das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 01.09.2010, Az. 6 A 4/09 zum 

Verbot der «Heimattreuen Deutsche Jugend». Dort heißt es «Wenn eine Vereinigung sich zur 
ehemaligen Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und zu deren maßgeb-
lichen Funktionsträgern bekennt und die demokratische Staatsform verächtlich macht (sic), 
eine mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG unvereinbare Rassenlehre propagiert 
und eine entsprechende Überwindung der verfassungsmäßigen Ordnung anstrebt, richtet sie 
sich gegen die elementaren Verfassungsgrundsätze». Vgl. auch Bundesverwaltungsgericht vom 
11.04.2007, Az. 3 C 804, zur Einordnung von Mili Görus als islamistisch-extremistisch.

23	 Zum Überblick über die Rechtsprechung des BVerfG zu Geschlechtergleichstellung und Sexua-
lität, siehe Ulrike Lembke/Lena Foljanty, Feministische Rechtswissenschaft, Nomos 2007. D
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Verfolgung als «Unzucht» verfassungsgemäß�, 56 Jahre später erklärte es das Leben-
spartnerschaftsgesetz als verfassungskonform, auch «weil Homosexuellen zu einer 
besseren Entfaltung ihrer Persönlichkeit verholfen werde und Diskriminierungen 
abgebaut würden».24 

2.2.3. 	 Republik, repräsentative Demokratie und Volkssouveränität 

Was ist mit Bundesstaatlichkeit und Republik? Sind Frankreich (Einheitsstaat) oder 
Großbritannien (monarchische Demokratie) fdGOs? Die Eingliederung der BRD in 
einen europäischen Bundesstaat, wie auch die Ersetzung der parlamentarischen 
durch eine präsidiale Demokratie gilt der herrschenden Rechtsauffassung noch als 
«hinzunehmender Toleranzbereich». Beim Begriff der Republik scheiden sich die 
juristischen Geister. Einige verstehen darunter, «die Absage an jede Herrschaft aus 
höherem Recht in einer aus der Freiheit aller legitimierten staatlichen Ordnung».25 

Andere begreifen ihn in «einem engen formalen Sinne als Nicht-Monarchie», also als 
zeitliche Befristung und Nicht-Vererbbarkeit des obersten Staatsamtes. Eine Präsidi-
aldemokratie wäre danach möglich. Wie der/die Präsident_in das Amt erhält, durch 
Wahl oder Ernennung oder Putsch und ob es ein Parlament gibt, ist nicht Frage der 
Staatsform, sondern der Regierungsform.26 

Diese ist im Grundgesetz auf die repräsentative parlamentarische Regierungs-
form festgelegt und zwar ohne Toleranzbereich. Wie verträgt sich das wiederum mit 
dem Grundsatz der Volkssouveränität, der «Selbstbestimmung des Volkes»? Nach der 
Volkssouveränitätslehre fällt Menschenrechten und Volkssouveranität die gemein-
same Funktion zu, das staatliche Gewaltmonopol in die Schranken zu weisen. Die 
verfasste Staatsgewalt, also die Herrschaft des Staates über die Bürger_innen, muss 
zu ihrer Legitimation originär auf diese Bürger_innen selbst zurückgeführt werden. 
Dazu geben sich diese als verfassunggebende Gewalt eine Verfassung.27 In dieser wird 
geregelt, was genau bedeutet, «Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus» (Art. 20 Abs. 2 S. 1 
GG). Im Fall des Grundgesetzes ist das ausschließlich repräsentativ-parlamentarisch 
gemeint. Volkssouveränität wird durch die Wahl von Abgeordneten und durch Organe 
der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Rechtsprechung ausgeübt, Art. 20 Abs. 2 S. 
2 GG. Plebiszitäre Elemente, die eine unmittelbare Mitsprache- und Entscheidungs-
rechte der Bürger_innen vorsehen, werden davon nicht erfasst.28 Nun gibt es genug 
Stimmen, die die repräsentative Demokratie als zu «undemokratisch» i.S. umfas-
senderer Volkssouveränität kritisieren. Hannah Arendt, die ein plurales politisches 

24	 BVerfGE 105, 313ff.
25	 Rolf Gröschner in: Horst Dreier (Hrg.), Grundgesetz Kommentar, 2.Aufl, Tübingen 2007, Art. 18, 

Rn 29.
26	 Bruno Schmidt-Bleibtreu u.a. (Hrg.), Kommentar zum Grundgesetz, Einleitung, Rn 114.
27	 Im Fall des Grundgesetzes geschah das 1949 nicht, wie von den Besatzungsmächten ursprüng-

lich gefordert, durch Volksabstimmung, sondern wegen außen- und innenpolitischer Bedenken 
durch Abstimmung in den Landtagen. Auch im Rahmen der Wiedervereinigung kam es entgegen 
politischer Forderungen in DDR und BRD nicht zu einer neuen gemeinsamen durch Verfassung 
durch Volksabstimmung. Die effizientere – und undemokratischere – Variante war der Beitritt 
der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Zustimmung von Bundestag und Volks-
kammer zum Einigungsvertrag.

28	 Vgl. Christoph Gramm/Ulrich Pieper, Grundgesetz Bürgerkommentar, S.123, Nomos 2008.D
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Gemeinwesen forderte, stand der rein repräsentativen Demokratie kritisch gegenüber 
und forderte zum Beispiel Rätesysteme bzw. Formen direkter Demokratie.29 Jürgen 
Habermas, bekannter Vertreter der deliberativen Demokratie setzt sich für kollek-
tive Entscheidungsfindung ein und plädiert für eine Repolitisierung der Öffentlich-
keit angesichts der zunehmenden Zerstörung eines partizipativen, demokratischen 
öffentlichen Diskurses wegen dessen Besetzung durch staatliche und halbstaatliche 
(z.B. Parteien) Institutionen.30 Was sie mit Vertreter_innen radikaldemokratischer 
Politikmodelle31  gemeinsam haben, ist ihre etatismuskritische (also staatskritische) 
und antiexpertokritische Position. Hannah Arendt eine Extremistin? Ein Blick in die 
Grundgesetzkommentare offenbart zumindest eine erschreckende Ignoranz der 
Verfassungsrechtswissenschaft gegenüber herrschaftskritischen, staatskritischen, 
radikal zivilgesellschaftlich-partizipatorischen Demokratie-Modellen. Einzelne 
Elemente unmittelbarer Demokratie auf Landes- oder kommunaler Ebene seien ja 
noch vorstellbar. Modelle, die «den Gedanken einer Herrschaft von Menschen über 
andere Menschen ablehnen», werden dagegen pauschal als «leerer Traum», «irreal» 
und «Gefahr» dargestellt, «das Volk» bedürfe demgegenüber «besondere Organe der 
Leitung und Willensbildung».32 

Während Demokratiemodelle jenseits der parlamentarischen Repräsentation 
also nach herrschender Rechtsauffassung im Wiederspruch zur Konzeption der fdGO 
stehen, soll es innerhalb dieses Modells freilich Spielräume geben. Spielräume, die 
den Kreis der an der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse beteiligten Menschen aller-
dings verengen. So ist das Aufstellen von Prozentsperrklauseln zulässig, die es nicht 
allen Parteien ermöglichen am parlamentarischen Entscheidungsprozess teilzuha-
ben.33 Auch die grundgesetzliche Beschränkung des aktiven und passiven Wahlrechts 
auf deutsche Staatsbürger_innen34 über 18 Jahre gehört dazu. Im Zusammenhang 

29	 Vgl. Hannah Arendt: Über die Revolution, 4. Aufl. München 1994, S. 325f.
30	 Jürgen Habermas: Drei normative Modelle der Demokratie: Zum Begriff deliberativer 

Demokratie, in: Herfried Münkler (Hrsg.): Die Chancen der Freiheit. Grundprobleme der 
Demokratie. München und Zürich 1992. S. 11-24; Zum Ganzen auch: Timo Tohidipur, Delibe-
rative Rechtstheorie, in: Sonja Buckel u.a. (Hrg.), Neue Theorien des Rechts, Stuttgart, 2009, S. 
423-442 m.w.N.

31	 Vgl. Ernesto Laclau/Chantal Mouffe: Hegemonie und radikale Demokratie, Wien 3. Aufl. 2006; 
Martin Nonhoff, Chantal Mouffee und Ernesto Laclau: Konfliktivität und Dynamik des Politi-
schen, in: Ulrich Bröckling, Robert Feustel (Hrg.), Das Politische Denken, Bielefeld 2010, S. 33, 
49; Jungdemokraten/ Junge Linke Hessen (Hrg.), Radikaldemokratiebroschüre, FfM 2003, www.
jdjl-hessen.de/rdb_2003.pdf .

32	 Bruno Schmidt-Bleibtreu u.a. (Hrg.), Kommentar zum Grundgesetz, Einleitung, Rn 118.
33	 Vgl. Dürig/Klein, Art. 18, Rn 67.
34	 1990 führten die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg ein kommunales Wahlrecht 

für Ausländer_innen ein. Das BVerfG entschied, dass diese Regelungen gegen das GG verstießen 
und daher nichtig seien, BVerfGE 83, 37 ff. 1992 wurde aufgrund des Vertrags von Maastricht Art. 
28 I GG dahingehend geändert, dass EU-Bürger_innen ein kommunales Wahlrecht zugestanden 
wird. In der vergangenen Legislaturperiode stellten die LINKE und die GRÜNEN Anträge auf 
Änderung des Art. 28 I GG, durch welche die Einführung eines Wahlrechts auch für Nicht-EU-
Bürger_innen ermöglicht werden sollte (BT-Drs. 16/5904 und 16/6628). Die Anträge wurden 
abgelehnt. Bereits in 16 EU-Staaten dürfen demgegenüber Migrant_innen in den Städten und 
Gemeinden wählen. Die deutschen Migrant_innenbeiräte gleichen die Diskriminierung nicht 
aus, sie können lediglich Vorschläge einbringen, sind aber nicht stimmberechtigt. D
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mit einem immer noch auf Abstammung fokussierten Staatsangehörigkeitsrecht35 
sind dadurch Millionen von Menschen in Deutschland von jeder demokratischen 
Mitbestimmung ausgeschlossen.

2.2.4. 	 Fazit: es gibt keine statische Definition

All diese Beispiele zeigen, dass nicht abschließend feststeht, was freiheitlich, gleich 
und demokratisch bedeuten. Es handelt sich erstens um interpretationsoffene 
Begriffe, die zweitens auch von Richter_innen und Rechtslehre anhand sich stetig 
veränderender gesellschaftlicher Wertvorstellungen und politischer Anschauungen 
gefüllt werden. Sie sind weder zeitlos, noch weltanschaulich neutral. Angesichts 
dessen ist die Selbstverständlichkeit mit der zur Zeit allerorts Bekenntnisse zur 
fdGO bzw. «wesentlichen Bestandteilen unseres Grundgesetzes» gefordert, unter-
stellt oder abgelegt werden, unverständlich. Der tatsächliche Gehalt der fdGO kann 
nicht abschließend rechts- oder politikwissenschaftlich bestimmt und formelhaft 
angewandt werden, er muss stetig gesellschaftlich diskutiert werden!36 Jenseits und 
über die fdGO hinaus gibt es eine lange Tradition ganz unterschiedlicher Konzepti-
onen von Freiheit, Gleichheit und Demokratie und Gesellschaft, die eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Konzept der fdGO geradezu herausfordern.

3. 		  Ja zum fdGO-Bekenntnis?
3.1.		 Lieber fdGO statt Extremismus? 

Angesichts der juristischen Einwände und des politischen Drucks zeichnet sich die 
Tendenz ab, zumindest die Bespitzelungsklausel abzuschwächen. Für die sächsische 
Förderklausel hat das Sächsische Innenministerium bereits einen neuen Absatz 2 
formuliert37. Danach sollen geförderte Träger dafür sorgen, dass auch Kooperati-
onsprojekte eine Erklärung zur fdGO abgeben. Doch ist es wirklich ein Fortschritt, 
wenn der Begriff «extremistisch» und der explizite Bespitzelungsauftrag nicht mehr 
auftauchen? Faktisch wird damit nichts besser. Projekten, die sich aufgrund von 
ganz urdemokratischen Bauchschmerzen auf ihre verfassungsrechtlich geschützte 
Freiheit berufen, nicht zu unterschreiben, muss dann nämlich die Zusammenar-
beit aufgekündigt werden.38 Die Extremismusformel bleibt zudem mittelbar im 
Bekenntnis zur fdGO enthalten. Warum? Wer oder was «extremistisch» ist, bestimmt, 
wie bereits ausgeführt, der Verfassungsschutz. Dessen Bestimmung orientiert sich 

35	 Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 2001 sind nicht nur Kinder, die von deutschen 
Staatsangehörigen abstammen, Deutsche. Auch Kinder von nichtdeutschen Staatsbürger_
innen können einen deutschen Pass bekommen, wenn ihre Eltern seit langem einen legalen 
Aufenthaltsstatus und ein gesichertes Einkommen haben. Mit 21 Jahren müssen sie sich für 
eine Staatsbürgerschaft entscheiden. Außerdem kann man durch Einbürgerung Deutsche_r 
werden. Vorausgesetzt man lebt seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland, kann für sich (und 
seine Familie) finanziell sorgen, hat ausreichende Deutschkenntnisse, man wurde nicht wegen 
bestimmter Straftaten verurteilt, man bekennt sich zur fdGO und gibt seine alte Staatsangehö-
rigkeit auf.

36	  Vgl. Horst Meier, a.a.O., S. 466 m.w.N. zur Rechtslehre; in diesem Sinne auch Schulz a.a.O., S. 5 ff.
37	  Vgl. zur Sächsischen Klausel Fn 3.
38	  Vgl. Gemeinsame Pressemitteilung des Kulturbüro Sachsen e.V. und der RAA Sachsen e.V, a.a.O.D
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an der Gegner_innenschaft zur fdGO. Wobei diese Bestimmung einer Überprüfung 
durch die Gerichte oftmals nicht standhält. In der verwaltungspolitischen Praxis läuft 
also der Vorwurf, «Kooperationspartnerin xxy steht nicht auf dem Boden fdGO» auf 
das selbe hinaus wie «Kooperationspartnerin xxy ist eine Extremist_in». 

Daraus ergeben sich weitere Fragen. Wieviel Kritik an der fdGO bewegt sich noch 
im Rahmen des Erlaubten? (dazu 4.2.) Welche demokratiefördernden oder -schädi-
genden Effekte haben Bekenntnisse zur fdGO? (dazu 5. und 6.2.) Und welche Effekte 
hat es, Initiativen die Förderung zu verwehren, die zwar fundamentale Kritik an der 
fdGO üben aber gleichzeitig erfolgreiche Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus, 
Geschichtsrevisionismus und Nazistrukturen leisten? (dazu 8.) 

3.2. 	 Die Rechtsgutachten: fdGO = Demokratieförderung

Der Jurist Battis hat am fdGO-Bekenntnis nichts auszusetzen. Ziel des Bundespro-
gramms sei die «Förderung zivilen Engagements, demokratischen Verhaltens und der 
Einsatz für Vielfalt und Toleranz». Ziel der Bestätigungserklärung sei es, zu gewähr-
leisten, dass nur diejenigen gefördert würden, «deren Überzeugung und Handeln im 
Einklang mit dem Grundgesetz stehen». Mit Blick «auf das Ziel der Demokratieför-
derung» sei es «durchaus legitim, Zuwendungen aus dem Programm tatsächlich 
auch nur Projekten zugute kommen zu lassen, die sich für Demokratie im Sinne des 
Grundgesetzes einsetzen». Dabei nennt Battis das in Art. 20 Abs. 1 GG verankerte 
Demokratieprinzip, ohne freilich zu fragen, inwieweit «demokratisches Verhalten» 
und «Demokratieförderung» mit dem Begriff der ausschließlich repräsentativ-parla-
mentarischen Demokratie des Art. 20 GG kongruent sind. Eine Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Demokratiebegriffen und -dimensionen leistet das Gutachten 
nicht. Er prüft auch nicht, ob NGOs einer Bekenntnispflicht unterliegen, die sonst 
nur Beamt_innen und Richter_innen abverlangt wird.39 

An der inhaltlichen Bestimmtheit der fdGO haben beide Rechtsgutachten keine 
Zweifel. Sie verweisen auf die die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 
Die ist aber, wie gezeigt, alles andere als klar. Nach Auffassung vieler Jurist_innen 
ist dem Gericht keine «authentische Definition gelungen», es habe vielmehr einen 
Interpretations-Versuch gewagt.40 Battis geht auf die in der Rechts- und Politikwis-
senschaft diskutierten Probleme bei der inhaltlichen Bestimmung der fdGO41 mit 
keinem Wort ein, sondern schlussfolgert: Das Erfordernis eines Bekenntnisses sei 
eine «dokumentierte positive Bezugnahme auf die fdGO» und weise «damit keinen 
Mangel an Klarheit und Eindeutigkeit auf». 

Neben dem fdGO-Bekenntnis fordert Absatz 1 der Extremismusklausel auch 
eines zu den «Zielen des Grundgesetzes». Was das ist, ist auch nirgendwo eindeutig 
definiert. Es ist unklar, ob nur die fdGO oder auch andere Staatsziele und Verfas-
sungsgrundsätze darunter fallen. Battis zieht zur Konkretisierung eine Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts heran. Das versteht darunter «die obersten Grund-
sätze der fdGO, wie sie in der Rechtsprechung des BVerfGs [...] festgelegt worden ist». 

39	 Siehe dazu 4.4.
40	 Dürig/Klein, a.a.O., Art. 18, Rn 61.
41	 Z.B. Redaktion Kritische Justiz (Hrg.), Demokratie und Grundgesetz. Eine Auseinandersetzung 

mit der Verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, Baden-Baden Nomos 2000. D
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Der erste Absatz der Extremismusklausel ist damit nicht weniger als eine Dopplung! 
Ein Bekenntnis 1. zur fdGO und 2. zur fdGO. Battis versucht diese grandiose logische 
und juristische Fehlleistung noch zu retten, in dem er erklärt, dass es «trotz dieser 
etwas umständlichen Formulierung» für einen Träger «hinreichend erkennbar [sei], 
welches konkrete Verhalten von ihm verlangt wird». Das naheliegende konkrete 
Verhalten angesichts solcher Klauseln erscheint mir dagegen: nicht fragen, nicht 
denken, einfach unterschreiben. Sieht so Demokratieförderung aus?

3.3. 	 Die zivilgesellschaftlichen Initiativen: Vorauseilende Bekenntnisse zur fdGO

Am 1. Februar 2011 rief die bundesweite Zivilgesellschaft zum Protest. In dem Protest-
schreiben42, das massenhaft im BMFSFJ und im Bundeskanzleramt einging, heißt es: 
«In der Auseinandersetzung mit Neonazismus, Antisemitismus und Rassismus sind 
Misstrauen und Bespitzelungsaufforderungen gegenüber  denjenigen, die demokratische 
Werte und Prinzipien vor Ort verteidigen, demokratieschädigend und kontraproduktiv. 
Ich fordere Sie daher auf, die Absätze 2 und 3 der so genannten «Demokratieerklärung» 
in den Zuwendungsbescheiden ersatzlos zu streichen.» In einem Brief an den Bundestag 
erklärte die Leiterin der, den Protest mitorganisierenden Amadeu Antonio Stiftung, 
Anetta Kahane: «Die Demokratieprojekte weigern sich keinesfalls, sich zu den Zielen des 
Grundgesetzes zu bekennen [...]. Ein solches Bekenntnis ist in der Tat ganz selbstver-
ständlich». Der zentrale Kritikpunkt sei vielmehr die verlangte Überprüfung Dritter. Auch 
die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, die sich seit Jahren im Kampf gegen Rassismus 
und Neonazismus engagiert und als prononcierte Kritikerin der Anti-Extremismuspolitik 
bekannt ist, bezog sich in der Bundestagdebatte zur Extremismusklausel kritisch nur auf 
deren zweiten Teil. Sie berichtet zunächst, dass die Klausel bei einer US-amerikanischen 
Freundin Assoziationen mit der McCarthy-Ära weckt – in der jede_r, die sich nicht vorbe-
haltlos zu Freedom and Democracy bekannte, als Kommunist_in stigmatisiert wurde – 
um kurz drauf zu erklären, dass das eigene Bekenntnis zur fdGO in der Debatte nicht das 
Problem sei.43 

Angesichts von so viel Übereinstimmung freuen sich die Ministerien. Die sächsische 
Staatsregierung sieht sich durch Battis´ Gutachten in ihrem Anliegen bestätigt.44 Und im 
automatisierten Antwortschreiben des BMFSFJ an die Teilnehmenden der Protestkam-
pagne heißt es: «Wir begrüßen sehr, dass die Forderung des BMFSFJ unterstützt wird, dass 
diejenigen, die sich gegen Extremismus in unserem Land engagieren wollen und dafür 
staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen, sich zu den tragenden Elementen unserer 
Verfassung, namentlich zur Freiheitlichen Demokratischen Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland bekennen und bestätigen, eine den Zielen des Grundgesetzes förder-
liche Arbeit zu leisten.» Das ist weniger eine geschickte Vereinnahmung des Protestes, als 
die logische Konsequenz einer halbherzigen Kritik. Das Bekenntnis zu fdGO und Grund-
gesetz scheint eine Selbstverständlichkeit, ein Konsens auf den sich alle einigen könnten. 

42	 Vgl. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Kulturbüro Sachsen e.V, Opferperspektive 
Brandenburg e.V., Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V., «Jetzt sind gemeinsame 
Proteste notwendig», 27. Januar 2011.

43	 Vgl. BT-Drs. 17/090 vom 10.02.2011, S. 10172 f.
44	 PM des Sächsisches Staatsministerium des Innern, «Die Verfassung ist nicht verhandelbar», 

10.12.2010.
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4. 		E  in Bekenntnis zu fdGO verkleinert den Bereich des politisch Sagbaren 
4.1. 	 Die fdGO ist nicht genug

Die Konzentration auf den Bespitzelungsteil mag auch realpolitisch-strategischen 
Überlegungen geschuldet sein. Falsch ist sie trotzdem. Erstens sind rituelle Bekennt-
nisse, ob nun erzwungen oder «freiwillig», immer demokratieschädlich - dazu unten 
mehr. Zweitens wird damit die Erzählung fortgeschrieben, ein demokratisches Grund-
verständnis und die fdGO seien per se identisch. Eine inhaltliche Beschäftigung mit 
ihren Elementen wird damit genauso obsolet, wie die Diskussion über menschen-
rechtliche und demokratische Leerstellen. Das schränkt auch den Bereich des politisch 
Sagbaren zuungunsten derjenigen Initiativen ein, die sich ihre menschenrechtlich 
informierte Kritik am Grundgesetz unabhängig von der politischen Wetterlage nicht 
nehmen lassen wollen. Das Antidiskriminierungsbüro Sachsen hat darauf bereits 
im Vorfeld der umstrittenen Demokratiepreisverleihung hingewiesen: «Damit wird 
eine Setzung vorgenommen, die sich der inhaltlichen Bestimmung und politischen 
Diskussion – beides Bestandteile unseres Demokratieverständnisses – entzieht. 
Gleichzeitig ist damit die Gefahr verbunden, dass kritische Stimmen sich einen Extre-
mismusvorwurf einhandeln und politisch mundtot gemacht werden, z.B. solche, 
die institutionellen Rassismus in Gesetzen oder durch Polizeibeamte kritisieren.»45 
Und der Preisträger AKuBiz fragt sich angesicht solcher Bekenntnisse, «warum die 
nominierten Initiativen nicht unterschreiben sollten, dass sie sich den Menschen-
rechten verpflichtet fühlen und dass sie humanistische Grundsätze teilen. Stattdessen 
wurden wir als antirassistische Initiative aufgefordert, die faktische Abschaffung 
des Grundrechts auf Asyl (Art. 16a GG) gut zu heißen, indem wir uns den Zielen des 
Grundgesetzes kritiklos verpflichten.»46 Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch 
der Protest des Vereins «Bunte Gärten» aus Leipzig. Dieser lehnte den Sächsischen 
Integrationspreis ab, aus Protest gegen das zusammengekürzte Grundrecht auf Asyl 
und die oft menschenunwürdigen Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Sachsen.

4.2. 	 Verfassungsfeindlich oder Verfassungsstörend?  
		  Ideologischer Staatsschutz in der Praxis

Nun könnte man einwenden, die fdGO sei ja nicht das ganze Grundgesetz, und Kritik 
zu üben sei ja weiter erlaubt. Darauf weisen auch beide Rechtsgutachten hin: Das 
Grundgesetz erzwingt von den Bürger_innen keine Werteloyalität, vielmehr sind Ableh-
nung und Kritik an der Verfassung, auch in ihren wesentlichen Elementen erlaubt.47 
Als «verfassungsfeindlich» im Rechtssinne gilt erst ein kämpferisch agressives zielge-
richtetes Handeln, das diese Ordnung, nicht nur in Teilen, sondern in Gänze beseitigen 
oder beeinträchtigen will.48 Worauf kommt es in der Realität nun an, auf den Willen 
oder konkrete Handlungen? Sehen wir uns die Grundsatzurteile dazu an. 

45	 Vgl. Stellungnahme des ADB Sachsen zum Sächsischen Förderpreis für Demokratie 2010, 
08.11.2010.

46	 Vgl. «Annahme verweigert - das AKuBIZ Pirna e.V. lehnt Sächsischen Demokratiepreis ab”, 
09.11.2010.

47	 Battis, a.a.O., S. 13; WD a.a.O., S. 12; so auch Dürig/Klein, a.a.O., Art. 18, Rn; BVErfG 5, 85 (141).
48	 Vgl. BVErfG 5, 85 (141); Stern, Staatsrecht III, Band 2, S.953 f.; zuletzt BVerwG vom 01.09.2010 Az. 

6 A 4/09 m.w.N. D
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4.2.1. «Verächtlichmachung der Verfassung»: Verfassungfeindlichkeit 1956

Im Fall der Sozialistischen Reichspartei (SRP) begründete das Bundesverfassungsge-
richt das Parteiverbot mit deren offenem Bekenntnis zu «Rasse»-Staat und Führer-
staat und der Wesensverwandschaft zur NSDAP. Im Gegenteil zur SRP, die noch 1951 
bei den Niedersächsischen Landtagswahlen 11 Prozent, in einigen Gemeinden sogar 
über ein Viertel der Stimmen errungen hatte, war die KPD 1956 zum Zeitpunkt ihres 
Verbotes nahezu bedeutungslos und bekannte sich zur freiheitlichen Demokratie. 
Das BVerfG konstatierte nichts destotrotz, die Partei strebe als Fernziel «die Errich-
tung einer sozialistisch-kommunistischen Revolution und der Diktatur des Prole-
tariats an», das ergäbe sich schon daraus, dass die KPD die Sowjetunion preise, wo 
«die Diktatur des Proletariats bereits verwirklicht» sei.49 Materielle Tathandlungen 
im Sinne der Vorbereitung eines revolutionären Umsturzes oder illegaler politischer 
Mittel spielten in der Urteilsbegründung keine Rolle. Das Gericht erkannte sogar an, 
dass von der «Splitterpartei» KPD keinerlei Gefahr ausgehe. Die «aktiv kämpferische 
Haltung» leitete das Gericht allein aus der inhaltlichen Bewertung von Parteipro-
gramm und Parteitagsreden ab. Dazu genügte es schon, dass die «die bürgerliche 
Demokratie kritisch analysiert und diese Ordnung als ‹Klassenideologie›, (...) als eine 
nur ‹bürgerlich, formale›, als eine Demokratie nur für die ‹Ausbeuter›» in Schulungs-
materialen charakterisiert wurde. Verfassungsfeindlich sei die KPD wegen der «Unter-
grabung der inneren natürlichen Autorität und damit der Legitimation der fdGO», 
der «Schmähung und Verächtlichmachung der Verfassungsordnung der Bundesre-
publik». Aufgabe der Parteien im demokratischen System sei es dagegen, «an der 
Festigung ihres Ansehens (der fdGO) im Volke mitzuarbeiten». Das Urteil zeichnet 
sich durch eine geradezu exzessive Auslegung einer demokratieverkürzenden Norm 
aus. Zur Rechtfertigung eines Parteienverbotes bedarf es danach keinerlei konkreter 
Aktivitäten oder Gefährdungen der fdGO, es reicht die vermutete Störung ihrer Legiti-
mität. Kritik an der bestehenden Ordnung gilt bereits als als «illoyal» und die Absicht 
oder den Wunsch ihrer Veränderung als «ideologischer Hochverrat».50 Aus der Gefahr 
wird Gefahrenprophylaxe, aus der Beeinträchtigung ein Propagandadelikt. 

Nun ist das Urteil in der Zeit des kalten Krieges ergangen, die von einer explizit 
antikommunistischen Grundstimmung geprägt war. Es zeigt jedoch, dass Verfas-
sungsrecht und -Rechtsprechung nie weltanschauungsneutral, sondern immer auch 
politisch motiviert sind. Und es hatte weitreichende Folgen, z.B. die Berufsverbote 
gg. vermeintliche Kommunist_innen, Forderungen nach einem Verbot der Grünen 
wegen parlamentarischer Illoyalität in den 80ern und die Legitimation der verfas-
sungsrechtlichen Beobachtung von Parteien und Vereinigungen unter dem Vorwurf 
des Kommunismus.51 In der Folge des Urteils wurde der Präventionsgedanke noch 
ausgedehnt auch gegen Mitglieder und Anhänger_innen von legalen Parteien und 
Vereinigungen konnten z.B. Berufsverbote gegen «noch nicht verbotene Parteien» 

49	 BVerfGE 5, 85. Als weiterer Befund der Verfassungsfeindlichkeit gilt ein von der Bundesregierung 
abweichender Kurs in der Deutschlandpolitik. Nahziel der KPD war im Gegensatz zur Politik der 
drei Westmächte und der BRD, «das Programm der nationalen Wiedervereinigung». Die proleta-
rische Revolution sollte ausdrücklich so lange zurückgestellt werden. Siehe detailliert zum Urteil 
und der Kritik daran Meier, a.a.O, m.w.N.

50	 Vgl. Meier, a.a.O., S.470 m.w.N.
51	 Vgl. Meier, a.a.O., S.472f., Denninger a.a.O., S. 763 ff.D
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verhängt werden. Als verfassungsfeindlich gelten seitdem Organisationen, die 
Anhaltspunkte für Bestrebungen, die sich gegen den Bestand der fdGO richten (§ 4 
Bundesverfassungsschutzgesetz). Die Definitionsmacht verlagerte sich zunehmend 
vom Bundesverfassungsgericht auf die Ebene der Exekutive, heute bestimmen die 
Innenministerien bzw. der Verfassungsschutz wer verfassungsfeindlich respektive 
«extremistisch» ist.

4.2.2. «Den Parlamentarismus verunglimpft» – Verfassungsfeindlichkeit 2010

Unter Berufung auf zentrale Passagen des KPD-Verbotsurteils und kam das Bundes-
verwaltungsgericht 2010 zu dem Ergebnis, die Beobachtung des Abgeordneten der 
LINKS-Partei Bodo Ramelow durch den Verfassungsschutz sei zum Schutz der fdGO 
rechtmäßig.52 Zunächst erklärt es, dass Kritik an der Verfassung und ihren wesent-
lichen Elementen ebenso erlaubt ist, wie die Äußerung der Forderung, tragende 
Bestandteile der fdGO zu ändern. Kritik an einem Bestandteil der fdGO müsse danach 
nur als «bloße» Kritik unberücksichtigt bleiben, nicht jedoch, wenn sie verbunden 
ist mit der Ankündigung konkreter Aktivitäten zur Beseitigung dieses Verfassungs-
grundsatzes oder mit der Aufforderung zu solchen Aktivitäten. Soweit zitiert auch 
das Rechtsgutachten von Battis das Urteil als Beleg dafür, dass ein Bekenntnis zur 
fdGO verhältnismäßig ist, weil ja «Kritik an Verfassungsnormen» weiter möglich sei. 
Eine genauere Lektüre des Urteils führt leider zum gegenteiligen Ergebnis. Konkrete 
verfassungsfeindliche Aktivitäten, die den Bereich der zulässigen Kritik verlassen 
attestiert das Gericht u.a. der Linksjugend «solid». Der «extremistische» Charakter 
von «solid» wird vor allem auf eine Veröffentlichung gestützt, in der die Gruppe «den 
Parlamentarismus als ‹Kasperletheater zur Legitimation kapitalistischer Verhält-
nisse› verunglimpft.» Sie wolle das Parlament lediglich für ihre Zwecke instrumenta-
lisieren, indem sie es als «Bühne [...] für den Kampf um eine gerechtere Welt» nutze, 
der «schwerpunktmäßig außerhalb der Parlamente» stattfinden solle. Als konkrete 
Aktivität reicht dem Gericht, der Versuch, ihren Einfluss innerhalb der Partei zu 
vergrößern, indem bei den Parteimitgliedern massiv um Unterstützung für die 
eigene Positionen geworben wird. Auch die programmatische Berufung auf das Karl 
Marxsche Zitat der «Überwindung aller Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächt-
liches Wesen ist», gilt dem Gericht als «tatsächlicher Anhaltspunkt für verfassungs-
feindliche Bestrebungen». 

4.2.3. 	 Kritik unerwünscht, Machtverhältnisse ausgeblendet:  
		  «Mit Extremisten spielt man nicht!»

Nach dieser Logik lässt sich jede an Freiheit, Gleichheit und Hierarchieabbau orien-
tierte Gesellschaftskritik, die nicht oder nicht ausschließlich auf die parlamenta-
rische Demokratie, den bürgerlichen Nationalstaat oder ein kapitalistisches Ökono-
miemodell setzt, als extremistisch diskreditieren, ungeachtet dessen, ob sich die 
Kritiker_innen klar gegen orthodoxen Marxismus-Leninismus, Stalinismus und 

52	 BVerwG vom 21.07.2010, Az. 6 C 22/09, der Kläger hat Beschwerde gegen das Urteil beim BVerfG 
eingelegt. D
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autoritäre Staatssysteme wie z.B. die DDR positionieren.53 Der Schutz von Freiheit 
und Demokratie kehrt sich so in sein Gegenteil. 

Auch wenn zu hoffen bleibt, dass das Bundesverfassungsgericht seine viel 
gescholtene Kalte-Kriegs-Rechtsprechung zum KPD-Verbot revidiert, die hier 
zitierten Urteile entsprechen ganz der Praxis der Innenministerien. Der Sächsische 
Innenminister Markus Ulbig rechtfertigt die Extremismusklausel so: «Wenn Vereine 
und Initiativen, die sich vorgeblich der Demokratie verschrieben haben, sich kritisch 
zu den elementaren Werten des Grundgesetzes äußern, dann ist das problematisch. 
Das ist vollkommen weltanschauungsneutral.»54 Schon die kritische Äußerung 
macht eine demokratische Haltung in den Augen des Innenministeriums zu einer 
nur vorgetäuschten. Und einer kritischen Haltung muss, so die Konsequenz, mit 
Fördermittelentzug und Verfassungsschutzbeobachtung begegnet werden. Proble-
matisch ist auch, dass diejenige Behörde, die faktisch die Definitionsmacht darüber 
hat, wer als extremistisch/verfassungsfeindlich gilt, sich selbst als weltanschauungs-
neutral und objektiv geriert. 

Eine öffentliche fdGO – kritische Position ist also mit mehreren Risiken 
verbunden, über deren Realisierung ganz die Exekutive entscheidet: Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz und Auflistung in den Verfassungsschutzberichten, 
nicht umsonst als «hoheitliche Verrufserklärungen»55 bezeichnet. Damit einherge-
hend: kein Zugang zu staatlichen Fördergeldern und – für die meisten zivilgesell-
schaftliche Organisationen nicht minder schlimm – Ausschluss aus dem Kreis der 
politisch anerkannten Diskussions- und Bündnispartner_innen. Mit «Extremisten» 
will schließlich niemand was zu tun haben.  

5. 		  Partizipation und Streit statt Fahneneid		
5.1. 	 Demokratie durch Partizipation! 

Demokratie ist nicht gleichsetzbar mit formaler Funktionalität und Rationalität politischer 
Prozesse und Entscheidungsfindung, sondern bedeutet auch politische Partizipation, 
Streitkultur und zivilgesellschaftliche Einmischung. Alle Menschen, die von Entschei-
dungen betroffen sind, müssen sich an deren Zustandekommen beteiligen können. Inner-
halb einer repräsentativen Demokratie geschieht das über das Wahlrecht. Der Ausschluss 
von Millionen von nichtdeutschen Einwohner_innen vom Wahlrecht ist deshalb unter 
demokratischen Gesichtspunkten ein Skandal.56 Gleiches gilt für die Entmündigung von 
Kindern und Jugendlichen (ca. 20 Prozent der Bevölkerung), die oft mit dem Argument, sie 
seien zu unreif zum wählen, abgetan wird. Als ginge es um eine Wahlpflicht, als wäre die 
Stimmabgabe eine ausschließlich rationale, wohlüberlegte Angelegenheit, als hätten über 
18jährige per se mehr Reife und demokratische Kompetenz als Jüngere.57 

53	 Vgl. i.d.S. auch INEX, Gegen den staatlich verordneten Antiextremismus, 03.03.2010, http://inex.
blogsport.de

54	 Interview in DER SONNTAG 25. November 2010.
55	 Jürgen Seifert: Vereinigungsfreiheit und hoheitliche Verrufserklärungen. In: Joachim Perels 

(Hrsg.): Grundrechte als Fundament der Demokratie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979, S. 157–181.
56	 Zur Kampagne für ein kommunales Ausländerwahlrecht: www.wahlrecht-fuer-migranten.de/

xd/public/content/index.html
57	 Vgl. zum Ganzen, Wahlrecht ohne Altersgrenzen, http://kraetzae.de/wahlrecht/; zu den 

Anträgen im Bundestag vgl. www.zeit.de/online/2008/28/kinder-wahlrecht.D
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Fortschreitende Demokratisierung bedeutet auch, Vorschläge nicht als demokra-
tiefeindlich abzusägen, die die Entscheidungsgewalt der Bevölkerung nicht für alle 
Ewigkeit an repräsentative Parlaments-Vertreter_innen binden wollen. Auch wenn 
die parlamentarische Demokratie historisch ein Fortschritt ist, und gegen alles was 
hinter sie zurückfällt - zum Beispiel Führerstaat oder Monarchie - verteidigt werden 
muss, ist sie deshalb nicht der Weisheit letzter Schluss. Demokratie ist nicht nur nie 
abgeschlossen, sie ist auch umkämpft und die parlamentarische Demokratie ist, 
wie gezeigt, nur eine Form von vielen, und sie strebt gerade nicht die systematische 
Inklusion aller Betroffenen an. In einer globalisierten Welt bedeutet Demokratisie-
rung auch, dass Entscheidungsprozesse z.B. im Zusammenhang mit Produktion, 
Migration oder Umweltschutz transnational demokratisiert werden müssen. Wenn 
zum Beispiel das Uran für deutsche Atomkraftwerke in Gebieten von australischen 
Aborigines abgebaut und vergiftetes waste-land hinterlassen wird, ohne dass die dort 
lebenden Menschen darauf Einfluss nehmen können, ist das undemokratisch. Wenn 
in postkolonialen Ländern Menschen für deutsche Unternehmen ohne Mitbestim-
mungsrechte und zu Hungerlöhnen Sportschuhe zusammennähen, ist das undemo-
kratisch und auch menschenrechtswidrig. Wenn in deutschen Haushalten illegali-
sierte Migrant_innen ohne Mitbestimmungsrechte und zu Hungerlöhnen Haushalt, 
Kindersorge und Pflegedienste übernehmen, gilt meist nichts anderes. 

Zum demokratischen Repertoire gehört deshalb auch die Thematisierung 
politisch, ökonomisch oder kulturell hergestellter Machtverhältnisse, die jenseits 
formaler Regularien Diskussions-, Entscheidungs- und Teilhabemöglichkeiten 
definieren. Rassistische oder andere biologistische Positionen sind nach diesem auch 
inhaltlich bestimmten Demokratiebegriff per se undemokratisch, weil sie bestimmte 
Menschen von diesen Möglichkeiten ausschließen wollen. Schließlich funktioniert 
politische Freiheit nur, wenn Handlungsfreiheit gegeben ist, und die wiederum hat 
materielle Voraussetzungen. Ohne Verfügung über materielle Güter ist ein Subjekt 
jeder Handlungsfreiheit beraubt. Wenn sich die Freiheit des Individuums zur Befriedi-
gung seiner materiellen und sozialen Bedürfnisse fortwährend vergrößern soll – und 
das soll sie – müssen also gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse und Privilegien, 
die der gleichen Teilhabe an Gesellschaft für bestimmte Menschen im Weg stehen, 
abgebaut werden. Gleichheit bedeutet nicht, dass alle Menschen gleich sind oder 
sein sollen, sondern dass sie gleiche Rechte und Teilhabemöglichkeiten haben sollen 
und z.B. nicht als Frau, als Migrant_in oder mangels ökonomischer Lebenschancen 
diskriminiert werden. Eine radikale demokratische Positionierung zielt deshalb auf 
die demokratische Gestaltung aller gesellschaftlichen Bereiche ab, sei es Bildung, 
Verteilung, Produktion oder Reproduktionssphäre. Jene Bereiche, die sich nicht 
demokratisieren lassen, müssen verkleinert und perspektivisch abgeschafft werden. 
Das betrifft Institutionen, die geheim und faktisch jenseits effektiver demokratischer 
Kontrolle und Transparenz agieren, zum Beispiel Geheimdienste, aber auch solche, 
die genuin auf undemokratischen autoritären Prinzipien wie Befehl und Gehorsam 
basieren, beispielsweise das Militär. 

Schließlich bleibt auch Demokratie eine Herrschaftsform: die einer Mehrheit 
über eine Minderheit. Das ist besser als andersherum, muss aber kritisch reflektiert 
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werden.58 Wer die Forderung nach Freiheit und Gleichheit für alle Mitglieder der 
Gesellschaft ernst meint, muss gesellschaftliche Debatten über die Frage, wie wir 
(zusammen) leben wollen, fördern, nicht tabuisieren. Diese grundsätzliche Diskus-
sion muss in einer Demokratie möglich sein, ohne als «extremistisch» gebrandmarkt, 
als Utopist_in verlacht oder autoritär zurechtgewiesen zu werden, dass das Grundge-
setz nicht verhandelbar sei.59 

5.2. Mehr oder weniger Demokratie durch Bekenntnis?

Auch in ihrer repräsentativen Form darf Demokratie nicht darauf beschränkt 
bleiben, die eigene Meinung an der Wahlurne abzugeben. Dazu bedarf es erstens der 
Möglichkeiten politischer Teilhabe und zweitens demokratischer Kompetenzstär-
kung. Formale Bekenntnisse gegenüber staatlichen Kontrollinstanzen werden beiden 
Voraussetzungen nicht gerecht, sie sind für das Ziel der Demokratiestärkung schlicht 
nicht geeignet. Eine Einladung zu demokratischer Einmischung sollte nie autoritär 
formuliert sein! Doch welchen Zweck haben sie dann? 

Eine wirksame Kontrolle ist mit dem bloßen Bekenntnis zu einer Formel, deren 
inhaltliche Bestimmung politischen Akteur_innen und Jurist_innen ziemlich unklar 
ist, nicht zu erreichen. Was für eine Vorstellung jene, die das Bekenntnis aus Überzeu-
gung, aus Desinteresse oder aus Sachzwängen ablegen, von «Demokratie» oder von 
«der fdGO» haben, erfahren die Ministerien dadurch nicht oder wissen es bereits aus 
den Projektanträgen. Zu einem positiven Verstehen und aktiven Erleben politischer 
Partizipations-, Diskussions- und Entscheidungsprozesse tragen Bekenntnisformeln 
auch nicht bei. Wohl eher zu politischem Desinteresse und Konformismus. Das hat die 
politische (Un)Kultur der DDR deutlich gezeigt. Als Zweck bleibt also nur die Auswei-
tung staatlicher Macht übrig, das Ritual, das Einschwören auf den vermeintlichen 
Konsens und die Vergewisserung, dass alles in Ordnung, alles unter Kontrolle ist.

Die geforderte Unterordnung unter autoritäre Vorgaben befördert sogar antide-
mokratische Einstellungsmuster. Die «Rechtsextremismus»-Forscher Decker/Brähler 
beispielsweise beziehen «autoritäre Unterwürfigkeit» in ihre Untersuchungen zu 
«Autoritarismus und rechtsextremer Einstellung” ein. Dort heißt es: «Gehorsam, 
Autorität, also Werte der Unterwerfung, sind den meisten Rechtsextremen wichtig, 
genauso wie die aggressive Verfolgung von Abweichung. Auffällig ist allerdings die 
Akzeptanz, die diese Position in der breiten Bevölkerung hat.»60 Demokratieförderung 
muss deshalb auch das Verständnis dafür stärken, dass voneinander abweichende 
Positionen zur demokratischen Normalität gehören.61 Der Zwang zu Bekenntnissen 
und zu Konsens ist dafür kontraproduktiv. Der Fahneneid ist ein Kennzeichen autori-
tärer und undemokratischer Staaten und Organisationen.

58	 Zum Beispiel in dem Minderheiten Schutzrechte, zum Beispiel Vetorechte in eigenen Angele-
genheiten, eingeräumt werden. 

59	  So der sächsische Innenminister Markus Ulbig, vgl. PM vom 10.02.2011, unter Ausblendung der 
zahlreichen Änderungen, die das Grundgesetz seit seinem Bestehen erfuhr.

60	 Vgl. Oliver Decker / Elmar Brähler: Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre 
Einflussfaktoren in Deutschland, Berlin 2006, S. 74.

61	 Vgl. Doris Liebscher/Christian Schmidt: Grenzen lokaler Demokratie. Zivilgesellschaftliche 
Strukturen gegen Nazis im ländlichen Raum, BT-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.), 2007, 
S. 177.D
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6. Leitplankendemokratie oder politische Gesellschaft 

Das in Deutschland gesellschaftlich vorherrschende Demokratieverständnis orien-
tiert sich zu wenig an streitbarer Einmischung. Seine Leitmotive sind Konsens, Ruhe, 
Ordnung und «das Gemeinwohl».62 Der Sächsische Innenminister bringt das so auf 
den Punkt: «Die in unserer Verfassung verankerten Grundprinzipien sind zugleich 
die Leitplanken, die den Weg unseres Gemeinwesens säumen. Sie geben Halt und 
Sicherheit, damit wir sowohl rechts wie links nicht vom Weg abkommen. Es gilt allem 
außerhalb dieser Leitplanken entschlossen entgegenzutreten.»63 Wer definiert die 
«Grundprinzipien», gibt Halt und Sicherheit und sorgt bei Abweichung vom vorge-
gebenen Weg mit der Macht des Gesetzes? Der Staat. Demokratie jenseits staatli-
cher Führung und Leitung ist per se verdächtig, die Leitplanken aus dem Blick zu 
verlieren. Das zum Ausdruck Politikverständnis ist formal, statisch und institutionen-
zentriert, Politik ist Staatspolitik. 

Ein prozesshaftes Demokratieverständnis begreift dagegen Dissens und Störung 
der Ordnung als demokratische Normalität und Motor der Demokratie. Politik ist 
danach der stetige Streit um die Einrichtung von Gesellschaft. Politisches Denken 
fragt unabhängig von den Leitplanken einer vorstrukturierten Demokratieordnung 
danach, «welche Legitimation Akteure für sich reklamieren, die im Namen «des 
Gemeinwohls» sprechen64 und innerhalb welcher Machtverhältnisse Entschei-
dungen getroffen werden.65 Demokratie kann danach auch nicht auf ewigen Grund 
stehen. Diese «Grundlosigkeit» bedeutet in der politischen Praxis eine «Zumutung 
großer Verantwortung».66 Deshalb ist sie auch nicht völlige Freiheit von Organisa-
tionsformen und Entscheidungsregeln. Formalisierte, transparente (und veränder-
bare) Regeln sollen den Streit ermöglichen und demokratisch zähmen, ohne jedoch 
den verbleibenden Dissens normativ dem Konsens unterzuordnen.67 

Politischer Streit bedeutet inhaltliche Auseinandersetzung. Er ist niemals 
«weltanschauungsneutral». Ein antidiskriminatorisches Gesellschaftsverständnis 
bedeutet zum Beispiel, sich klar gegen z.B. rassistische, antisemitische, heteronor-
mative oder sozialdarwinistische Positionen zu positionieren. Denn solche Positi-
onen schränken die Teilhabe von Menschen ein, sprechen ihnen Gleichheit und 
Freiheit ab und sie sind gesellschaftlich weit verbreitet und fest verankert. Die Betrof-
fenen Menschen müssen deshalb aktiv gestärkt und geschützt werden. Vor diesem 
Hintergrund ist auch der Protest gegen oder die Blockade von Nazi-Demonstrationen 
zu bewerten, genauso wie ein Verbot rassistischer etc. Sprüche oder Wörter. (Wann 
haben Sie zuletzt beim Bäcker einen «Mohrenkopf» gegessen?) Es geht nicht um 

62	 Stefan Kausch, Vortrag im Rahmen des Workshops «Ohne Ordnung? Demokratische Perspektiven 
als Gesellschaftsveränderung » und Rahmen der mit diesem Band dokumentierten Tagung.

63	 Markus Ulbig, Rede zur Verleihung des Sächsischen Förderpreises für Demokratie am 09.11.2010, 
www.sk.sachsen.de/18854.htm (26.01.2011).

64	 Stefan Kausch, Ordnung.Macht.Extremismus – Eine Alternativlosigkeit, in: Gibt es Extremismus?, 
Weiterdenken, Dresden 2010, S. 32. 

65	 Vgl. zum Ganzen Martin Nonhoff, Chantal Mouffee und Ernesto Laclau: Konfliktivität und 
Dynamik des Politischen, in: Ulrich Bröckling, Robert Feustel (Hrg.), Das Politische Denken, 
Bielefeld 2010, S. 33, 49.Bröckling/Feustel, 2010.

66	 Vgl. Martin Nonhoff, ebd., S. 50.
67	 Ders., ebd., S. 49. D
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eine Auseinandersetzung zwischen «Rechts-Extremist_innen» (böse Nazis, braune 
Rattenfänger) und «Links-Extremist_innen» (böse, gegen Ordnungsrecht versto-
ßende Gegendemonstrant_innen; politisch-korrekte Gutmenschen), sondern um 
die Frage, ob menschenfeindliche, diskriminierende Positionen, die anderen das 
Teilhabe- oder Lebensrecht absprechen, im öffentlichen Raum Geltung haben sollen. 
Eine solche Entscheidung ist politisch, nicht «extremistisch», denn sie wird in gesell-
schaftlichen Bündnissen und Räumen diskutiert und inhaltlich begründet. Die Extre-
mismusformel führt dagegen zu einer Moralisierung der Politik. Opponent_innen 
werden nicht als Gegner_innen betrachtet, mit denen eine politische Auseinander-
setzung zu führen ist, sondern als Feinde, die bekämpft werden müssen. Moralische 
Kategorien (z.B. Demokratie/fdGO = Gut vs. Extremismus=Böse) ersetzen politische 
Antagonismen (z.B. repräsentative Demokratie vs. Führerstaat; gleiche Teilhabe für 
alle vs. rassistische Ungleichheit ). Die moralische Verurteilung ersetzt eine politische 
Analyse und verhindert gerade eine lebendige antagonistische Sphäre der öffent-
lichen Auseinandersetzung.68	  

7. 	K onsenszwang und Bekenntnis:  
	 Das Ende von kritischer Zivilgesellschaft und demokratischer Öffentlichkeit

Die Forderung nach dem fdGO-Konsens ist eine repressive. So wird Druck auf 
Kritiker_innen ausgeübt, die ihre Position nicht dem vermeintlichen Gemeinwohl 
(Kampf «gegen Extremismus, für Demokratie») unterordnen wollen, sondern dieses 
Gemeinwohl inhaltlich zur Diskussion stellen. Im Kontext der realen Machtverhält-
nisse heißt Repression: Wer sich nicht zur fdGO bekennt, bekommt keine Förder-
mittel, wer weiter offiziell mit der örtlichen Antifa kooperiert, dem/der werden die 
Mittel gestrichen oder die Gemeinnützigkeit aberkannt. NGOs die vom Staatstropf 
abhängig sind, setzen dadurch ihre Existenz als Projektträger aufs Spiel. Individuelle 
Verweigerung erscheint angesichts der Belange ihrer Klient_innen und Mitarbei-
tenden unverantwortlich. 

Jenseits der materiellen Abhängigkeit vom Staatstropf droht der Ausschluss aus 
dem Bereich des politisch Sagbaren und die Verweisung in den Bereich des «Extre-
mismus». Dissidente oder auch nur als dissident angenommene Positionen werden 
aus Kooperationsmodellen z.B. Bündnissen ausgeschlossen und gelten nicht mehr 
als ernstzunehmende Gesprächspartner_innen. Diese Gefahr ist mindestens genauso 
wirkungsmächtig wie der Fördermittelentzug. 

Ein Beispiel für die Folgen einer solchen Politik ist der Umgang mit der Verei-
nigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA). 
Gegründet wurde sie 1947 von Kommunist_innen, die selbst Opfer des NS bzw. im 
Widerstand gegen des NS waren. Der Verein galt seit dem als «kommunistisch» und 
taucht bis heute regelmäßig in VS-Berichten auf. Die VVN/BdA betreibt heute eine 
intensive Gedenkstättenarbeit und Erinnerungsarbeit an die Shoa. Ihre politische 
Agenda lautet 2011: «Das Vermächtnis des Widerstandes weiter tragen, Neofaschisten 
bekämpfen, Demokratie stärken, Frieden durchsetzen».69 Viele Kommunen und 
NGOs arbeiten nicht (mehr) offiziell mit ihm zusammen, weil sie fürchten, unter 

68	 Vgl. Chantal Mouffe, Über das Politische, FfM. 2007, S. 98f.
69	 www.vvn-bda.de/buko/D
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«Linksextremismusverdacht» zu geraten bzw. weil keine Mittel aus den Lokalen 
Aktionsplänen für Projekte mit der VVN bereit gestellt werden. Bereits wenn Vereine 
den VVN/BdA auf ihren Webseiten verlinken, z.B. AKuBiZ und a.i.d.a., gilt das den 
Innenministerien als Beweis ihrer «linksextremistischen» Ausrichtung. Die wertvolle 
inhaltliche Arbeit der Vereinigung gegen Antisemitismus, Rassismus und Neona-
zismus, und damit das eigentliche Ziel der staatlichen Förderprogramme, gerät vor 
dem Extremismusvorwurf völlig ins Hintertreffen. Die immer wieder kolportierte 
Begründung, «nicht Extremisten mit anderen Extremisten bekämpfen» zu können, 
negiert – ob aus fachlicher Inkompetenz oder politischem Interesse – die inhalt-
lichen Unterschiede zwischen Nazis und Organisationen wie der VVN und behindert 
wirksame Arbeit gegen Nazis und nazistische Einstellungen.

Diese Entwicklung produziert nicht nur ein Klima der Unsicherheit, sondern 
auch der Entpolitisierung von Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft als emanzipato-
risches politisches Konzept bedeutet Kritik an verbürokratisierten Politikstruk-
turen, Verstaatlichung und Verparteipolitisierung von Politik und Eintreten für mehr 
Selbstorganisation der Gesellschaft. Diese Rolle als kritischer Gegenpol staatlichen 
Handelns und als von Regierungsmehrheiten unabhängige Streiterin für Menschen-
rechte und demokratische Partizipation nehmen die von staatlicher Projektförderung 
abhängigen NGOs immer weniger war.70 Es scheint, dass nur noch streiten kann, wer 
nichts zu verlieren hat. So lange eine gesellschaftliche Finanzierung des Engagements 
gegen Nazistrukturen, Ungleichwertigkeitsideologien und Diskriminierung und für 
Emanzipation und demokratische Teilhabe weitgehend über staatliche Fördermittel 
erfolgt, müssen die Grundbedingungen der Fördermittelvergabe andere sein. Erstens 
muss die Entscheidung über die Fördermittelvergabe selbst demokratisch und trans-
parent erfolgen. Zweitens müssen nicht Staatstreue, sondern Unabhängigkeit und 
kritische Distanz zu staatlicher Machtfülle Förderkriterien sein. Geschieht dies nicht, 
wird statt zivilgesellschaftlichen Engagements nur quasi-behördliche Aktivität geför-
dert. Für eine Entwicklung demokratischer Potentiale ist eine solche Entwicklung 
fatal.71 	  

8. Selbstverständlich, kritisch und politisch: der Anfang der Diskussion

Demokratie ist ein kollektiver politischer Prozess und eine kritische Zivilgesellschaft 
ihr wesentlicher Motor. 

Das derzeitige autoritäre Staatsgebahren will aus diesem Motor ein Rädchen im 
Getriebe machen. Das ist ein demokratisches Armutszeugnis par excellence. Wer sich 
den Kampf gegen autoritär-totalitäre Tendenzen auf die Fahnen schreibt, darf nicht 
mit Bekenntniszwang zum Staat operieren. Der exekutive Kontrollwahn steht zudem 
in keinerlei Verhältnis zu den prekären Bedingungen, denen die Arbeit gegen Diskri-
minierung, gegen Neonazismus und für gesellschaftliche Teilhabe und Demokrati-
sierung seit jeher unterliegt. 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure dürfen die Definition von Freiheit, Gleichheit 
und Demokratie in dieser Auseinandersetzung nicht der Autorität des Rechts bzw. 
staatlicher Behörden überlassen. Ein vorauseilendes Bekenntnis zur fdGO, deren 

70	 In diesem Sinne auch Kulturbüro Sachsen und RAA Sachsen e.V. a.a.O.
71	 Vgl. auch Liebscher/Schmidt, a.a.O., S.177. D
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inhaltliche Bestimmung in hohem Maße unklar ist und die wesentlich auf einem 
totalitarismustheoretischen Schema beruht, ist ebenso wenig die richtige Lehre aus 
Nationalsozialismus und Stalinismus, wie die Extremismusformel ein adäquates 
Mittel zur Bekämpfung von Neonazismus und autoritären Staatsvorstellungen ist. 
Das Berufen auf Rechtsgutachten kann weder eine kritische politische Auseinan-
dersetzung mit dem Extremismusbegriff ersetzen, noch eine Diskussion um den 
Gehalt der fdGO-Bestandteile. Auf diese, inhaltlich und kontrovers geführte Diskus-
sion kommt es an, wenn wir unter «lebendiger Demokratie» mehr verstehen, als eine 
Floskel für politische Preisreden oder einen Baustein für den nächsten Förderantrag. 
Wir brauchen jetzt den offenen gesellschaftlichen Streit über Inhalte und Grenzen 
unterschiedlicher Demokratieverständnisse und über unsere gesellschaftspoli-
tischen Visionen. Die fdGO ist nicht das Ende, sondern der Anlass der Diskussion!
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